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1 Grundlagen 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 48 – Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lun-
genheilstätte) – hat eine Größe von ca. 10,8 ha und ist in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof 
und dem zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde Großhansdorf gelegen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in Teilen das Flurstück 3199 
der Flur 1 der Gemarkung Großhansdorf. Innerhalb des Plangebiets liegen die Hausnum-
mern Eilbergweg 22, 22 a, 26 sowie 32. 

Das Plangebiet wird im Norden durch den Eilbergweg, im Osten durch die Hoisdorfer Land-
straße, im Süden durch Waldflächen und im Westen durch den Plangeltungsbereich des 
angrenzenden Bebauungsplans Nr. 7.1 sowie Waldflächen begrenzt. 

Anpassungen des Geltungsbereichs im Bereich Eilbergweg 24 und 28/30 im laufenden Ver-
fahren 

Das Flurstück 2731 mit dem Bestandsgebäude Eilbergweg 28/30 musste im laufenden Ver-
fahren aus dem Geltungsbereich herausgenommen werden, da das erforderliche forstbe-
hördliche Einvernehmen für eine bestandsorientierte Festsetzung von Baugrenzen mit ver-
ringertem Waldabstand oder mit vollem Waldabstand und Waldumwandlung einerseits und 
das erforderliche denkmalrechtliche Einvernehmen für einen Neubau mit nach Süden ver-
schobenen Baugrenzen im Umgebungsschutzbereich eines Denkmals nicht in Aussicht ge-
stellt wurde. Das Flurstück ist daher trotz integrierter Lage im zu entwickelnden Quartier nicht 
mehr Teil der vorliegenden Bebauungsplanung. Es besteht Bestandsschutz; bauliche Erwei-
terungen bzw. ein Neubau auf dem Grundstück wären nach § 34 BauGB zu beurteilen und 
einzelfallbezogen mit der Forstbehörde und der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

Das Bestandsgebäude Eilbergweg 24 musste ebenfalls aus dem Geltungsbereich herausge-
nommen werden. Es ist an drei Seiten von Waldflächen in einem geringeren Abstand als  
30 m umgeben. Die planungsrechtliche Ausweisung als allgemeines Wohngebiet mit be-
standsgemäßer Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) würde 
eine nachträgliche Waldumwandlung für ein Bestandsgebäude oder eine Unterschreitung 
des Waldabstands erfordern. Für Beides konnte das erforderliche forstbehördliche Einver-
nehmen nicht in Aussicht gestellt werden. Vor diesem Hintergrund sind die Flächen des 
Grundstücks Eilbergweg 24 sowie umliegende Waldflächen nicht mehr Teil der vorliegenden 
Bebauungsplanung. Es besteht Bestandsschutz, bauliche Erweiterungen bzw. ein Neubau 
auf dem Grundstück wären nach § 35 BauGB zu beurteilen und einzelfallbezogen mit der 
Forstbehörde abzustimmen. 

1.2 Anlass und Ziele der Planaufstellung 

Das Plangebiet umfasst ein von Waldflächen gefasstes Gelände, das ursprünglich als Lun-
genheilanstalt und bis zum Jahr 2014 teilweise als Pflegeheim genutzt wurde. Einige der im 
Plangebiet befindlichen Gebäude sind heute leerstehend oder werden als Wohngebäude 
genutzt. Das Plangebiet profitiert von der unmittelbaren Nähe zum barrierefreien U-Bahnhof 
Großhansdorf, mit zusätzlichen drei Bushaltestellen sowie dem zentralen Versorgungsbe-
reich der Gemeinde am Eilbergweg und bietet sich daher für eine verdichtete Wohnbebau-
ung mit Geschosswohnungsbau an. Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans ist das 
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Bestreben der Eigentümerin, unter Teilerhalt der teilweise unter Denkmalschutz stehenden 
Bestandsbebauung, auf dem Areal Geschosswohnungsbau zu errichten. Da die Flächen des 
Plangebiets derzeit nach § 35 BauGB als Außenbereich zu beurteilen sind und der Flächen-
nutzungsplan ein Sondergebiet mit anderweitigen Nutzungen darstellt, besteht die Erforder-
lichkeit im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens neues Planrecht zu schaffen, um das 
mit der Gemeinde vorabgestimmte Vorhaben zu ermöglichen. 

Die Grundlage der Planung bildet ein städtebaulicher Funktionsplan, der von Czerner Gött-
sch Architekten im Rahmen eines Gutachterverfahrens aufgestellt und in Abstimmung mit 
Gemeinde und Eigentümerin weiterentwickelt wurde. Das Konzept sieht sechs winkelförmige 
Wohnvillen mit jeweils mehreren Wohneinheiten, zwei Vollgeschossen und zusätzlichem 
Staffelgeschoss vor, die freistehend und aufgelockert eingebettet in einer Parklandschaft 
liegen. Insgesamt sollen auf dem Areal ca. 80 zusätzliche Wohnungen entstehen. Die zur 
denkmalgeschützten Sachgesamtheit der ehemaligen Lungenheilstätte gehörende ehemali-
ge Turnhalle sowie das Schulkinderhaus sollen in enger Abstimmung mit der unteren Denk-
malschutzbehörde saniert und umgenutzt werden. Unter Erhalt und Einbindung der parkähn-
lichen, gartenhistorischen Bereiche sollen die umliegenden Freiflächen der geplanten Be-
bauung landschaftsarchitektonisch neugestaltet werden. Um den Waldabstand herzustellen, 
ist eine Waldumwandlung von Teilbereichen der amtlich festgestellten Waldflächen im Ein-
vernehmen mit der unteren Forstbehörde erforderlich. Das Areal soll zudem erstmalig durch 
eine öffentlich gewidmete Straße vom Eilbergweg aus erschlossen werden. Bestehende 
Wegeverbindungen für den Fuß- und Radverkehr durch das geplante Quartier und die um-
liegenden Waldflächen sollen für die Öffentlichkeit gesichert werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planerischen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Geschosswohnungsbauten, dem Erhalt und der Umnutzung der denkmalge-
schützten Sachgesamtheit Turnhalle, Schulkinderhaus und gartenhistorischer Bereiche so-
wie Einzelbäumen und angrenzender Waldflächen geschaffen werden. Wenngleich das Be-
standsgebäude und das Flurstück 2731 der Wohnungsbaugenossenschaft nicht mehr Teil 
des vorliegenden Bebauungsplans ist, wird Grundstück im Rahmen der Planung berücksich-
tigt und der Erhalt des Gebäudes ist durch die Planung nicht gefährdet. 

2 Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten 

2.1 Bisheriges Verfahren  

Auf Grund des § 1 Abs. 3 BauGB hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf 
in ihrer Sitzung am 30.03.2021 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 
gefasst. Der Bebauungsplan Nr. 48 wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6 S. 1, 3) im Normalverfahren mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und  
Umweltbericht nach § 2a BauGB aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß  
§ 2 Abs. 1 BauGB am 12.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Öffentlichkeit wurde durch die gleiche Bekanntmachung in der Zeit vom 21. März bis 
22. April 2022 im Rathaus der Gemeinde Großhansdorf gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die 
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtlichen Auswirkungen unterrichtet. Dar-
über hinaus wurden die Planungsunterlagen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ins 
Internet eingestellt. Während der Aushangzeit bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange hat in der Zeit vom 21. März bis 22. April 2022 stattgefunden. 
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf hat am 06.10.2022 den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 48 gebilligt und zur Auslegung bestimmt. In diesem Zusammenhang 
wurde auch die gegenüber dem Aufstellungsbeschluss geänderte Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs (Herausnahme Eilbergweg 24 und umliegende Waldflächen) beschlossen. Die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplans hat nach der öffentlichen Bekanntmachung vom 
07.10.2022 in der Zeit vom 18.10. bis 21.11.2022 stattgefunden. Im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB ging eine Stellungnahme mit Bezug auf die beab-
sichtigten Festsetzungen im Bereich des Flurstücks 2731 ein. Die Behandlung der abgege-
benen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht zu den durchgeführten Beteiligungsver-
fahren zu entnehmen. 

Die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde gemäß § 4a Abs. 2 BauGB gleich-
zeitig mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung be-
rührt werden können, wurden mit dem Schreiben vom 13.10.2022 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme bis zum 21.11.2022 aufgefordert. Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach  
§ 4 Abs. 2 BauGB gingen insgesamt 16 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange ein. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem 
Auswertungsbericht zu den durchgeführten Beteiligungsverfahren zu entnehmen. Aufgrund 
der Stellungnahmen hat sich das Erfordernis von Änderungen ergeben, die die Grundzüge 
der Planung betreffen, sodass eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich wurde. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf hat am 22.12.2022 den überarbeite-
ten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 48 gebilligt und zur erneuten Auslegung bestimmt. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die gegenüber dem Aufstellungsbeschluss geänderte 
Abgrenzung des Geltungsbereichs (Herausnahme Eilbergweg 28/30 und umliegende Wald-
flächen) beschlossen. Die erneute öffentlichen Auslegung und gleichzeitige erneute Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB haben nach der öffentlichen Bekanntma-
chung vom 08.04.2023 in der Zeit vom 17.04. bis 22.05.2023 stattgefunden. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung be-
rührt werden können, wurden mit dem Schreiben vom 14.04.2023 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme bis zum 22.05.2023 aufgefordert. Im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung 
gingen insgesamt 16 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange ein. Die Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen ist dem Auswertungsbericht 
zu den durchgeführten Beteiligungsverfahren zu entnehmen. Aufgrund der Stellungnahmen 
wurde die Bilanzierung im Umweltbericht überarbeitet, darüber hinaus wurden redaktionelle 
Änderungen in den Planunterlagen vorgenommen. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf hat am 13.07.2023 den Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung beschlos-
sen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. 
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2.2 Rechtsgrundlagen 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-

letzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 S. 1, 3) 
• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO 2017) in der Fassung 

vom 21. November 2017 (BGBI I S. 3786), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6 S. 1, 3) 

• Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 6. Dezember 2021 
(GVOBl. 1422)  

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert am 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

• Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 
2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 6. De-
zember 2022 (GVOBl. S. 1002) 

• Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - LWaldG) vom 5. De-
zember 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 6. Dezem-
ber  2022 (GVOBl. S. 1002) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  in der Fassung vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 542), zuletzt geändert am 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88 S. 1, 6) 

• Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Großhansdorf zum Schutze des 
Baumbestandes (Baumschutzsatzung) vom 25.02.2009 

• Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 30. Dezember 2014, 
letzte berücksichtigte Änderung: § 10 geändert (Art. 5 Ges. v. 01.09.2020, GVOBl. S. 
508). 

2.3 Fachgutachten / Fachplanungen 

Zu dem Bebauungsplan Nr. 48 liegen folgende Gutachten bzw. Fachplanungen vor: 

• Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende 
Ingenieure VBI, Pinneberg 29.10.2021, aktualisiert am 21.06.2023 

• Verkehrskonzept Vorplanung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende In-
genieure VBI, Pinneberg 13.01.2023, 

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf (Gewerbe, Straßen- und Schienen-
verkehrslärm), Lärmkontor GmbH, Hamburg 10.11.2022, 

• Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse und Artenschutzuntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Großhansdorf, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 09.12.2021, 

• Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Betrachtung zum Bebauungsplan Nr. 48 
und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans, Dipl.-Biol. Björn Leupolt, Heidmühlen 
25.02.2022, 
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• Baumgutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Gartenbau-Ingenieur U. 
Thomsen, Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld, Pinneberg 11.03.2022, 

• Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung einschließlich orientierende Schadstof-
funtersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Großhansdorf, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beraten-
de Ingenieure mbG, Hamburg 09.12.2021, 

• Baumliste mit Darstellung der zu erhaltenden und entfallenen Bäume zum Bebauungs-
plan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schenefeld 06.04.2023, 

• Bodenversiegelungsplan (Bestand) zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Land-
schaftsarchitekt, Schenefeld 25.03.2023, 

• Biotoptypenplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schene-
feld 25.03.2023, 

• Baumzuordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, 
Schenefeld 25.03.2023, 

• Entwässerungskonzept, Dänekamp und Partner, Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg 
17.03.2022, 

• Freiflächenfunktionsplan, Gesamtplan, Lichtenstein Landschaftsarchitekten, April 2023. 

3 Ausgangssituation 

3.1 Angaben zum Bestand 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur 

Das Plangebiet wurde ursprünglich als Lungenheilanstalt und bis zum Jahr 2014 teilweise 
als Pflegeheim genutzt. Die randlichen Bereiche stellen sich als waldbestandene Flächen 
dar, während insbesondere im zentralen Bereich neben parkähnlichen Freiflächen mit prä-
genden Baumgruppen und Einzelbäumen eine bauliche Vorprägung durch Gebäude, bauli-
che Nebenanlagen und Erschließungsflächen besteht. Zentral im Plangebiet ist die denk-
malgeschützte Sachgesamtheit ehemalige Kinderheilstätte gelegen. Die ehemalige Turnhal-
le, Eilbergweg 22a, steht als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz (vgl. Kap. 4.5). Der Ge-
bäudebestand der ehemaligen Lungenheilanstalt steht überwiegend leer. Einige Bestands-
gebäude im Plangebiet weisen bereits eine Wohnnutzung auf: 

• nordöstlich gelegenes Einfamilienhaus mit nutzungstypischen Nebenanlagen (Eilberg-
weg 26, ehemaliges Chefarzt-Wohnhaus), derzeit leerstehend, 

• östlich gelegenes vermietetes Zweifamilienhaus mit nutzungstypischen Nebenanlagen 
(Eilbergweg 32), 

• im mittleren Grundstücksteil der zentrale Bereich des ehemaligen Klinik-Geländes mit 
Bettenhaus, Klinik-Gebäude, ehemalige Liegenhallen, ehemalige Gärtnerei, Garagenge-
bäude, Turnhalle (teilweise unter Denkmalschutz, Eilbergweg 22), 

• südlich gelegene vermietete Wohn- und Lagergebäude (Eilbergweg 22a). 
 

Ein weiteres Wohngebäude, das nicht im Plangeltungsbereich enthalten ist, aber zentral 
gelegen auf dem ehemaligen Klinikareal besteht, stellt ein Mehrfamilienhaus der Neuen 
Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft e.G. (Eilbergweg 28-30, Flurstück 2731) dar. 
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Die Topographie stellt sich als weitgehend eben mit Gefälleausrichtung nach Süden dar. 
Neben der Bebauung bestehen großflächige Erschließungsanlagen in den zentralen Berei-
chen des Plangebiets. Insgesamt beläuft sich die bestehende Versiegelung durch Gebäude, 
Wege und Nebenanlagen auf etwa 1,7 ha. Das Plangebiet ist an allen Seiten von Waldflä-
chen umgeben (vgl. Kap. 4.5). 

Städtebauliche Strukturen und Nutzungen in der Umgebung 

Das Zentrum des Ortsteils Großhansdorf am Eilbergweg mit Ärzten, Apotheke, Einkaufsmög-
lichkeiten (für den Grundbedarf sowie Nahversorgungszentrum und kleinere Einzelhändler), 
Kindertagesstätten und Grundschule befinden sich im Bereich von ca. 300 m bis 500 m ent-
fernt westlich des Plangebiets. Das Verwaltungszentrum der Gemeinde Großhansdorf ist in 
ca. 1 km Entfernung südlich gelegen. Die Bebauung auf der nördlichen Seite der öffentlichen 
Straße Eilbergweg ist überwiegend geprägt von ein- und zweigeschossigen Wohngebäuden 
(teilweise mit ausgebauten Dachgeschossen) in offener Bauweise. Im Westen verläuft die 
Trasse der U-Bahnlinie U 1 nach Hamburg (Walddörfer-Bahn), die in diesem Streckenab-
schnitt oberirdisch auf einem Bahndamm verläuft. Südlich und östlich des Plangebiets 
schließen sich weitläufige Waldfläche an. Westlich schließen sich westlich bis zur U-
Bahntrasse ebenso Waldflächen an, sowie darin liegend das Grundstück des Einzelhauses 
Eilbergweg 24. Weiter östlich des Plangebiets verläuft die Trasse der Bundesautobahn A 1. 
Im Südwesten des Plangebiets liegen nördlich des Waldreiterwegs unterschiedlich genutzte 
Grundstücke (Tierheim, Bauhof und Tennisanlage), die in Waldflächen eingebettet sind. 

Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet liegt südlich des Eilbergwegs, der als befestigte Ortsdurchfahrtsstraße (L 91) 
auf entsprechende verkehrstechnische Anforderungen ausgelegt ist und im weiteren Verlauf 
in die Hoisdorfer Landstraße übergeht. Das am nördlichen Rand des Plangebiets liegenden 
Grundstück Eilbergweg 26 ist über eine direkte Zufahrt vom Eilbergweg erschlossen. Die 
Grundstückszufahrt zu den im Plangebiet befindlichen baulich genutzten Bereichen erfolgt 
derzeit von Osten ab der Hoisdorfer Landstraße über einen befestigten Weg („Klinikweg“), 
der nicht öffentlich als Verkehrsfläche gewidmet ist. Der Weg knickt auf Höhe des Gebäudes 
Eilbergweg 28 nach Süden ab und führt weiter nach Westen bis zur Unterführung der Brücke 
der U-Bahn-Trasse und mündet dahinter in den Wöhrendamm. Über das vorhandene Netz 
der Landesstraßen sind die verschiedenen Bereiche der Ortschaft Großhansdorf mit den 
benachbarten Ortschaften verbunden. In ca. 5 km Entfernung befindet sich in Ahrensburg die 
Bundestrasse B 75, über deren Verlauf große Teile der Region nördlich von Hamburg er-
reichbar sind. Über das Straßennetz in der Ortschaft Großhansdorf ist die Anschlussstelle 
Ahrensburg der Autobahn der A 1 in südlicher Richtung nach ca. 3 km Fahrtstrecke erreich-
bar. Damit ist die Anbindung an das weitere Straßenverkehrsnetz im Raum Hamburg ge-
währleistet. 

ÖPNV-Anbindung 

Das Plangebiet ist über den ÖPNV durch die Hamburger Walddörfer-Bahn (U-Bahn-Linie 
U1) und durch mehrere Busverbindungen im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit der 
Region verbunden. Die Haltestellen befinden sich im westlichen Teil des Eilbergwegs in fuß-
läufiger Entfernung von etwa 300 m zum Plangebiet. Die nächstgelegene Haltestelle von 
Regionalbahnen befindet sich etwa 5 km entfernt in der benachbarten Stadt Ahrensburg. Der 
Hamburger Hauptbahnhof mit Anschluss an das Fernbahnnetz liegt etwa 25 km entfernt. 
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3.2 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen des Plangebiets befinden sich vollständig im privaten Eigentum der Vorhaben-
trägerin des Wohnungsbauvorhabens. 

3.3 Bisheriges Planungsrecht 

Die Flächen des Plangebiets liegen außerhalb von bestehenden Bebauungsplänen und sind 
gemäß § 35 BauGB als baulicher Außenbereich zu beurteilen. Die bestehenden baulichen 
Anlagen wurden für die Lungenheilanstalt als privilegierte Nutzung genehmigt. Nach Beendi-
gung der Heilanstaltsnutzung auf dem Areal ist die privilegierte Nutzung auch für die Einzel-
häuser Eilbergweg 24 und 26, die als Betriebswohngebäude genehmigt wurden, entfallen. 

Südwestlich angrenzend liegt der Plangeltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 7 der Ge-
meinde Großhansdorf vom 05. Mai 1980, der durch die 1. Änderung vom 31. März 1988 in 
Teilbereichen überplant wurde. In dem Bebauungsplan zur 1. Änderung sind die westlich 
angrenzenden Flächen als Flächen für die Forstwirtschaft ausgewiesen. Südlich davon sind 
Versorgungsflächen für eine Pumpstation sowie sonstige Sondergebiete für ein Tierheim und 
ein Tennisplatz und Flächen für Gemeinbedarf für den Bauhof festgesetzt. Nördlich des Eil-
bergwegs setzt der Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Großhansdorf vom 07. April 1982 
Allgemeine und Reine Wohngebiete mit bis zu 3 Vollgeschossen sowie überwiegend einer 
GRZ von 0,2 und GFZ von 0,3 bzw. 0,4 fest. Östlich des Plangebiets, östlich der Hoisdorfer 
Landstraße setzt der Bebauungsplan Nr. 45 vom 05. Mai 2014 Allgemeine Wohngebiete mit 
zwei Vollgeschossen, einer GRZ von 0,2 und einer GFZ von 0,4 fest. 

4 Übergeordnete Planungen und Rahmenbedingungen 

4.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Das Plangebiet liegt mit seinem Standort in der Gemeinde Großhansdorf, Kreis Stormarn, 
innerhalb des Regionalplans für den Planungsraum I – Schleswig-Holstein Süd (Stand 
1998). Zusammen mit dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein Fortschreibung 
2021 (LEP) bildet dieser den übergeordneten Planungsrahmen. 

Landesentwicklungsplan (LEP) 2021 

Die Gemeinde Großhansdorf liegt gemäß dem LEP im Verdichtungsraum Hamburg auf der 
Siedlungsachse Hamburg – Bad Oldesloe. Der nördliche Ortsteil der Gemeinde wird als 
Stadtrandkern II. Ordnung des westlich angrenzenden Mittelzentrums Ahrensburg eingestuft. 
Großhansdorf wird außerdem im Entwicklungsraum Tourismus und Erholung sowie inner-
halb der 10 km–Umkreise um das Mittelzentrum Ahrensburg sowie um Hamburg dargestellt. 

Die Siedlungsachsen sind gemäß des LEP Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung. Die 
zentralen Orte sind einschließlich der Stadtrandkerne Schwerpunkte für überörtliche Infra-
struktur- und Versorgungseinrichtungen sowie für die wohnbauliche und gewerbliche Ent-
wicklung und sind als solche zu sichern und zu stärken. Die Zentralen Orte und Stadtrand-
kerne haben gemäß LEP entsprechend ihrer Funktionen in bedarfsgerechtem Umfang Flä-
chen für Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur auszuweisen. 

Gemäß Kapitel 4.8 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Grundsatz 5 wird eine Erhöhung des 
Waldanteils auf 12 Prozent der Landesfläche angestrebt. Der Wald soll so erhalten, bewirt-
schaftet, gestaltet und gemehrt werden, dass er zum nachhaltigen Arten- und Biotopschutz 
beiträgt und seine Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen entsprechend den unterschiedli-
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chen regionalen Erfordernissen nachhaltig erfüllen kann. In der Begründung wird weiter aus-
geführt, dass vorhabenbedingte Eingriffe auf das unbedingt notwendige Maß zu beschrän-
ken und durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren sind. Außerdem soll die Umwand-
lung von Wäldern, deren Erhalt im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, unterbleiben. 
Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt laut der Begründung zum Grundsatz in der 
Regel dann vor, wenn die beabsichtigte Umwandlung Naturwald beeinträchtigen würde, be-
nachbarten Wald gefährden oder die Erhaltung oder Bildung geschlossener Waldbestände 
beeinträchtigen würde oder der Wald für die Erholung der Bevölkerung von wesentlicher 
Bedeutung ist. Das ist vorliegend nicht der Fall (vgl. auch nachstehend). 

 Abb. 1: Ausschnitt aus dem LEP mit Kennzeichnung der Lage des Plangebiets 

Vereinbarkeit der Planung mit der Landesplanung 

Die vorliegende Bebauungsplanung entspricht mit der Ausweisung von Flächen für den 
Wohnungsbau innerhalb der Siedlungsachse in unmittelbarer Nähe zum Stadtrandkern den 
Zielen und Grundsätzen des LEP zur Siedlungsentwicklung. 

Die Planung bedingt eine Waldumwandlung von Teilflächen, um einen ausreichenden Ab-
stand zwischen den geplanten Neubauten und den umliegenden Waldflächen herzustellen. 
Der Eingriff in die Waldflächen wird dabei auf unbedingt notwendige Maß von insgesamt 
etwa 0,9 ha beschränkt. Die verbleibenden Waldflächen innerhalb des Plangebiets mit einer 
Flächengröße von etwa 4,2 ha werden im Bebauungsplan als Flächen für Wald festgesetzt 
und behalten ihren Anschluss an die sich außerhalb des Plangebiets insbesondere in Rich-
tung Osten und Süden noch weitläufig weiter erstreckenden Waldflächen. Damit werden der 
Erhalt und die Bildung geschlossener Waldbestände nicht von der verhältnismäßig kleinen 
Umwandlung beeinträchtigt. Eine Gefährdung der benachbarten Waldflächen durch die Um-
wandlung ist ebenso nicht ersichtlich. Für die erforderliche Waldumwandlung wurde ein Er-
satzwaldbedarf von etwa 2,1 ha durch die Landesforstbehörde bestimmt. Waldverluste wer-
den durch die externe Ersatzaufforstung im gleichen Naturraum vermieden, sodass der Wald 
durch den Ausgleich in seinem Flächenumfang erhalten und sogar gemehrt wird. Dem ge-
nannten Grundsatz des LEP 2021 (Kap. 4.8, Grundsatz 5), eine Erhöhung des Waldanteils 
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auf 12 Prozent der Landesfläche anzustreben, wird folglich entsprochen. Bei dem Wald han-
delt es sich nicht um einen Naturwald. Der Naherholungswert des Plangebiets und des an-
schließenden Naherholungsraums wird durch die Planung und die Waldumwandlung insbe-
sondere unter Berücksichtigung der zu erhaltenden parkähnlichen Grünflächen im Quartier 
und der gesicherten, öffentlichen Durchwegung des Privatgeländes nicht beeinträchtigt. Mit 
der Planung wird die Erlebbarkeit der Waldflächen und ihre Eignung für die Naherholung 
nicht eingeschränkt. Durch eine erstmalig öffentliche Erschließung und die Sicherung der 
bestehenden Privatwege durch Geh- und Fahrechte für Fußgänger und Radfahrer sowie die 
allgemeine städtebauliche Aufwertung des überwiegend von Leerstand betroffenen Gelän-
des werden diese tendenziell eher gestärkt. Folglich kann die Planung als angepasst an die 
Ziele der Landesplanung im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB bewertet werden. 

Abb. 2: Ausschnitt aus der Karte des Regionalplans mit Kennzeichnung der Lage des Plangebiets 

Regionalplan 

Nach dem Regionalplan bietet die Gemeinde Großhansdorf als Stadtrandkern II. Ordnung 
auf der Siedlungsachse Hamburg – Bad Oldesloe aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an 
der U-Bahn und der BAB A 1 gute Voraussetzungen für eine Verstärkung der Siedlungstätig-
keit in landschaftlich reizvoller Umgebung. Die städtebauliche Entwicklung soll dazu beitra-
gen, die Stadtrandkernfunktion zu stärken. 

Die beiden Ortsteile Großhansdorf und Schmalenbeck des Gemeindegebiets werden in der 
Darstellung des Regionalplans durch eine Grünzäsur überlagernd mit der Darstellung eines 
Gebiets mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft (Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems) geteilt. Der südliche Teil 
des Plangebiets liegt teilweise innerhalb dieser Grünzäsur. Der überwiegende und nördliche 
Teil des Plangebiets wird im Regionalplan innerhalb eines baulich zusammenhängenden 
Siedlungsgebiets des zentralen Ortes dargestellt. 

Zur Gliederung der Siedlungsentwicklung auf den Achsen, zur Sicherung ökologischer Funk-
tionen sowie der Naherholungsfunktion sind kleinräumige Freiflächen als Grünzäsur ausge-
wiesen. Zur Sicherung der Freiraumfunktion sollen Belastungen der Grünzäsuren vermieden 
werden. Die Grünzäsuren sind in der Karte des Regionalplans nicht flächenmäßig ausgewie-
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sen, sondern schematisch dargestellt. Sie bedürfen im Einzelnen einer Konkretisierung in 
Landschaftsplänen beziehungsweise in den Bauleitplänen der Gemeinden (Ziff. 4.2 Abs. 2; 3 
RP I) 

Die Gebiete mit besonderer Bedeutung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems umfassen naturbetonte Lebensräume im Planungsraum, die als Bestandteil 
eines landesweiten Verbundnetzes der Regeneration, Sicherung und Entwicklung natur-
raumtypischer Pflanzen- und freilebender Tierarten dienen. Bei der Abwägung mit anderen 
Nutzungsansprüchen ist dem Naturschutz ein besonderes Gewicht beizumessen (Ziff. 4.4 
Abs.1 RP I). 

Vereinbarkeit der Planung mit der Regionalplanung 

Mit der Planung soll Wohnungsbau in landschaftlich reizvoller Umgebung auf baulich bereits 
vorgeprägten und sehr gut angebundenen Flächen entstehen. Durch die Schaffung von 
Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum wird die Stadtrandkernfunktion Großhans-
dorfs gestärkt. Die Planung stützt damit die Ziele der Regionalplanung. 

Die nördliche Grenze der Grünzäsur verläuft in der schematischen Darstellung des Regio-
nalplans etwa auf der Höhe der denkmalgeschützten, ehemaligen Turnhalle bzw. des Bau-
gebiets WA 6. Lediglich die südlichen Flächen des Plangebiets liegen innerhalb bzw. am 
Rand der im Regionalplan dargestellten Grünzäsur. Die dargestellte Grünzäsur erstreckt sich 
westlich, südlich und östlich außerhalb des Plangebiets weiträumig weiter. 

In dem betreffenden südlichen Bereich des Plangebiets sollen mit der vorliegenden Bebau-
ungsplanung überwiegend Grünflächen und Flächen für Wald ausgewiesen werden, sodass 
der Zieldarstellung des Regionalplans entsprochen wird. Mit der Ausweisung der Wald- und 
Grünflächen wird die Abgrenzung der Grünzäsur auf Ebene der Bauleitplanung konkretisiert. 
Von diesen Grün- und Waldflächen eingefasst wird auch ein Wohngebiet für zwei der insge-
samt sechs geplanten, freistehenden Wohnvillen ausgewiesen. Dieser Bereich ist bereits im 
Bestand teilweise bebaut oder durch Stellplatzanlagen versiegelt. Die bauliche Nutzung wird 
durch die Umsetzung der beiden Neubauten intensiviert und ein Eingriff in den Baumbestand 
ist erforderlich. 

Dennoch widerspricht die Planung der mit der Grünzäsur intendierten Gliederung der Sied-
lungsstruktur auf Ebene der Raumordnung nicht, da die deutliche Trennung der Siedlungs-
bereiche der Ortsteile Großhansdorf und Schmalenbeck nicht berührt wird und weiterhin 
bestehen bleibt. Die ökologischen Funktionen der Grünzäsur insbesondere die Lebensraum-
vernetzungsfunktion sowie die Funktion als Frischluftentstehungsgebiet werden durch die 
Planung nicht beeinträchtigt, da große zusammenhängende Bereiche der Grünzäsur erhal-
ten bleiben. Durch die begrünte Tiefgarage und die extensive Dachbegrünung entstehen 
zudem Trittstein-Biotope. Die Naherholungsfunktion der Grünzäsur wird durch die ebenso 
nicht eingeschränkt. Die historischen Parkflächen sowie die Waldflächen bleiben mit ihren 
Wegebeziehungen in den anschließenden Naturraum erhalten. Die Wegebeziehungen auf 
dem Privatgrundstück werden mit Geh- und Fahrrechten zugunsten des öffentlichen Fuß- 
und Radverkehrs gesichert. 

Die vorgesehene Planung konkurriert aufgrund der randlichen Lage in der Grünzäsur und 
des geringen Flächenumfangs nicht mit den gemäß Raumordnung bestimmten Raumnut-
zungen und Nutzungsansprüchen für diesen Bereich. Die Planung ist nicht geeignet, die 
Funktion der regionalen Grünzäsur zu beeinträchtigen oder einzuschränken. 

Das Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft wird im Regionalplan über-
lagernd mit der o.g. Grünzasur dargestellt und ist im Bereich des Plangebiets entsprechend 



Begründung Bebauungsplan Nr. 48 – Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte) 

16  

abgegrenzt. Auch hier ist aufgrund der randlichen Lage in dem Gebiet und des geringen 
Flächenumfangs nicht davon auszugehen, dass die Planung mit den gemäß Raumordnung 
bestimmten Raumnutzungen und Nutzungsansprüchen für diesen Bereich konkurriert. Die 
Planung ist nicht geeignet, den Erhalt oder den Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems einzuschränken. Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der 
Planung insbesondere auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich des Artenschut-
zes wurden im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelt und bewertet. 
Die Ergebnisse sind in dem zum Bebauungsplan vorliegenden Umweltbericht gem. § 2a Abs. 
1 BauGB dokumentiert und dargelegt. Dieser enthält eine Quantifizierung der zu erwarten-
den Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
Innerhalb des Plangebiets verbleiben keine Eingriffe in Natur und Landschaft, die nicht durch 
Minderungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Folglich kann die Planung als angepasst an die Ziele der Regionalplanung im Sinne des  
§ 1 Abs. 4 BauGB bewertet werden. 

4.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Großhansdorf stellt das Plangebiet 
als Sonderbaufläche mit der Bezeichnung „Landes-Versicherungsanstalt Hamburg Schles-
wig-Holstein Lungenheilstätte“ dar. Die auf dem Grundstück gelegenen Teiche werden als 
Wasserflächen innerhalb der Sonderbaufläche dargestellt. 

Da die geplante Umnutzung zu einem Wohngebiet sich nicht aus den derzeitigen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans entwickeln lässt, wird eine Änderung des Flächennutzungs-
plans erforderlich. Für den Bereich der im Bebauungsplan festzusetzenden Wohngebiete 
und privaten Grünflächen sowie für die wohnbaulich genutzten Bestandsgrundstücke Eil-
bergweg Nr. 24 und Nr. 28 / 30 sollen im Zuge der parallel zum Bebauungsplanverfahren 
durchzuführenden 25. Änderung des Flächennutzungsplans Wohnbauflächen dargestellt 
werden. 

4.3 Landschaftsplan der Gemeinde Großhansdorf  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Großhansdorf von 1985, der im Jahr 1993 fortgeschrie-
ben wurde, stellt für das Plangebiet Sonderbaufläche „LVA Heilstätte“ dar. Mit Ausnahme der 
überbauten Kernflächen sind die gehölzbestandenen Flächen als „Parks/waldartige Parkflä-
chen“ mit dem Entwicklungsziel „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ dargestellt. Sie sind darüber hinaus als Landschafts-
schutzgebiet gekennzeichnet. Entlang der Bahnlinie und im südlichen Bereich sind Wald-
streifen als ökologisch aufzuwerten gekennzeichnet. 

4.4 Nach Naturschutzrecht geschützte Flächen und Biotope, FFH-Gebiete, Natura 
2000 

Landschaftsschutzgebiet 

Das gesamte Plangebiet liegt gemäß der Kreisverordnung zum Schutz von Landschaftsteilen 
in der Gemeinde Großhansdorf vom 30. Juli 1968, zuletzt geändert 2014, in einem Land-
schaftsschutzgebiet mit einer Größe von insgesamt rund 765 ha. 

Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans und der Flächennutzungs-
planänderung wird daher eine entsprechende Entlassung der Flächen aus dem Landschafts-
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schutz durch eine Änderungsverordnung erforderlich. Die Entlassung wurde am 17.05.2023 
beantragt. Die zukünftige Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets wird als nachrichtliche 
Übernahme in der Planzeichnung dargestellt. Der Kreis Stormarn hat die Entlassung aus 
dem Landschaftsschutz bereits in Aussicht gestellt. 

Im Plangebiet sowie angrenzend befinden sich darüber hinaus keine weiteren Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiete, sonstige nach Satzung oder Verordnung geschützten Teile von 
Natur und Landschaft, Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogelschutzgebiete. 

Für die Durchführung des Verfahrens wird ein Antrag auf Änderung gestellt. Es bestehen 
keine Anhaltspunkte dafür, dass das Entlassungsverfahren aus dem Landschaftsschutz nicht 
positiv abgeschlossen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass den Festsetzungen des 
Bebauungsplans sowie den Darstellungen des Flächennutzungsplans die Entlassung aus 
dem LSG nicht entgegensteht, auch wenn das Verfahren zum Zeitpunkt der abschließenden 
Beschlüsse noch nicht abgeschlossen sein sollte. Die im Zuge des LSG-
Entlassungsverfahrens zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange wurden überwiegend 
bereits im Zuge der Bauleitplanung beteiligt und haben keine grundlegenden Bedenken ge-
äußert. Im Plangebiet sowie angrenzend befinden sich darüber hinaus keine weiteren Natur- 
oder Landschaftsschutzgebiete, sonstige nach Satzung oder Verordnung geschützten Teile 
von Natur und Landschaft, Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-
Vogelschutzgebiete. 

4.5 Sonstige rechtlich beachtliche Rahmenbedingungen 

Altlasten 

Für das Plangebiet sind keine Hinweise auf etwaige Altlasten bekannt. Das Plangebiet ist 
nicht im Altlastenkataster der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Stormarn registriert. 

Artenschutz 

Für den Bebauungsplan sind bei der Umsetzung von Vorhaben die Vorschriften für beson-
ders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten entsprechend § 44 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 18. 
August 2021 (BGBl. I S. 3908) zu beachten. 

Für das Plangebiet und die südlich anschließenden Waldflächen liegt ein Bericht zu durchge-
führten Faunistischen Bestandserfassungen, eine Potenzialanalyse und Artenschutzuntersu-
chung vom Dipl.-Biol. Karsten Lutz mit Stand vom 09.12.2021 sowie ein Bericht zur Fleder-
mauserfassung und artenschutzrechtlichen Betrachtung vom 25.02.2022 vom Dipl.-Biol. 
Björn Leupolt vor. Die Ergebnisse sind in Kapitel 5.5 dargestellt. Einer Verwirklichung des 
Bebauungsplans stehen demnach keine artenschutzrechtlich unüberwindlichen Hindernisse 
entgegen. 

Baumschutz 

Für das Plangebiet gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Großhansdorf vom 
25.02.2009. Nach der Baumschutzsatzung geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang 
von mehr als 80 cm, das entspricht einem Stammdurchmesser von mehr als 25,5 cm ge-
messen in 100 cm über dem Erdboden. 

Nicht unter die Satzung fallen: Obstbäume, Nadelbäume, Birken, Pappeln, Weiden und Erlen 
sowie Bäume in Baumschulen und Gärtnereien. Ebenfalls nicht unter die Baumschutzsat-
zung fallen zudem Bäume, die dem Wald zuzuordnen sind. 
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Durch die Planung werden Baumstandorte überplant. Unter die Baumschutzsatzung fallende 
Bäume müssen nach den Bestimmungen der Baumschutzsatzung ersetzt werden, wonach je 
geschütztem Baum eine Ersatzbaumpflanzung mit einem Stammumfang von mindestens 20 
cm nachzuweisen ist. Für Bäume, die nicht der Baumschutzsatzung unterliegen, sind ein 
Entfall und ein Ausgleich nach der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung zu beurteilen 
bzw. abzuwägen; für Bäume, die derzeit im Wald liegen, ist ein Ersatz nach Forstrecht zu 
bestimmen (vgl. vorstehend). 

Es liegt eine Baumgutachterliche Stellungnahme mit Baumliste vom Ingenieurbüro Baum-
pflege Uwe Thomsen e.K. von März 2022 vor, in der Baumarten, Zustand und Verkehrssi-
cherheit beurteilt worden sind. Da sich der Plangeltungsbereich im Laufe des Verfahrens 
verkleinert hat (vgl. Kap. 1.1), liegen von den in dieser Stellungnahme erfassten 586 Bäumen 
nur noch 535 im Plangeltungsbereich. 

Die Auswirkungen der Planung auf den Baumbestand sind detaillierter im Kap. 5.4.3 be-
schrieben. 

 Abb. 3: Waldgrenzen nach grober Kartierung der unteren Forstbehörde vom 21.09.2017 

Waldrecht 

Gemäß § 24 Abs. 1 LWaldG ist es verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB in einem 
Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Ziel dieser Rege-
lung ist die Verhütung von Waldbränden, die Sicherung der Waldbewirtschaftung und der 
Walderhaltung sowie die Würdigung der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den 
Naturschutz. Des Weiteren sollen bauliche Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder 
Waldbrand gesichert werden. Um den Waldabstand von 30 m nach § 24 LWaldG für die 
geplanten Gebäude sicherzustellen und die öffentliche Erschließungsstraße herzustellen, 
wird es im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erforderlich, Teile der Waldflächen aus dem 
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Waldstatus zu erlassen und umzuwandeln. Insgesamt belaufen sich die umzuwandelnden 
Waldflächen auf etwa 0,9 ha. Für die entfallenden Waldflächen wurde ein Ersatzwaldbedarf 
von 2,1 ha durch die Landesforstbehörde bestimmt. Der Ausgleich erfolgt durch Erstauffors-
tung in entsprechender Flächengröße auf geeigneten Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft 
Stormarn im Naturraum Hohe Geest in der Gemeinde Elmenhorst. 

Innerhalb der umzuwandelnden Waldflächen sollen zudem einzelne ehemalige Waldbäume 
bzw. Baumgruppen unter Berücksichtigung abgestimmter forstbehördlicher Rahmenbedingun-
gen erhalten werden, sie müssten trotz Entlassung aus dem Waldstatus nicht gerodet werden. 

Nach der Umwandlung verbleiben ca. 4,2 ha als Wald im Plangebiet und werden als solche 
gesichert. Sie sind nach LWaldG entsprechend zu pflegen und zu bewirtschaften. Der neue 
Verlauf der Waldabstandsgrenze von 30 m wird gemäß § 24 Abs. 2 LWaldG nachrichtlich in 
den Bebauungsplan aufgenommen und innerhalb der Baugebiete in der Planzeichnung ge-
kennzeichnet. 

 Abb. 4: Denkmale (Turnhalle (Einzeldenkmal) und Sachgesamtheit ehem. Kinderheilstätte) 
 

Denkmalschutz 

Die ehem. Kinderheilstätte / Lungenheilstätte, bestehend aus villenartigem sog. Schulkinder-
haus, Turnhalle und großzügigem Garten, steht aufgrund ihrer geschichtlichen, künstleri-
schen, städtebaulichen und die Kulturlandschaft prägenden Bedeutung als Sachgesamtheit 
unter Denkmalschutz. 
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Die ehemalige Turnhalle steht als einziges Gebäude als Einzeldenkmal unter Schutz. Der 
Denkmalwert bezieht sich auf das gesamte Gebäude, Innen und Außen, d.h. alle Änderun-
gen am Gebäude müssen über eine denkmalrechtliche Genehmigung beantragt werden. 
Grundsätzlich sollen das Erscheinungsbild sowie die historischen Bestandsstrukturen auch 
im Innern des Gebäudes erhalten werden. Auch nach einer Umnutzung soll das Gebäude 
Innen und Außen noch deutlich als Turnhalle wahrnehmbar und erlebbar bleiben. Die Be-
standsöffnungen des Gebäudes sind ohne grundsätzliche Veränderung zu erhalten und sol-
len auch bei einer neuen Nutzung der Erschließung und Belichtung dienen. Für alle Ände-
rungen am Gebäude ist eine denkmalrechtliche Genehmigung zu beantragen. 

Für die als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz stehende ehemalige Turnhalle wird in Ab-
stimmung mit dem Denkmalschutzamt ein Konzept zur Nachnutzung entwickelt. 

Das ehemalige Schulkinderhaus ist kein Einzeldenkmal, jedoch Bestandteil der Sachge-
samtheit ehemalige Kinderheilstätte. Der Schutzumfang erstreckt sich auf das äußere Er-
scheinungsbild (Insbesondere Süd- und Ostfassade), sowie die historische Substanz des 
Treppenhauses. Es soll unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Anforderungen zu 
einem Wohngebäude umgebaut werden. 

Mit der Denkmalpflege ist abgestimmt worden, dass der gartenhistorische Teil des Parks in 
Richtung Südosten, der bisher nicht überformt wurde, nicht bebaut werden darf. Hier sollen 
der Park mit Lindenrondell und historischer Wegeführung erhalten bleiben. Neben dem Lin-
denrondell sind auch die Teiche in dem Park Teil des Denkmals. Bei Veränderungen im 
Parkbereich ist daher eine denkmalrechtliche Genehmigung bei der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu beantragen. 

Die Denkmale innerhalb des Plangebiets werden in der Planzeichnung als nachrichtliche 
Übernahme gekennzeichnet. Für die Kulturdenkmale gelten die Genehmigungspflichten ge-
mäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Schleswig-
Holstein (DSchG SH). 

Bodendenkmalpflege 

Die überplante Fläche befindet sich teilweise in einem archäologischen Interessengebiet. Es 
handelt sich gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Um-
ständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten bedürfen 
der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 
DSchG auch gesetzlich geschützt, wenn sie nicht in der Denkmalliste erfasst sind. Der Ver-
ursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten für ggf. erforderliche 
Untersuchungen und weitere Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 

Auf den innerhalb des archäologischen Interessensgebiets liegenden Flächen sieht die Pla-
nung neben der Sicherung von Grün- und Waldflächen die Errichtung von zwei Neubau-
Villen mit gemeinsamer Tiefgarage vor (Teilgebiet WA4). Das Erdreich ist in diesem Bereich 
höchstwahrscheinlich bereits durch die bestehende Bebauung tiefgreifend gestört, sodass 
die Bodeneingriffe innerhalb des Interessengebiets in noch ungestörten Boden vergleichs-
weise gering ausfallen. Nach Abstimmung mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig-
Holstein kann daher in diesem Fall auf eine archäologische Voruntersuchung verzichtet wer-
den. Der Beginn der Bauarbeiten im Bereich des archäologischen Interessengebiets ist dem 
Archäologischen Landesamt rechtzeitig mind. 14 Tage vorher mitzuteilen. 

Es wird weiterhin auf § 15 DSchG verwiesen: „Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 
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die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der 
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 
dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übri-
gen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wo-
chen seit der Mitteilung.“ 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 Abb. 5: Abgrenzung archäologisches Interessensgebiet 

5 Inhalt der Planung 

5.1 Städtebauliches Konzept  

Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung von insgesamt sechs winkelförmigen 
Wohngebäuden im zentralen Bereich des Grundstücks vor. Die Mehrfamilienhäuser wurden 
überwiegend in Bereichen positioniert, die bereits durch zum Abbruch vorgesehene Gebäu-
de und Nebenanlagen vorgeprägt sind, um die Neuversiegelung und den Eingriff in die Wald-
flächen so gering wie möglich zu halten. Die villenartige Neubebauung orientiert sich an den 
Proportionen der Bestandsbauten und fügt sich durch eine offene Bauweise und eine aufge-
lockerte Anordnung der Baukörper in die Parklandschaft ein. Die Geschossigkeit der Neu-
bauten ist mit zwei durchgehenden Vollgeschossen und einem untergliedertem Staffelge-
schoss auf die Bestandsgebäude im Plangebiet abgestimmt. 
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Mit den Neubauten sollen insgesamt 80 Wohneinheiten, davon ca. 70 barrierefrei erschlos-
sene Eigentumswohnungen, geschaffen werden. Zusätzlich sollen ca. 11 Mietwohnungen 
durch den Umbau des ehemaligen Schulkinderhauses unter Erhalt der denkmalgeschützten 
Gebäudeteile entstehen. Ein Konzept zur Umnutzung der ehemaligen Turnhalle wird in Ab-
stimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde entwickelt. 

Das bestehende Wohngebäude Eilbergweg 26 soll erhalten bleiben. Auf dem Grundstück 
Eilbergweg 26 soll ein zusätzlicher Bauplatz für ein weiteres, kleineres Wohngebäude am 
Eilbergweg vorgehalten werden. 

Für die Neubauten (mit Ausnahme des Neubaus neben Eilbergweg 26, hier geneigtes Dach) 
wird eine Dachbegrünung voraussichtlich in Kombination mit aufgeständerten Photovoltaik-
modulen vorgesehen. 

Die Bewohnerstellplätze für die Neubauten sollen zugunsten der Freiraumqualität in Tiefga-
ragen untergebracht werden. Das Planungskonzept sieht vor, die Tiefgaragen nicht vollstän-
dig unterirdisch herzustellen, sondern integriert in begrünte Warften in Teilen aus dem Erd-
reich herausragen zu lassen. Auf diese Weise wird auf den örtlich hoch anstehenden 
Grundwasserstand reagiert und Eingriffe in den Boden minimiert. Die Tiefgaragen werden 
über Zufahrten von einer neuen, öffentlichen Erschließungsstraße erschlossen.  

Eine neue öffentliche Planstraße wird das Quartier im Norden an den Eilbergweg anbinden. 
Hiervon abgehend wird eine untergeordnete Ringerschließung für die Bereiche rund um das 
Gebäude der ehemaligen Turnhalle vorgesehen. 

5.2 Art der baulichen Nutzung 

Zur Bestimmung der zulässigen Art der baulichen Nutzung wird ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Das allgemeine Wohngebiet wird in insgesamt sechs 
Teilgebiete untergliedert, um differenzierte Festsetzungen treffen zu können:  

• Teilgebiet WA1: Bestandsgebäude Eilbergweg 26 und ergänzender Neubau 
• Teilgebiet WA2: Neubau-Villen 1 – 3 
• Teilgebiet WA3: Bestandsgebäude Eilbergweg 22 (ehem. Schulkinderhaus) 
• Teilgebiet WA4: Neubau-Villen 4 und 5 
• Teilgebiet WA5: Neubau-Villa 6 
• Teilgebiet WA6: Bestandsgebäude Eilbergweg 22A (ehem. Turnhalle) 

 

Durch die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet wird gesichert, dass Wohnen die Haupt-
nutzung des Plangebiets bildet. Neben Wohngebäuden sind in den Teilgebieten WA1, WA2, 
WA3, WA4 und WA5 damit auch 

- der Versorgung des Gebiets dienende Läden 
- der Versorgung des Gebiets dienende Schank- und Speisewirtschaften 
- Anlagen für kirchliche Zwecke 
- Anlagen für kulturelle Zwecke 
- Anlagen für soziale Zwecke 
- Anlagen für gesundheitliche Zwecke 
- Anlagen für sportliche Zwecke 

allgemein zulässig. 
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Nicht störende Handwerksbetriebe sollen in diesen Gebieten ausnahmsweise zulässig sein. 

Zur Vermeidung von Konflikten mit der geplanten und in der Umgebung bestehenden Wohn-
nutzung (wie z.B. Verkehrs- und Immissionserzeugung), sollen die Nutzungen, die in einem 
allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden 
können (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) in den Teilgebieten WA1 bis 
WA5 des Plangebiets nicht zulässig sein. Sie werden ausgeschlossen. Insbesondere Gar-
tenbaubetriebe und Tankstellen wären zudem mit der verfolgten städtebaulichen Konzeption, 
dem Ortsbild und den Belangen des Denkmalschutzes nicht vereinbar. 

Auf Grundlage des § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird daher folgende Modifizierungs-
festsetzung getroffen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 1.1): 

„In den Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets mit den Bezeichnungen WA1, WA2, 
WA3, WA4 und WA5 sind nicht störende Handwerksbetriebe nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 der 
Baunutzungsverordnung nur ausnahmsweise zulässig. Alle anderen nach § 4 Abs. 3 der 
Baunutzungsverordnung ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind unzulässig.“ 

Das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung „WA6“ umfasst das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude der ehemaligen Turnhalle. Die offenen Grundrissstruktu-
ren des Turnhallengebäudes, die nach Vorgaben des Denkmalschutzes möglichst erhalten 
bleiben sollen, eignen sich im besonderen Maße auch für gewerbliche Nutzungen. Ein Aus-
schluss gewerblicher Nutzungen würde zukünftige, wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten 
des Gebäudes einschränken. Dies wäre unter Berücksichtigung des hohen Sanierungsauf-
wands aufgrund des schlechten Zustands des Gebäudes nicht zumutbar. 

Es wird daher abweichend zu den übrigen Teilgebieten festgesetzt, dass sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung ausnahmsweise 
zulässig bleiben. Ebenso bleiben nicht störende Handwerksbetriebe in diesem Teilgebiet 
allgemein zulässig. 

Neben Wohngebäuden sind im Teilgebiet WA6 damit auch 

- der Versorgung des Gebiets dienende Läden 
- der Versorgung des Gebiets dienende Schank- und Speisewirtschaften 
- der Versorgung des Gebiets dienende nicht störende Handwerksbetriebe 
- Anlagen für kirchliche Zwecke 
- Anlagen für kulturelle Zwecke 
- Anlagen für soziale Zwecke 
- Anlagen für gesundheitliche Zwecke 
- Anlagen für sportliche Zwecke  

allgemein zulässig. 

Ausnahmsweise zulässig sind sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Die übrigen nach § 4 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen sind in dem Teilgebiet WA6 wie in den anderen Teilgebieten des allgemeinen Wohn-
gebiets aus den oben genannten Gründen unzulässig. 

Auf Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird folgende Modifizierungsfestsetzung getrof-
fen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 1.2): 
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„Im Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA6 sind die nach § 4 
Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ausnahmsweise zulässigen Nutzungen mit Ausnahme 
von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben unzulässig.“ 

5.2.1 Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen 

Das zukünftig zulässige Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet wird mittels der Festset-
zung einer absoluten Grundfläche (GR) als Höchstmaß und der zulässigen Zahl der Vollge-
schosse bestimmt.  

Zusätzlich wird die Höhe der baulichen Anlagen über die Festsetzung der maximalen Ge-
bäudehöhen festgesetzt. 

Grundfläche (GR) 

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA1 wird entspre-
chend der bestehenden Bebauung (Eilbergweg 26) und des geplanten Neubaus je überbau-
bare Grundstücksfläche eine GR von 350 m2 festgesetzt. Bezogen auf die Grundstücksflä-
che im Bauland ergibt sich daraus eine rechnerische GRZ von ca. 0,13. 

Für die Teilgebiete des allgemeinen Wohngebiets mit den Bezeichnungen WA2, WA4 und 
WA5 (Neubau-Villen) wird eine GR von 850 m2 je überbaubare Grundstücksfläche festge-
setzt, um die geplante Bebauung gemäß dem städtebaulichen Entwurf zu ermöglichen. Dies 
entspricht je nach Grundstückszuschnitt einer rechnerischen GRZ von ca. 0,21 bis 0,40.  

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA3 (ehem. Schul-
kinderhaus) wird entsprechend der bestehenden Bebauung eine GR von 850 m2 festgesetzt. 
Dies entspricht aufgrund des relativ kleinen Baugrundstücks einer rechnerischen GRZ von 
ca. 0,4.  

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA6 (ehem. Turnhal-
le) wird entsprechend der bestehenden Bebauung eine GR von 650 m2 festgesetzt. Bezogen 
auf das Baugrundstück entspricht dies einer rechnerischen GRZ von ca. 0,5. Der Orientie-
rungswert gemäß § 17 BauNVO von 0,4 für allgemeine Wohngebiete wird damit für dieses 
Teilgebiet überschritten. Der rechnerisch etwas höhere Wert ergibt sich durch den kleinen 
Zuschnitt des Baugebiets für die Turnhalle, da das Grundstück durch die geplante Ringstra-
ße sowie die östlich anschließenden Parkflächen beschränkt ist. Vor diesem Hintergrund und 
da die Ausweisung der Bestandssicherung eines denkmalgeschützten Gebäudes dient, wird 
die zulässige GR oberhalb des Orientierungswerts als städtebaulich erforderlich bewertet. 
Die tatsächliche Dichte ist bei Einbeziehung der östlich unmittelbar angrenzenden Grünflä-
che, die aus planungsrechtlichen Gründen nicht dem Baugrundstück zugeordnet wird, son-
dern als Grünfläche gesichert werden soll, wesentlich geringer. Die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden somit nicht beeinträchtigt und nega-
tive Auswirkungen auf die Umwelt entstehen nicht. 

Das vorgesehene Maß der Überbauung hält in allen übrigen Teilgebieten des allgemeinen 
Wohngebiets den in § 17 BauNVO festgelegten Orientierungswert von 0,4 für allgemeine 
Wohngebiete ein oder unterschreitet diesen deutlich. 

Überschreitungen der zulässigen Grundfläche 

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA1 ist zur Siche-
rung der bestehenden und geplanten oberirdischen Versiegelungen durch Stellplätze und 
ihre Zufahrten sowie bestehende Wege und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO eine Über-
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schreitungsmöglichkeit der zulässigen oberirdischen GR über die Regelung nach  
§ 19 Abs. 4 BauNVO hinausgehend bis zu einer GR von 650 m2 je überbaubare Grund-
stücksfläche (Bestand und Neubau) erforderlich. 

Das städtebauliche Konzept sieht vor, die privaten Stellplätze für die Neubau-Villen in den 
Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets mit den Bezeichnungen WA2, WA4 und WA5 
zugunsten der Freiraumqualität vollständig in Tiefgaragen unterzubringen. Durch die Unter-
bringung der erforderlichen Stellplätze in Tiefgaragen können großflächig versiegelte Flä-
chen durch oberirdische Stellplatzanlagen vermieden werden. Stattdessen können vom ru-
henden Verkehr freigehaltene, begrünte Außenbereiche entstehen. 

Für die Errichtung ausreichend großer Tiefgaragen ist es erforderlich, die Baugrundstücke 
auch außerhalb der für die Hochbauten festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zu 
unterbauen. Durch die Unterbauung erfolgt eine zusätzliche Versiegelung des Bodens, die 
eine Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten GR über die Regelung nach  
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO hinausgehend bis zu einem Wert von 1.500 m2 je überbaubarer 
Grundstücksfläche erforderlich macht. 

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA3 (ehem. Schul-
kinderhaus) wird eine Überschreitungsmöglichkeit für Nebenanlagen nach  
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bis zu einem Wert von 1.300 m2 erforderlich. 

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA6 (ehem. Turnhal-
le) ist die zusätzliche Versiegelung neben den an das Gebäude angegliederten Terrassen 
(inkludiert in GR I) auf die zeichnerisch begrenzten ca. 75 m2 Stellplatzflächen beschränkt. 

Vgl. textliche Festsetzung Nummer 2.1:  

„In den Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets sind folgende Überschreitungen der zu-
lässigen Grundfläche für Nebenanlagen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO zulässig:  

 - in dem Teilgebiet mit der Bezeichnung WA1 bis zu einer Grundfläche von jeweils 650 m2 
je überbaubare Grundstücksfläche,  

 - in den Teilgebieten mit den Bezeichnungen WA2, WA4 und WA5 bis zu einer Grundfläche 

 von 1500 m2 je überbaubare Grundstücksfläche,  

 - in dem Teilgebiet mit der Bezeichnung WA3 bis zu einer Grundfläche von jeweils 1300 
m2.“ 

(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

 

Zahl der Vollgeschosse, Geländehöhen, Höhe baulicher Anlagen 

Aus städtebaulichen und denkmalschutzfachlichen Gründen werden die zulässigen Gebäu-
dehöhen sowie die Zahl der zulässigen Vollgeschosse in den Teilgebieten des allgemeinen 
Wohngebiets durch zeichnerische Festsetzungen begrenzt. 

Für die Neubauten werden zwei Vollgeschosse als zulässiges Höchstmaß festgesetzt. Die 
Neubau-Villen sollen leicht erhöht auf landschaftsarchitektonisch als begrünte Warften ge-
stalteten Sockelgeschossen entstehen, in denen die Tiefgaragen untergebracht werden. 
Diese Garagengeschosse ragen dabei bis zu 1,5 m über dem gewachsenen Gelände her-
aus. Mit diesem Konzept kann der Eingriff in den Boden reduziert werden, Wurzelbereiche 
bestehender Bäume geschützt werden und den potenziell hohen Grundwasserständen im 
Plangebiet begegnet werden.  



Begründung Bebauungsplan Nr. 48 – Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte) 

26  

Um diesen Besonderheiten des städtebaulichen Konzepts Rechnung zu tragen, werden die 
Oberkanten der jeweiligen Warftgeschosse gemäß § 9 Abs. 3 BauGB als neue, geplante 
Geländehöhen zeichnerisch bezogen auf die absolute Höhe über Normalhöhennull (ü.NHN) 
festgesetzt. Dabei sollen Abweichungen in Form von Über- oder Unterschreitungen von bis 
zu 25 cm ermöglicht werden. Klarstellend wird textlich festgesetzt, dass die unterhalb dieser 
festgesetzten Höhenlage liegenden Garagengeschosse bei der Bestimmung der Zahl der 
Vollgeschosse und der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt bleiben (vgl. textliche 
Festsetzung Nummer 2.2): 

„In den Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets mit den Bezeichnungen WA2, WA4 und 
WA5 bleiben bauliche Anlagen unterhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Höhenlage 
bei der Bestimmung der Zahl der Vollgeschosse und bei der Ermittlung der Geschossfläche 
unberücksichtigt. Unter- oder Überschreitungen der in der Planzeichnung festgesetzten Hö-
henlagen können bis zu 0,25 m zugelassen werden.“ 

(§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 1 und 3 BauNVO) 

Ergänzend zur Festsetzung der zulässigen Vollgeschosse werden die maximalen Gebäude-
höhen bezogen auf Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. Für die Bestandsgebäude wurden 
die bestehenden Gebäudehöhen berücksichtigt. Für die geplanten Villen wurden die maxi-
malen Gebäudehöhen unter Berücksichtigung des Warftgeschosses bzw. der festgesetzten 
Höhenlage der geplanten Geländeoberflächen festgesetzt. Dabei wurde eine relative Ge-
bäudehöhe von rund 10,90 m über der neuen Oberkanten des Geländes auf den Warftge-
schossen angesetzt, wodurch eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen zzgl. eines Staffelge-
schosses ermöglicht wird. Zur Nachvollziehbarkeit sind die Höhenlagen der bestehenden 
Geländeoberflächen in der Planzeichnung gekennzeichnet. 

Zur Ermöglichung notwendiger Aufzugsüberfahrten, Treppenhäuser, Anlagen der Haus- und 
Klimatechnik, Anlagen zur Nutzung von Solarenergie ist es erforderlich, eine Überschreitung 
der festgesetzten Gebäudehöhen um bis 1,50 m zuzulassen. Weitere Überschreitungen sind 
nur für Schornsteine, bspw. von Kaminen, zulässig (vgl. textliche Festsetzung Nummer 3): 

„Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhen durch Aufzugsüberfahrten, Treppen-
häuser, Anlagen der Haus- und Klimatechnik, Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sowie 
andere technische Anlagen und Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Wei-
tere Überschreitungen sind nur für Schornsteine, bspw. von Kaminen, zulässig.“ 

 (§ 16 Abs. 6 BauNVO, § 18 BauNVO) 

Überbaubare Grundstücksflächen / Bauweise 

Die überbaubaren Grundstückflächen werden mit baukörperbezogenen Baugrenzen festge-
setzt, um die Umsetzung des zugrundeliegenden städtebaulichen Konzepts sicherzustellen 
und die erforderliche Waldumwandlung zur Herstellung des Waldabstandes von 30 m gering 
zu halten. 

Die Baugrenzen werden jeweils mit einem Abstand von 1,5 m von den vorgesehenen oder 
bestehenden Baukörpern vorgesehen, um einen Spielraum für geringfügige Anpassungen in 
der weiteren, hochbaulichen Planung zu ermöglichen. Davon ausgenommen sind das denk-
malgeschützte Gebäude der ehem. Turnhalle sowie die denkmalgeschützten Süd- und Ost-
Fassaden des Gebäudes des ehem. Schulkinderhauses, da hier aufgrund des Denkmal-
schutzes ohnehin die Außenkanten einzuhalten sind. 
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Die südliche Gebäudekante des Bestandsgebäudes Eilbergweg 26 wird mit der Baugrenze 
bestandsgemäß nachvollzogen, damit der Waldabstand eingehalten wird. 

Die zulässigen Gebäudelängen und die Abstände zwischen den Gebäuden werden durch die 
Baugrenzen eindeutig definiert, sodass die Festsetzung einer Bauweise nicht erforderlich ist. 
Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen werden eingehalten. 

Überschreitungen der überbaubaren Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in enger Anlehnung an die vorgesehenen und 
bestehenden Gebäude baukörperbezogen festgesetzt. 

Zugunsten einer hohen Wohnqualität werden Möglichkeiten der privaten wohnungsnahen 
Erholung in Form von Terrassen und Balkonen sowie Wintergärten vorgesehen. Um diese 
wohnungsbezogenen Freiräume zu ermöglichen, werden Überschreitungen der baukör-
perbezogenen Baugrenzen für Balkone um bis zu 2,50 m und für Terrassen und Wintergär-
ten um bis zu 5,00 m zulässig gemacht. Die Festsetzung gilt auch für die Überdachungen 
der Außenwohnbereiche (vgl. textliche Festsetzung Nummer 4.1): 

„Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen durch 
Balkone bis zu einer Tiefe von 2,5 m und durch Terrassen einschließlich ihrer Überdachun-
gen und Wintergärten bis zu einer Tiefe von 5,0 m zulässig.“ 

(§ 23 Abs. 3 S. 3 BauNVO) 

Der Waldabstand kann durch diese untergeordneten Bauteile unterschritten werden. 

5.2.2 Baugestalterische Festsetzungen  

Dächer 

Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Neubauten und eine für die vorgesehene Dach-
begrünung optimale Dachform sicherzustellen, wird für die sechs Neubau-Villen festgesetzt, 
dass nur Fachdächer oder flachgeneigte Dächer zulässig sind (vgl. baugestalterische Fest-
setzung Nummer 1.1): 

„Die Dächer von Hauptgebäuden in den Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets mit den 
Bezeichnungen WA2, WA4 und WA5 sind als Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit 
einer Dachneigung von nicht mehr als 20 Grad auszuführen und gemäß Festsetzung Nr. 7.2  
zu begrünen. 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO) 

Für den straßenseitigen Neubau auf dem Grundstück Eilbergweg 26 soll hingegen nur ein 
Sattel- oder Walmdach in roten, grauen oder braunen Farbtönen zulässig sein, damit sich 
das Einzelhaus harmonisch in die Bebauung entlang des Eilbergwegs einfügt (vgl. bauge-
stalterische Festsetzung Nummer 1.2): 

„Die Dächer von Hauptgebäuden in dem Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der 
Bezeichnung WA1 sind als Sattel- oder Walmdächer und einheitlich in den Farbtönen rot, 
grau oder braun auszuführen. Glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. Die zulässige 
Dachneigung beträgt 30 bis 50 Grad.“ 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO) 
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5.3 Verkehr und Erschließung 

5.3.1 Erschließungskonzept und Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Für die verkehrliche Erschließung des Plangebiets liegt ein Verkehrskonzept vom beauftrag-
ten Büro Beratende Ingenieure VBI d+p dänekamp und partner mit Stand von Januar 2023 
vor. 

Das Plangebiet soll im Norden an den Eilbergweg angebunden werden. Die Einmündung am 
Eilbergweg wurde westlich des Grundstücks Eilbergweg 26 platziert, da hier der Eingriff in 
den Baumbestand am geringsten ist. Von dort verläuft die Planstraße nach Süden, zwischen 
den Bestandsgebäuden Eilbergweg 22 (WA3, ehem. Schulkinderhaus) und 28-30 (Grund-
stück Neue Lübecker) hindurch und trifft anschließend auf den von Osten kommenden Teil 
der Planstraße, der sich an dem Verlauf des bestehenden Klinikwegs orientiert. Diese beiden 
Abschnitte der Planstraße werden mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt 5,50 m inkl. eines 
1,50 m breiten überfahrbaren Gehwegs Tempo 30 km/h vorgesehen. In der Engstelle zwi-
schen den beiden Bestandsgebäuden wird der Entfall der Rotbuchengruppe westlich des 
Bestandsgebäudes Eilbergweg 28 zur Herstellung der Erschließung erforderlich. Da die 
Bäume in diesem Bereich im Kronenverbund stehen, ist davon auszugehen, dass bei einem 
Eingriff die gesamte Gruppe entfallen wird, da die Einzelbäume nicht alleine standfähig sein 
werden. 

Derzeit ist das Plangebiet für Kfz auch über den privaten Klinikweg an die Hoisdorfer Land-
straße angebunden. Nach Herstellung der neuen öffentlichen Planstraße vom Eilbergweg 
aus soll die Anbindung an die Hoisdorfer Landstraße ausschließlich für die Müllabfuhr und 
Rettungsfahrzeuge nutzbar sein. Eine weitere Nutzung des Weges für die Allgemeinheit soll 
nur als Geh- und Radwegeverbindung gestattet werden; es soll kein motorisierter Individual-
verkehr mehr stattfinden. Die Einschränkung des Nutzerkreises wird gewährleistet, indem 
eine Schranke eingerichtet wird, die nur durch Berechtigte zu öffnen ist. Die Beibehaltung 
der Zu-/Ausfahrt für Müllfahrzeuge hat den Vorteil, dass für das Bestandsgebäude Eilberg-
weg Nr. 28 / 30 und das neue Baufeld WA5 auf den Bau einer Wendeanlage verzichtet und 
der ein damit verbundener weiterer Eingriff in das gartenhistorische Denkmal und die Wald-
flächen abgewendet werden kann. 

Zur Erschließung der südlichen Neubau-Villen 4 und 5 (WA4) sowie der ehem. Turnhalle 
(WA6) und der westlich gelegenen Neubau-Villa 3 (WA2 tlw.) wird eine Ringerschließung als 
verkehrsberuhigter Bereich, ausgelegt für Schrittgeschwindigkeit, geplant. Diese ist mit den 
nördlich und östlich abgehenden Teilen der Planstraße verbunden. Den östlichen Abschnitt 
dieser Umfahrung um die ehem. Turnhalle und die angrenzenden Freiflächen bildet die be-
reits bestehende Pflasterstraße mit einer Fahrbahnbreite von 5,00 m, die nach Ertüchtigung 
samt des begleitenden Baumbestandes erhalten bleiben soll. Der nördliche Abschnitt der 
Ringerschließung wird auf eine Fahrbahnbreite von 4,60 m reduziert, um den Eingriff in den 
Baumbestand in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Im Rahmen der weiteren Er-
schließungsplanung wird geprüft, wie die angrenzenden Bäume, dessen Kronen- und Wur-
zelbereiche in die geplante Straßenflächen hineinragen, erforderlichenfalls durch Maßnah-
men des Baum- und Wurzelschutzes zu sichern sind. Die südlichen und westlichen Abschnit-
te der Ringerschließung werden mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m vorgesehen, um die 
Anordnung von öffentlichen Besucherparkständen und die Befahrung durch ein drei-
achsiges Müllfahrzeug zu ermöglichen. 

Insgesamt werden 45 öffentliche Parkstände für Besucher innerhalb der öffentlichen Er-
schließungsstraße vorgehalten und mit ausgewiesen. Angesichts der gut an den ÖPNV an-
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gebundenen Lage und der Prognosen zur allgemein rückläufigen Pkw-Mobilisierung ist ge-
plant, zunächst nicht die gesamte Anzahl der Parkstände herzustellen. Dadurch könnten 
überflüssige Versiegelungen für nicht benötigte Parkstände vermieden werden. Über Rege-
lungen in dem städtebaulichen Vertrag wird vereinbart, dass die Gemeinde die Herstellung 
der übrigen Parkstände einfordern kann, sofern sich nach Bezug des Wohnquartiers heraus-
stellen sollte, dass für den Bedarf die hergestellten Parkstände nicht ausreichen. 

Prüfung verschiedener Erschließungsvarianten 

Im Rahmen der Vorplanung wurden verschiedene Varianten der Erschließung geprüft. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung für die oben beschriebene Variante war, dass durch die 
abschnittsweise Konzeption als schmalere Ringerschließung die Versiegelung insgesamt 
geringer und damit die Flächeneffizienz höher ist. Ein weiterer Vorteil der Ringerschließung 
ist, dass im östlichen Abschnitt die bestehende, insgesamt etwa 5,5 m breite Pflasterstraße 
mit begleitendem Baumbestand nach Ertüchtigung erhalten werden kann. Ebenso führt die 
Reduzierung der Fahrbahnbreite im nördlichen Abschnitt, südlich des ehem. Schulkinder-
hauses dazu, dass der Eingriff in den Baumbestand an dieser Stelle minimiert werden kann. 
Da der Baumbestand in diesen beiden Bereichen besonders prägend und Teil des gartenhis-
torischen Bereichs ist, stellt dies einen weiteren Vorteil der verfolgten Erschließungskonzep-
tion dar. 

5.3.2 Verkehrliche Auswirkungen  

Eine Überprüfung der Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz durch die von der ge-
planten Wohnbebauung induzierten Ziel- und Quellverkehren erfolgte im Rahmen einer Ver-
kehrsuntersuchung vom 29.10.2021, aktualisiert am 21.06.2023, durch das Büro Beratende 
Ingenieure VBI d+p dänekamp und partner. 

Die MIV-Erschließung des Plangebiets soll zukünftig ausschließlich über eine neu geplante 
öffentliche Erschließungsstraße, die im Norden an den Eilbergweg anbindet, erfolgen. Im 
Rahmen der Untersuchung wurden im August und September 2021 Verkehrszählungen der 
übergeordneten Straßen an der geplanten Einmündung durchgeführt.  

Bei der Abschätzung der zusätzlichen Verkehrsmengen wurde gem. der Planung von 82 
zusätzlichen Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern ausgegangen. Unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Haushaltsgrößen wurde mit 164 bis 246 zusätzlichen Einwohnern im Ge-
biet gerechnet. Aus der Erschließung des geplanten Wohngebietes werden unter Berück-
sichtigung des zusätzlichen Wirtschaftsverkehrs (Anlieferung, Versorgung etc.) im Mittel 362 
Kfz-Fahrten in 24 Stunden erwartet. Für die nachmittägliche Spitzenstunde zwischen 16 und 
17 Uhr wurden 16 Kfz als Quellverkehr aus dem Gebiet und 24 Kfz als Zielverkehr in das 
Plangebiet berücksichtigt. In der morgendlichen Spitzenstunde zwischen 7 und 8 Uhr ist mit 
25 Kfz als Quellverkehr und 4 Kfz als Zielverkehr zu rechnen. 

Für das Jahr 2035 gehen die allgemeinen Prognosen von einer Verkehrsstagnation für Pkw 
von etwa drei Prozent gegenüber 2012 aus (Shell Pkw-Szenarien bis 2040). Für die Beurtei-
lung der zukünftigen Verkehrsqualitäten wurde demgegenüber jedoch eine konservative 
Annahme einer dreiprozentigen Steigerung der Verkehrsmengen getroffen. 

Die für den Planfall zu erwartende Verkehrsqualität am neuen Knotenpunkt Planstraße / Eil-
bergweg wurde anhand der Wartezeit des einzelnen Verkehrsteilnehmers bewertet und ent-
spricht der Qualitätsstufe A bis B. Ein Handlungsbedarf ergibt sich in der Regel erst ab Quali-
tätsstufe E. Im Ergebnis der Untersuchung ist davon auszugehen, dass die durch die Ent-
wicklung des Plangebiets zu erwartenden Verkehre sicher und leistungsfähig über die ge-
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planten Verkehrsanlagen abgeführt werden können. Ein Erfordernis für Umbauten an vor-
handenen Knotenpunkten ergibt sich nicht. Eine zweite Zu- und Ausfahrt zum Quartier über 
den Anschluss im Osten an die Hoisdorfer Landstraße für den Individualverkehr ist aus die-
sem Grund entbehrlich. 

5.3.3 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 

Die Anbindung des Plangebiets an den ÖPNV ist aufgrund der Nähe zur U-Bahnhaltestelle 
und den Bushaltestellen am Eilbergweg überdurchschnittlich gut (vgl. Kap. 3.1) und ent-
spricht den Standards des aktuellen 4. regionalen Nahverkehrsplans des Kreises Stormarn. 

5.3.4 Tiefgaragen, Stellplätze, Abstellanlagen für Fahrräder 

Zur Sicherung eines ruhigen, grünen Wohnumfelds mit hoher Aufenthaltsqualität sollen 
sämtliche private Stellplätze der Neubebauung in Tiefgaragen nachgewiesen werden. Die 
Neubau-Villen erhalten jeweils eigene Tiefgaragen mit Zufahrten von der öffentlichen Plan-
straße. Für die Neubau-Villen 4 und 5 im Teilgebiet WA4 wird eine gemeinsame Tiefgarage 
vorgesehen. 

Die vorgesehene Anzahl an Stellplätzen für die Neubau-Villen entspricht insgesamt einem 
Schlüssel von ca. 1,4 Stellplätzen je Wohneinheit. Trotz der integrierten Lage und der im 
Vergleich zum Gesamtgemeindegebiet überdurchschnittlich guten Anbindung an den ÖPNV 
ist davon auszugehen, dass die Haushalte überwiegend motorisiert sein werden und dass 
bei dem geplanten Anteil größerer Wohnungen auch einige Haushalte über zwei Fahrzeuge 
verfügen werden. Der Motorisierungsgrad ist laut Entwurf des 5. Regionalen Nahverkehrs-
plans auch im Kreis Stormarn in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Bei einer 
Reduzierung des Angebots an privaten Stellplätzen im Plangebiet wäre davon auszugehen, 
dass auf umliegende öffentliche Parkplätze ausgewichen wird. Dies würde zu unnötigen 
Parksuchverkehren im umliegenden Straßennetz führen und insbesondere für das 
Park+Ride Angebot am Eilbergweg wäre eine Zweckentfremdung durch Anwohnende zu 
erwarten. Vor diesem Hintergrund wird der angesetzte Stellplatzschlüssel als angemessen 
bewertet. Abstellanlagen für Fahrräder werden integriert in den Tiefgaragen vorgesehen. 

Die vorgesehenen Tiefgaragen in den Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets mit den 
Bezeichnungen WA2, WA4 und WA5 werden als Flächen für die Tiefgaragen und ihre Zu-
fahrten zeichnerisch festgesetzt, um die räumliche Ausdehnung der Unterbauung und Ver-
siegelung zu beschränken. 

Für die Nachnutzung der ehem. Turnhalle (WA6) und die geplanten Wohnnutzung im ehem. 
Schulkinderhaus (WA3) werden ausreichende Stellplätze oberirdisch auf dem jeweiligen 
Baugrundstück vorgesehen. Die Flächen für Stellplätze und ihre Zufahrten werden zeichne-
risch festgesetzt. Die Stellplätze für das umgebaute Schulkinderhaus werden über die Zu-
fahrt zur Tiefgaragenrampe der Neubau-Villa 3 auf dem Teilgebiet WA2 angefahren. Zwei 
der insgesamt vorgesehenen 10 Stellplätze werden auf dem benachbarten Teilgebiet WA2 
nachgewiesen. Hintergrund für diese Lösung ist, dass die Vorzonen des unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäudes zur Planstraße frei von ruhendem Verkehr gehalten werden 
sollen. Rückwärtig des Gebäudes sollen aus Baumschutzgründen sowie zugunsten der Frei-
raumqualität keine Stellplätze angeordnet werden. Im Falle einer Grundstücksteilung und 
Veräußerung sind entsprechende Grunddienstbarkeiten privatrechtlich zu vereinbaren. 

Für das Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA1 (Bestandsbau 
Eilbergweg 26 und zusätzlicher Bauplatz) werden ebenso Flächen für Stellplätze und ihre 



Bebauungsplan Nr. 48 – Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte) Begründung 

 31 

Zufahrten ausgewiesen, die sich grundsätzlich am Bestand orientieren und die Angliederung 
zusätzlicher Stellplätze ermöglichen.  

Die Stellplatzanlage des Mehrfamilienhauses Eilbergweg 28-30 wird auch von der neuen 
Planstraße weiterhin direkt anfahrbar sein. 

Um verbleibende nicht überbaubare Grundstücksbereiche insbesondere aufgrund des 
Baum- und Wurzelschutzes von einer Unterbauung durch Tiefgaragen und oberirdischen 
Stellplatzanlagen freizuhalten, wird festgesetzt, dass Stellplätze und Tiefgaragen sowie ihre 
Zufahrten nur innerhalb der für diese festgesetzten Flächen zulässig sind (vgl. textliche Fest-
setzung Nummer 5.1): 

„Im allgemeinen Wohngebiet sind oberirdische Stellplätze und Tiefgaragen mit ihren Zufahr-
ten außerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen unzulässig.“ 

(§ 12 Abs. 6 BauNVO) 

5.3.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

Neben der geplanten öffentlichen Erschließung sollen bestehende Wegeverbindungen auf 
dem Privatgelände durch die Festsetzung von Geh- und Fahrrechten als Fuß- und Rad-
wegeverbindungen für die Öffentlichkeit gesichert werden. Dies betrifft den westlichen Ab-
schnitt des Privatweges „Klinikweg“ bis zum Anschluss an die geplante Ringerschließung 
sowie den ebenso am Westrand des Plangebiets verlaufenden Privatweg, der durch den 
Wald nach Norden führt und außerhalb des Plangebiets westlich des Bestandsgebäudes 
Eilbergweg 24 an den Eilbergweg anschließt. Das bewaldete Privatgelände wird mit der Si-
cherung der Wegeverbindungen für die Öffentlichkeit erlebbar und die kleinräumige, fußläu-
fige Vernetzung wird verbessert.  

Um bestehende Leitungen zur angrenzenden vorhandenen Trafostation zu sichern sowie 
etwaige zukünftige Leitungstrassen zu ermöglichen werden diese Wegeverbindungen eben-
so mit einem Leitungsrecht belegt (vgl. textliche Festsetzung Nummer 6.1):  

„Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst die Befugnis der Gemeinde Groß-
hansdorf zu verlangen, dass die bezeichnete private Fläche als allgemein zugänglicher  
Fuß- und Radweg angelegt wird. Die Flächen sind außerdem mit einem Leitungsrecht  
zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. Geringfügige Abweichungen  
vom festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht können zugelassen werden.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Zur Sicherung der Entwässerung des neuen Wohngebiets sind darüber hinaus weitere Lei-
tungsrechte im Bereich der privaten Flächen erforderlich. Von dem Klinikweg abgehend wird 
zur Sicherung des durch den Wald weiter zum Pumpwerk verlaufenden, bestehenden 
Schmutzwasserkanal ein Leitungsrecht in einer Breite von 1,5 m festgesetzt, da ein Anfahren 
zur Wartung nicht erforderlich ist. Ein Leitungsrecht in einer Breite von 6 m ist für die Neuan-
lage eines Regenwasserkanals mit abschnittsweiser Ausführung als Graben zwischen Kli-
nikweg und dem südlich außerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Teiches erforderlich 
(vgl. textliche Festsetzung Nummer 6.2): 

„Die mit Leitungsrechten zu belasteten Flächen dienen dem Bau, der Wartung und der Repa-
ratur von Leitungen im Bereich der privaten Grundstücksflächen. Die Flächen müssen für  
die vorgenannten Nutzungen dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Flächen sind mit einem 
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Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. Geringfügige 
Abweichungen vom festgesetzten Leitungsrecht können zugelassen werden.“ 

5.3.6 Ver- und Entsorgung 

In der öffentlichen Straße Eilbergweg liegen Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, Erd-
gas, Schmutzwasser, Telefon und Trinkwasser. Im Rahmen der Erschließungsplanung wer-
den neue Versorgungsleitungen innerhalb der geplanten öffentlichen Erschließungsstraßen 
zum Anschluss der geplanten Wohnbebauung an das bestehende Netz vorgesehen. 

Trafostationen 

Etwa 100 m südlich der öffentlichen Straße Eilbergweg befindet sich im Verlauf des befestig-
ten Fußweges ("Doktorweg") ca. 3 m östlich des Fußweges eine Mittelspannungs-
Trafostation bestehend aus zwei separaten Baukörpern (Fertigteil-Elemente aus Beton). Die 
im Jahr 1976 errichtete Trafostation ist keine Anlage des Versorgungsunternehmens, son-
dern Eigentum der Grundstückseigentümerin (Flurstück 3199). Die Trafostation wird als Ver-
sorgungsfläche für Elektrizität im Bebauungsplan entsprechend gesichert. 

Zur Stromversorgung des neuen Wohngebiets sowie aller öffentlichen Stellplätze im Bereich 
der Planstraße werden nach Abstimmung mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen 
zwei zusätzliche Trafostationen erforderlich. Die dafür benötigten Flächen werden ebenso 
als Versorgungsflächen für Elektrizität im Bebauungsplan festgesetzt und vorgehalten. 

Oberflächenentwässerung  

Bestandssituation 
Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt im Bestand über private Regenwasserleitun-
gen in die auf dem Flurstück 3199 südlich gelegenen privaten Teiche. Die beiden Teiche 
sind Bestandteil des Nebengewässers GUB 9 (GUB = Gewässer untergeordneter Bedeu-
tung) und nicht als „geschützter Biotop“ nach § 30 BNatSchG anzusprechen. Das GUB 9 
entwässert in den Mühlenbach und ist von der jeweiligen Grundstückseigentümerin zu unter-
halten. Der Mühlenbach mit Fließrichtung von Ost nach West, ist ein Gewässer 2. Ordnung 
mit der Bezeichnung 1.11. und wird vom Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunnau un-
terhalten.  
Das Grundstück des geplanten Wohngebiets entwässert hauptsächlich in den südlichen 
Teich. Private Regenwasserleitungen befinden sich im Bereich des privaten Verbindungs-
wegs “Klinikweg“. Diese verlaufen in zwei Trassen durch eine Waldfläche zum südlichen 
Teich.  

Für die beiden Teiche liegt eine Wasserrechtliche Erlaubnis zum Anstau des Fließgewässers 
GUB 9 vor. Hydraulisch bedingte betriebliche Störungen für den Mühlenbach und die Teiche 
sind nicht bekannt. In den Sommermonaten sind das GUB 9 und die Teiche erfahrungsge-
mäß eher von Trockenheit bzw. niedrigen Wasserständen betroffen. 

Das öffentliche Regenwasserkanalnetz außerhalb des Plangebiets wird von der Hamburger 
Stadtentwässerung (HSE) betrieben. 

Neukonzeption 

Ein Wasserwirtschaftliches Konzept für das geplante Wohngebiet wurde von dem Büro d+p 
dänekamp und partner, Beratende Ingenieure VBI in Abstimmung mit der Gemeinde Groß-
hansdorf, Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) sowie der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises Stormarn erarbeitet und liegt mit Stand vom 17.03.2022 vor. Zur Beurteilung des 
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Baugrunds und des Bemessungswasserstandes im Plangebiet wurde ein Geotechnischer 
Bericht vom Ingenieurbüro Steinfeld und Partner beauftragt, der mit Stand vom 09.12.2021 
vorliegt. Es ist demnach mit örtlich vom Niederschlag abhängig mit hoch anstehenden 
Grund- und Stauwasserständen zu rechnen. Die Böden setzen sich überwiegend aus Ge-
schiebemergel und Geschiebelehm zusammen. Es sind aber auch Mittelsande vorzufinden. 
Die Versickerungsfähigkeit der Böden im Plangebiet ist deutlich eingeschränkt, sodass eine 
gezielte Versickerung des Regenwassers im öffentlichen Bereich nicht möglich ist, weil u.a. 
die erforderlichen Flächen nicht zur Verfügung stehen. 

Die Konzeption für die Neuplanung sieht vor, das Oberflächenwasser von den privaten 
Grundstücken des geplanten Wohngebiets sowie von den öffentlichen Planstraßen über 
neue öffentliche Regenwasserkanäle zu sammeln. Netzbetreiberin der vorgesehenen Re-
genwasserkanäle im öffentlichen Raum ist die HSE. Nach der aktuellen Planung wird die 
Ableitung des Oberflächenwassers von dem südlichsten Abschnitt der Planstraße über den 
privaten Klinikweg zum südlich bereits bestehenden Teich vorgesehen. Vom Klinikweg bis 
zur Waldgrenze sollen Siele mit Kontrollschächten hergestellt werden. Diese werden süd-
westlich der Villa 4 (WA4) in der privaten Grünfläche mit der Bezeichnung „pG2“ entlang der 
Waldgrenze geführt. Die HSE erhält hier entsprechende Grunddienstbarkeiten. Zwischen 
Waldgrenze und dem Teich soll ein offener Entwässerungsgraben mit einer max. Tiefe von 
etwa 1,2 m auf einer Länge von rd. 37 m vorgesehen werden. Hier ist eine Durchquerung 
des Waldes erforderlich. Eine Fällung von Waldbäumen ist zur Herstellung des Grabens 
nicht erforderlich. Die Planung wurde mit der unteren Forstbehörde erfolgreich vorabge-
stimmt. Die untere Wasserbehörde und untere Naturschutzbehörde erhalten die Genehmi-
gungsunterlagen zur Prüfung und Genehmigung. 

Für die privaten Baugrundstücke wird eine dezentrale Rückhaltung in Verbindung mit einer 
Ableitung in den südlichen Teich über die öffentliche Kanalisation vorgesehen. Obwohl sich 
die Böden im Plangebiet nur bedingt für eine Versickerung eignen, sollen im Sinne eines 
naturnahen Wasserhaushalts Maßnahmen einer ortsnahen und dezentralen Bewirtschaftung 
des anfallenden Oberflächenwassers auf den privaten Grundstücken realisiert werden. Die 
dauerhafte Begrünung der Dachflächen verringert den Abfluss von Niederschlägen durch 
Zwischenspeicherung im Substrat, Abflussverzögerung und Erhöhung der Verdunstung 
durch die Vegetation. Gleiches gilt in stärkerem Maße für die Tiefgaragenbegrünungen, die 
mit einem höheren Bodensubstrataufbau hergestellt werden. Zur weiteren Reduzierung sol-
len Abflüsse von Terrassen- und Wegeflächen möglichst auf den jeweiligen Grundstücken 
über Flächen und Mulden zurückgehalten, der Vegetation zur Verfügung gestellt und zur 
Verdunstung bzw. soweit möglich zur Versickerung gebracht werden. Nur überschüssiges 
Oberflächenwasser soll von den Grundstücken in die neue öffentliche Kanalisation abgeleitet 
werden. Hierzu erhalten die einzelnen Grundstücke entsprechende Anschlüsse an die neue 
öffentliche Regenwasserkanalisation innerhalb der Planstraße. 

Die abflusswirksamen Flächen im Plangebiet ändern sich durch die Planung nur geringfügig, 
sodass sich die Abflussmenge ebenfalls nur geringfügig erhöhen wird. Eine hydraulische 
Bilanzierung unter Berücksichtigung der „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang 
mit Regenwasser – Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1)“ ist daher nicht erforderlich. Der 
Nachweis der Funktionsfähigkeit der Oberflächenentwässerung mit konkreten Volumenbe-
rechnungen erfolgt im Rahmen der weiteren Erschließungs- und Genehmigungsplanung. 
Das anfallende Oberflächenwasser aus dem Wohnquartier wird als gering verschmutzt ein-
gestuft und kann somit ohne Behandlung in die Teichanlagen eingeleitet werden. Der Betrieb 
und die Unterhaltung der Teiche sollen auch zukünftig über die privaten Eigentümer sicher-
gestellt werden, eine Übernahme durch die HSE ist nicht vorgesehen.  
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Schmutzwasserentwässerung  

Das Schmutzwasser aus dem Plangebiet wird im derzeitigen Bestand über einen privaten 
Kanal durch die südwestlichen Waldflächen des Flurstücks 3199 zum Hauptpumpwerk P387 
am Waldreiterweg 95 abgeführt. Das Pumpwerk wird durch die Hamburger Stadtentwässe-
rung AöR betrieben. 

Die südlich gelegene private Bestandsleitung zum Pumpwerk wurde untersucht und die Lei-
tung befindet sich in einem guten Zustand. Somit kann diese Leitung weiterhin für die 
Schmutzwasserentwässerung der zukünftigen Bebauung in der Erschließungsfläche genutzt 
werden. Dadurch wird erreicht, dass die anfallende Schmutzwasserfracht auf einem direkten 
Weg durch die im Wald verlaufende Leitung zum SW- Pumpwerk „Waldreiterweg“ gelangt. 

Mit der unteren Forstbehörde ist eine Vorabstimmung erfolgt. Da es sich um eine vorhande-
ne Leitung handelt ergibt sich kein gesonderter Genehmigungsbedarf durch die Forstbehör-
de. Die Anfahrbarkeit der Leitung im Wald ist zwar eingeschränkt, in Abstimmung mit ihrem 
Netzbetrieb kann diese aber dauerhaft betrieben und unterhalten werden. Die Leitung wird 
zukünftig durch die HSE betrieben, die entsprechende Grunddienstbarkeiten erhält.  

Für den Fall, dass der bestehende Kanal die Dichtheit nach EN 1610 perspektivisch nicht 
gewährleistet, könnte eine neue Druckleitung innerhalb des bestehenden Kanals verlegt 
werden. Eine Versorgungsfläche für eine in diesem Fall erforderlich werdende Pumpstation 
wird am Klinikweg im Bebauungsplan festgesetzt, um eine geeignete und ausreichend be-
messene Fläche für diesen Fall vorzuhalten. 

Abfallentsorgung 

Die Abfallwirtschaft Südholstein GmbH (AWSH) erfüllt im Auftrag des Kreises Stormarn, der 
öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger ist, alle Aufgaben der Abfallentsorgung. Hiernach 
sind der AWSH die Pflichten und Rechte des Kreises in diesem Zusammenhang übertragen 
worden. Bei der Anlage der Zuwegung der Baugrundstücke sind insbesondere sind die Vor-
gaben der „Deutschen Gesetzlich Unfallversicherung“ (DGUV),  DGUV Information 214-033 
(Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Ab-
fällen) zu berücksichtigen. Zuwegungen sind derart zu gestalten, dass sie für Müllfahrzeuge 
befahrbar sind. In Abstimmung mit der AWSH wird im Rahmen der weiteren Erschließungs-
planung die Entsorgung über Unterflursysteme geprüft. Die AWSH hat einer beschrankten 
Zu-/Ausfahrt auf die Hoisdorfer Landstraße zugestimmt. 

Frisch- und Löschwasserversorgung  

Innerhalb der neu herzustellenden öffentlichen Planstraße werden entsprechende Versor-
gungstrassen für ein Frischwassernetz vorgesehen. 

Laut Erlass des Innenministeriums vom 30. August 2010 – IV 334-166.701.400 – ist für das 
Gebiet eine Löschwassermenge von 48 m³/h, für eine Löschdauer von 2 h bereitzuhalten. Im 
Ergebnis der Abstimmung mit der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf 
und der Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) zur Löschwasserversorgung wird die HWW 
planmäßig ausreichend Unterflurhydranten in das Trinkwassernetz im Bereich der neuen 
Planstraße integrieren, sodass eine Löschwasserversorgung des Gebiets sichergestellt ist. 
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5.4 Natur und Landschaft, Grün- und Waldflächen 

5.4.1 Flächen für Wald, Waldumwandlung 

Durch die Festsetzungen, die im Rahmen der Planung getroffen werden, wird Wald nach 
dem LWaldG überplant und teilweise für eine andere Nutzung beansprucht. Zur Herstellung 
des Waldabstands nach § 24 Abs. 1 LWaldG sowie für den Ausbau einer neuen Erschlie-
ßungsstraße mit Anschluss an den Eilbergweg muss eine Gesamtfläche von rund 9.073 m2 

Wald umgewandelt werden. Durch die Anordnung der Baukörper in den zentralen, bereits 
baulich vorgeprägten und in weiten Teilen nicht als Wald geltenden Bereichen des Plange-
biets wurde der Eingriff in den Wald auf das absolut notwendige Mindestmaß zur Realisie-
rung der Wohnbauentwicklung beschränkt. Es handelt sich vornehmlich um Waldrandflächen 
entlang des baulich bereits vorgeprägten Bereichs im Inneren des Plangebiets. Dabei sind 
unterschiedliche Waldqualitäten betroffen. Die Wertigkeit der einzelnen Teilflächen und das 
davon abhängige Ausgleichverhältnis sind durch die Landesforstbehörde festgelegt worden. 
Als Ausgleich wird eine Ersatzaufforstung i.S.d. § 9 Abs. 5 LWaldG in der ermittelten Ersatz-
waldflächengröße außerhalb des Plangebiets vorgesehen. 

 Abb. 6: Waldabstände und Waldumwandlungsflächen 

Ein Nachweis der erforderlichen Ersatzwaldflächen (von der UFB anerkannte Erstaufwal-
dungen) erfolgt über Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum Hohe 
Geest. Es handelt sich hierbei um das Flurstück 103/1, Flur 5 in der Gemarkung Elmenhorst 
im Kreis Stormarn mit einer Gesamtgröße von rd. 2,1 ha. Die Fläche befindet sich im priva-
ten Grundeigentum. Die forstbehördliche Genehmigung zur Erstaufforstung nach § 10 Wald-
gesetz für das Land Schleswig-Holstein ist erteilt.  
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Nach der Umwandlung verbleiben etwa 4,2 ha Waldflächen im Plangebiet, die als Flächen 
für Wald ausgewiesen und damit dauerhaft gesichert werden. Sie sind nach LWaldG ent-
sprechend zu pflegen und zu bewirtschaften. Der durch die neue Abgrenzung der Waldflä-
chen entstehende Waldabstand von 30 m gem. § 24 LWaldG wird innerhalb der Baugebiete 
in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt. 

Für die Tiefgaragen und ihre Zufahrten wurde an einigen Stellen ein reduzierter Waldabstand 
von weniger als 30 m mit der Landesforstbehörde abgestimmt, welcher entsprechend in der 
Planzeichnung vermaßt ist. Ebenso wurde für das denkmalgeschützte Bestandsgebäude 
Eilbergweg 22 (ehem. Schulkinderhaus, WA3) an der nordöstlichen Gebäudeecke ein redu-
zierter Waldabstand von 24 m im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde abgestimmt. 

Voraussetzung für eine Unterschreitung des Waldabstands ist der Nachweis, dass keine 
Brandgefahr vom Vorhaben ausgehen kann (die Prüfung erfolgt durch die Baubehörde). 

Die Kriterien für ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Erhaltung der betroffenen 
Waldflächen gemäß § 9 Abs. 3 LWaldG, die einer Genehmigung entgegenstehen würden, 
liegen nicht vor. Durch die beabsichtigte Umwandlung ist kein Naturwald betroffen. Ferner 
werden benachbarte Waldflächen nicht gefährdet oder die Erhaltung oder Bildung geschlos-
sener Waldbestände beeinträchtigt. Ausreichende Abstände zwischen der geplanten Bebau-
ung und der neuen Waldgrenze werden eingehalten und die verbleibenden Waldflächen 
behalten ihren Anschluss an die sich außerhalb des Plangebiets teilweise weiträumig weiter 
erstreckenden Waldflächen. Lediglich eine kleinere Teilfläche am Eilbergweg, die bereits im 
Bestand zwischen den Bebauungen Eilbergweg 24 und 26 liegt, wird durch die Umwandlung 
von den übrigen Waldflächen isoliert. 

Eine wesentliche Bedeutung der umzuwandelnden Waldflächen für die Erholung der Bevöl-
kerung liegt nicht vor. Dem Privatgelände insgesamt kann aufgrund der gartenhistorischen 
Parks sowie der Wegeverbindungen in den Naturraum der südlich angrenzenden Mühlen-
bachniederung eine hohe Bedeutung für die Naherholung der örtlichen Bevölkerung zuge-
sprochen werden. Durch die Umwandlung der randlichen Teilflächen des Waldes wird die 
Erholungsfunktion jedoch nicht beeinträchtigt. Mit der Sicherung der Parkflächen sowie den 
wesentlichen Wegeverbindungen für den öffentlichen Fuß- und Radverkehr durch die Pla-
nung sind keine Auswirkungen auf die Erholungsfunktion für das Quartier insgesamt und für 
das weitere Naherholungs-Umfeld zu erwarten. 

Gemäß § 9 Abs. 1 LWaldG darf Wald nur mit vorheriger Genehmigung der unteren Forstbe-
hörde abgeholzt, gerodet und in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Im Rahmen 
des Verfahrens zur Erteilung der Waldumwandlungsgenehmigung ist das Einvernehmen der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Nach Rechtskraft des Bebauungspla-
nes erfolgt die Erteilung der Waldumwandlungsgenehmigung.  

Die aufzugebenden Waldflächen sollen nicht vollständig gerodet werden. In einigen Berei-
chen soll wertvoller Altbaumbestand unter Beachtung forstbehördlicher Rahmenbedingungen 
als Teil der zukünftigen, parkartigen Außenanlagen der Neubau-Villen erhalten bleiben. Die 
betreffenden Bäume und Baumgruppen wurden mit der unteren Forstbehörde abgestimmt 
und sind werden im Bebauungsplan mit einem Erhaltungsgebot belegt. Ein Wiederaufkom-
men von Wald auf den umzuwandelnden Flächen ist zu vermeiden. Der 30 m Waldschutz-
streifen ist mit Ausnahme der zu erhaltenden Bäume konsequent zu roden. Um dies sicher-
zustellen werden für die betreffenden Grünflächen entsprechende Pflegemaßnahmen fest-
gesetzt, vgl. textliche Festsetzung Nr. 8.2: 
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„Die privaten Grünflächen mit den Bezeichnungen „pG2“, „pG3“ und „pG5“ sind mit Ausnah-
me der festgesetzten Baumerhaltungsgebote als gehölzfreie Vegetationsflächen zu entwi-
ckeln und dauerhaft zu unterhalten. Zur Sicherung eines lichten parkartigen Charakters sind 
Gras-/Krautfluren ebenso zulässig wie Raseneinsaaten.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

5.4.2 Private und öffentliche Grünflächen  

Die die Baugrundstücke säumenden Freiflächen werden bis an die neue Waldgrenze heran 
als private Grünflächen festgesetzt und sollen einen Puffer bilden, der von baulichen Anla-
gen und sonstigen Eingriffen freizuhalten ist. Ein Wiederaufkommen des Waldes nach der 
Umwandlung ist auf diesen privaten Grünflächen mit den Bezeichnungen „pG2“, „pG3“ und 
„pG5“ zu vermeiden. Die Grünflächen sollen einen lichten parkartigen Charakter mit Gras-
/Krautfluren oder Rasenflächen aufweisen. Mit Ausnahme der zum Erhalt festgesetzten 
Bäume sind diese als gehölzfreie Vegetationsflächen zu entwickeln und regelmäßig zu ro-
den, um Sämlingsaufwuchs zu vermeiden (vgl. textliche Festsetzung Nr. 8.2). Es ist vorge-
sehen, diese Bereiche zukünftig im Gemeinschaftseigentum zu unterhalten und dauerhaft 
professionell pflegen zu lassen. 

Die parkartigen Freiflächen im südwestlichen Bereich sowie östlich der ehem. Turnhalle, die 
als gartenhistorischer Bereich unter Denkmalschutz stehen, werden als Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung „historische Parkanlage“ ausgewiesen. Der zentrale Teil des gartenhisto-
rischen Bereichs östlich der ehem. Turnhalle, welcher zukünftig von der Planstraße gefasst 
wird, soll als öffentliche Grünfläche mit der Bezeichnung „öG1“ festgesetzt und in das Eigen-
tum der Gemeinde übergehen. Die östlich anschließenden Parkflächen mit dem bestehen-
den Teich und dem Lindenrondell bleiben im Privatbesitz und werden entsprechend als pri-
vate Grünfläche mit der Bezeichnung „pG1“ festgesetzt. Die straßenbegleitenden Grünflä-
chen östlich der Planstraßen sollen ebenso in das Eigentum der Gemeinde übergehen und 
werden entsprechend als öffentliche Grünflächen mit der Bezeichnung „öG2“ festgesetzt. 

5.4.3 Baumschutz, Pflanz- und Erhaltungsbindungen 

Baumbestand 

Im Plangebiet ist ein umfangreicher Baumbestand in Form von Einzelbäumen, Baumgrup-
pen, Parkbäumen (d.h. Bäumen im gartenhistorischen Bereich) sowie Waldbäumen vorhan-
den. Es liegt eine Baumgutachterliche Stellungnahme vom Ingenieurbüro Baumpflege Uwe 
Thomsen e.K. von März 2022 vor, in der 586 Bäume erfasst und nach Art, Zustand und Ver-
kehrssicherheit beurteilt worden sind. Erfasst wurden in der Baumgutachterlichen Stellung-
nahme alle Bäume in den zentralen Bereichen des Plangebiets, von dem tlw. in das Plange-
biet mit einbezogenen Waldflächen wurden nur prägende Einzelbäume und Baumgruppen 
an den Waldrändern erfasst und beurteilt. Da sich der Plangeltungsbereich im Laufe des 
Verfahrens verkleinert hat (vgl. Kap. 1.1), liegen von den in dieser Baumgutachterlichen Stel-
lungnahme erfassten Bäumen nur noch 535 im aktuellen Plangeltungsbereich. 

Der Baumbestand im Plangebiet wird dominiert von Laubgehölzen. An den Grenzen zu den 
Waldflächen finden sich in größerem Maße auch Nadelbäume. Der Großteil der Bäume wird 
auf ein mittleres Alter von ca. 70 Jahren geschätzt, wobei sich einzelne Bäume und Baum-
gruppen auch auf ein Alter von deutlich über 100 Jahren schätzen lassen. Zum Teil sind 
auch Verjüngungen und Sämlingsaufwuchs mit geringerem Alter vorhanden. Der Gesamtzu-
stand der Bäume ist gut. Wesentliche Pflegedefizite lassen sich nicht erkennen. Zur Herstel-
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lung der Verkehrssicherheit besteht dennoch das Erfordernis baumpflegerischer Maßnah-
men. Mehrere Bäume, überwiegend Fichten und Birken, sind u.a. aufgrund von Pilzbefall, 
Stockfäule oder starken Vitalitätsmängeln als abgängig zu bezeichnen und zustandsbedingt 
zu fällen. Ebenfalls wird gutachterlich empfohlen, einige nicht entwicklungsfähige Gehölze 
zur Bestandspflege zu entnehmen. 

Der Baumbestand in den zentralen, parkartig ausgebildeten Bereichen des Geländes ist im 
Ergebnis der Zustandsbewertung überwiegend als erhaltungswürdig zu beschreiben. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei die älteren Laubbäume, angeführt von einer ringartigen Lin-
dengruppe („Lindenrondell“), inmitten der größeren Freifläche im südöstlichen Bereich. Meh-
rere Baumgruppen sind darüber hinaus prägend für den parkartigen Charakter des Gelän-
des. 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine weitere Baumliste erstellt, die darstellt, inwieweit 
die in der Baumgutachterlichen Stellungnahme erfassten und beurteilten Bäume unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Vorhabenplanung erhalten werden können oder bau- bzw. zu-
standsbedingt gefällt werden müssen. 

Bindungen für die Erhaltung von Bäumen 

Im Bebauungsplan wird der Erhalt folgender Bäume zeichnerisch mit einzelnen Erhaltungs-
geboten gesichert: 

- Besonders erhaltenswerte, da ortsbildprägende Einzelbäume und Baumgruppen, 
insbesondere im zentralen Bereich des Plangebiets, 

- Nach Baumschutzsatzung geschützte Bäume und Baumgruppen, die von der Über-
planung unberührt sind und erhalten werden können, insbesondere in den Randbe-
reichen des Plangebiets, 

- Einzelbäume, die derzeit noch zum Wald zählen, aber nach erfolgter Waldumwand-
lung zukünftig im neu herzustellenden Waldabstandsstreifen freigestellt erhalten wer-
den sollen. 

Die Waldränder werden in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde in Teilbereichen des 
Plangebiets zurückgenommen, d.h. durch eine abschnittsweise Rodung des Waldbaumbe-
standes wird in diesen Bereichen ein neuer Waldabstandstreifen hergestellt. Da in diesen 
Bereichen ausweislich des Baumgutachtens jedoch zahlreiche erhaltenswerte Einzelbäume 
vorhanden sind, wurde mit der unteren Forstbehörde und der unteren Naturschutzbehörde 
sowie Fachgutachtern erörtert, welche Möglichkeiten zum Erhalt einzelner Bäume oder 
Baumgruppen innerhalb der umzuwandelnden Flächen an den Waldrändern durch deren 
partielle Freistellung anstelle einer vollständigen Rodung gegeben sind. Demnach ist es in 
vielen Bereichen möglich, eine Waldumwandlung nicht durch flächige Rodungen, sondern 
durch selektive Fällmaßnahmen und die Freistellung von wertvolleren Baumgruppen als zu-
künftige Teile der parkartigen Außenanlagen herbeizuführen. Die Bäume können und sollen 
also trotz der zukünftigen Lage im Waldabstandsstreifen als Einzelbäume erhalten werden. 
Dies wird auch durch eine planzeichnerische Festsetzung zum Ausdruck gebracht. 

Über die einzelbaumbezogenen Erhaltungsgebote hinaus werden an den Rändern der Teil-
gebiete WA1 und WA4 flächige Gehölzbestände, die zwar z.T. örtlich aufgemessen wurden, 
aber in der Baumgutachterlichen Stellungnahme nicht im Einzelnen erfasst sind, durch eine 
flächige, zeichnerische Erhaltungsbindung planerisch gesichert. 

Für die als Grünflächen ausgewiesenen gartenhistorischen Bereiche einschließlich des Tei-
ches wird zeichnerisch ebenfalls ein flächiges Erhaltungsgebot für alle Bäume, Sträucher 
und sonstige Bepflanzungen festgesetzt. Eine Einzelbaumfestsetzung ist in diesen Berei-
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chen verzichtbar, da jegliche Veränderungen im Parkbereich zusätzlich unter Vorbehalt einer 
denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde stehen. 

Insgesamt werden über die zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 74 Bäume 
durch Einzelerhaltungsgebote und weitere 144 Bäume durch flächige Erhaltungsfestsetzun-
gen geschützt. 58 Bäume bleiben innerhalb der bestehenden Waldflächen erhalten.  

Ergänzend zu den zeichnerischen Festsetzungen wird für die zum Erhalt festgesetzten 
Bäume eine textliche Festsetzung zum dauerhaften Erhalt und der dauerhaften fachlichen 
Pflege sowie zu einer Ersatzverpflichtung beim Abgang getroffen. Die Ersatzverpflichtung 
stellt - über die generelle Verpflichtung der Baumschutzverordnung der Gemeinde Groß-
hansdorf hinaus - sicher, dass für die in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot fest-
gesetzten Bäume bei Abgang ein neuer Baum die gestalterische und ökologische Funktion 
an ungefähr gleicher Stelle übernimmt. Dies gilt auch für Bäume innerhalb der festgesetzten 
Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (vgl. textliche Festsetzung Nummer 
7.1): 

„Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sowie Bäume innerhalb der festgesetzten Flä-
chen zur Erhaltung vom Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind dauerhaft 
zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Bäumen, für die der Bebauungsplan 
eine Erhaltungsbindung festsetzt, sind gleichwertige Ersatzpflanzungen gem. Pflanzliste 
(Hinweis D) an gleicher Stelle vorzunehmen. Abweichungen von bis zu 5,0 m von den fest-
gesetzten Baumstandorten sind zulässig.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Baumverlust und -ersatz 

Zur Umsetzung der Bebauungsplanung müssen 120 Einzelbäume außerhalb des Waldes 
gefällt werden. Davon müssen 103 Fällungen baubedingt erfolgen, die weiteren 17 zu-
standsbedingt. Zudem wird an den Waldrändern eine Rodung von Gehölzen auf ca. 0,9 ha 
erforderlich – hiervon sind 113 Bäume betroffen. 

Fällungen von Einzelbäumen sind dort erforderlich, wo diese inmitten oder unmittelbar neben 
den vorgesehenen Baufeldern bzw. neuen Straßentrassen stehen. Die städtebauliche Pla-
nung hat dabei bereits weitgehend Rücksicht auf die Wertigkeit der Bäume genommen, so-
dass nur wenige der wertvolleren Einzelbäume von baubedingten Rodungen betroffen sind. 

Eine prägende Baumgruppe aus sieben Rotbuchen kann unter Einhaltung eines ausreichen-
den Achtungsabstand zur denkmalgeschützten Ostfassade des ehem. Schulkinderhauses 
(WA3, Villa 7) und einer erforderlichen Breite von 6,00 m für die Planstraße inkl. neuer Lei-
tungstrassen nicht erhalten werden. Da die einzelnen Bäume im Kronenverbund stehen, ist 
davon auszugehen, dass bei einem Eingriff die gesamte Gruppe entfallen wird, da die Ein-
zelbäume nicht alleine standfähig sein werden. 

Eine größere Fläche mit weniger erhaltungswürdigem Ahornaufwuchs, aber überwiegend 
geschütztem Baumbestand (ca. 50 Bäume), muss für das Baufeld von Villa 4 gefällt werden. 

Von den 120 zur Umsetzung der Planung außerhalb des Waldes bau- oder zustandsbedingt 
zu fällenden Bäumen unterliegen 71 Bäume der gemeindlichen Baumschutzsatzung und 
sind entsprechend ersatzpflichtig, sofern nicht zustandsbedingt eine Fällung baumgutachter-
lich empfohlen wurde. Im Ergebnis ergibt sich eine Ersatzpflanzverpflichtung von 132 Bäu-
men (vgl. Kap. 6.2.8 des Umweltberichts). 
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Die zur Erhaltung festgesetzten, innerhalb des Waldabstandsstreifens gelegenen ehemali-
gen Waldbäume können in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde als Ersatzbäu-
me für die Fällungen im Plangebiet mit angerechnet werden. Je nach Stammdurchmesser 
des zu erhaltenden Bestandsbaums können 1 - 3 Ersatzbäume, die nach Baumschutzsat-
zung zum Ersatz von Fällungen zu leisten wären, angerechnet werden. In der Summe kann 
durch den Erhalt der alten, ökologisch wertvollen ehemaligen Waldbäume ein Äquivalent von 
90 Ersatzbäumen nachgewiesen werden. Zur Anrechnung der Bestandsbäume als Ersatz-
bäume enthält der Bebauungsplan folgenden Hinweis G): 

„Die auf den privaten Grünflächen mit den Bezeichnungen „pG3“ und „pG5“ zum Erhalt fest-
gesetzten Einzelbäume sollen im Zuge der Waldumwandlung als Baumgruppen freigestellt 
und erhalten werden. Diese Bäume können im Zusammenhang mit dem notwendigen Nach-
weis von nach der Baumschutzsatzung geforderten Ersatzbaumpflanzungen als anrechen-
barer Ersatzbaum nach Maßgabe der in der Tabelle 4 im Umweltbericht aufgezeigten Ersatz-
Wertung herangezogen werden.“ 

Es verbleibt ein Defizit von 42 Ersatzbäumen, die aufgrund der Vorgaben der Baumschutz-
satzung für die planbedingten Fällungen geleistet werden müssen. Im Rahmen der Neuge-
staltung der Freianlagen der geplanten Neubebauung können ausweislich des Freianlagen-
plans mindestens 33 Neupflanzungen berücksichtigt werden. Die verbleibenden 9 nach 
Baumschutzsatzung erforderlichen Ersatzbäume müssen planextern gepflanzt oder finanziell 
abgelöst werden, hierzu erfolgt eine Regelung zwischen der Gemeinde und der Vorhaben-
trägerin in einem städtebaulichen Vertrag. Über die genannten 33 Neupflanzungen hinaus-
gehende weitere Baumpflanzungen werden aus landschaftsplanerischer Sicht nicht für sinn-
voll erachtet, da im Plangebiet unter der Berücksichtigung der Planungsziele, den Baumbe-
stand weitestgehend zu erhalten und eine offene, parkartige Gestaltung der Grün- und Frei-
flächen vorzunehmen, keine weiteren Flächen zur Verfügung stehen. Insbesondere dürfen 
aufgrund forstrechtlicher Vorgaben im zukünftigen Waldabstandstreifen keine zusätzlichen 
Bäume und Gehölze gepflanzt werden, dort ist nur der Erhalt der freigestellten ehemaligen 
Waldbäume zulässig. Auf die Pflanzung weiterer Bäume im Plangebiet wird daher in der 
Abwägung verzichtet. Dies gilt auch für den Ersatz der 49 zu fällenden Bäume, die nicht 
nach der Baumschutzsatzung geschützt sind und zusätzlich zu den o.g. 71 geschützten 
Bäumen gefällt werden müssen, sowie für etwaige, theoretische Baumverluste der 26 sons-
tigen Bäume, die aufgrund ihrer Art und/oder Größe weder durch die gemeindliche Baum-
schutzsatzung noch durch eine Festsetzung im Bebauungsplan explizit geschützt werden, 
für die aber bau- und zustandsbedingt nach dem derzeitigen Stand der Planung auch gar 
kein Verlust absehbar ist. Der Verzicht auf weitere Ersatzpflanzungen bzw. Schutzfestset-
zungen ist auch unter Umweltaspekten vertretbar, da der Verlust der Bäume und Gehölze 
und ihrer kleinklimatischen Funktionen neben den Ersatzpflanzungen u.a. auch durch ver-
pflichtende Dach- und Tiefgaragenbegrünungen kompensiert wird. 

Grundsätzlich sind bei Bauvorhaben die Vorgaben für den Baumschutz gem. der DIN 18920 
in Verbindung mit der RASLP 4 und der ZTV-Baumpflege (Ausg. 2017) sowie die Baum-
schutzsatzung der Gemeinde Großhansdorf bei der weiteren Planung und Bauausführung zu 
beachten. Eine baumgutachterliche Begleitung wird für die weiteren Planungen auf Empfeh-
lung der gutachterlichen Stellungnahme vorgesehen. 

Extensive Dachbegrünung 

Die nicht in Form von Dachterrassen oder für erforderliche Dachaufbauten, Oberlichter und 
technische Anlagen genutzten Dachflächen der Gebäude im Plangebiet sind vollständig ex-
tensiv zu begrünen. Extensive Dachbegrünungen wirken durch Schadstofffilterung aus der 
Luft, Abmilderung der Abstrahlungswärme und Regenwasserrückhaltung stabilisierend auf 
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das Kleinklima und bilden einen nachhaltigen Ersatzlebensraum für standortangepasste 
Pflanzen, Insekten und Vögel. Der vegetationsbedingte Rauhigkeitsfaktor begrünter Dächer 
führt zu einer messbaren Verdunstung, ferner erfolgt eine Zwischenspeicherung und Ab-
flussverzögerung von Oberflächenwasser durch die Wasserspeicherkapazität des Substrats. 
Dadurch wird die Oberflächenentwässerung entlastet. Eine Mindestsubstratstärke von 12 cm 
ist erforderlich, damit die Dachbegrünung Bestand hat und ihre Funktion dauerhaft erfüllen 
kann. Bei einer Substratstärke von 12 cm wird die Gefahr einer Austrocknung des Sub-
strataufbaus reduziert. Damit werden das Vegetationsbild und die Lebensraumfunktionen auf 
dem Dach nachhaltig gestärkt. Zudem wird die Dachaufsicht und damit das Orts- und Land-
schaftsbild nachhaltig verbessert. Die Festsetzung gilt für alle Dachflächen von Hauptgebäu-
den mit einer Neigung von maximal 20 Grad und vermindert die durch die Bebauung verur-
sachten Beeinträchtigungen der Funktionen von Natur und Landschaft (vgl. textliche Fest-
setzung Nummer 7.2):  

„Die abschließenden Dachflächen des obersten Geschosses von Hauptgebäuden mit einer 
maximalen Dachneigung bis 20 Grad sind mit einem mindestens 12 cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft mindestens extensiv zu begrünen. Aus-
nahmen können für untergeordnete Bauteile wie Treppenhäuser oder technische Aufbauten 
wie Lüftungsanlagen sowie Dachterrassen und Oberlichter zugelassen werden, soweit ein 
Begrünungsanteil von 55 vom Hundert der Dachflächen nicht unterschritten wird. Diese Aus-
nahme von der Verpflichtung zur Begrünung gilt nicht für aufgeständerte Photovoltaikanla-
gen. Die Teilgebiete des allgemeinen Wohngebiets mit den Bezeichnungen WA1, WA3 und 
WA6 sind von der Verpflichtung zur Dachbegrünung ausgenommen.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Begrünung von Tiefgaragen und Sockelgeschossen 

Die Errichtung einer Tiefgarage, die nicht von den aufgehenden Gebäuden überbaut ist, führt 
zu zusätzlichen Versiegelungen und Einschränkungen der natürlichen Bodenfunktionen. 
Eine Überdeckung dieser baulichen Anlagen unterhalb der festgesetzten Geländeoberfläche 
mit einem durchwurzelbaren Substrataufbau mindert die negativen Auswirkungen der Bo-
denversiegelung und trägt zu einem Teilausgleich für die beeinträchtigten Bodenfunktionen 
bei. Eine Mindeststärke des Substrataufbaus von 50 cm ist erforderlich, um Rasenflächen 
und weiteren Bepflanzungen wie Sträuchern und Bodendeckern auch über eine längere Tro-
ckenperiode geeignete Wuchsbedingungen für eine dauerhafte Entwicklung mit ausreichend 
verfügbarem Wurzelraum zur Wasserversorgung bereitzustellen. Der Substrataufbau sorgt 
zudem für eine Verzögerung des Regenwasserabflusses. Die Festsetzung des prozentualen, 
zu begrünenden Anteils ist erforderlich, um die Begründung als Minderungsmaßnahme im 
Rahmen der Eingriffsregelung anzurechnen. Mit 30 % verbleiben ausreichend Flächen für 
nicht begrünbare Wege, Spielflächen oder Terrassen und sonstige Versiegelungen auf den 
nicht überbauten Tiefgaragendecken (vgl. textliche Festsetzung Nummer 7.3):  

„Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen sind zu mindestens 70 vom Hundert mit einem 
mindestens 50 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu 
begrünen.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
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5.4.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur- und Landschaft 

Luft- und wasserdurchlässiger Aufbau von Wegen und offenen Stellplätzen 

Zur Minderung des Oberflächenwasserabschlusses und zur Förderung der Grundwasser-
neubildung sind die privaten Wegeflächen sowie nicht überdachte, offene Stellplatzanlagen 
unter Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Als Material ist hierbei 
z.B. offenporiges Pflaster oder Pflaster mit hohem Fugenanteil sowie wassergebundene We-
gedecken denkbar (vgl. textliche Festsetzung Nummer 8.1): 

„Private Wegeflächen sowie offene Stellplatzanlagen im Sinne des § 12 BauNVO sind im 
luft- und wasserdurchlässigen Aufbau herzustellen.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Grund- und Stauwasserabsenkungen 

Zum Schutz des Waldes und des Altbaumbestands sollen dauerhafte Grund- und Stauwas-
serabsenkungen ausgeschlossen werden. Im Zuge der Bautätigkeit gegebenenfalls notwen-
dige Stauwasserhaltungen für den Bau der Tiefgaragen sollen nur temporär erfolgen. Was-
serhaltungen sind vor Ort festzulegen. Bauliche und technische Maßnahmen wie z.B. Drai-
nagen, die zu solchen dauerhaften Absenkungen führen, werden daher ausgeschlossen. Die 
Festsetzung dient der Sicherstellung der Standortbedingungen für die bestehenden Gehölze 
(vgl. textliche Festsetzung Nummer 8.6): 

„Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des vegetati-
onsverfügbaren Grundwasserspiegels bzw. von Schichtenwasser führen, sind nicht zuläs-
sig.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Pflege- und Entwicklung von privaten Grünflächen  

Um ein Wiederaufkommen des Waldes nach der Umwandlung auf den privaten Grünflächen 
mit den Bezeichnungen „pG2“, „pG3“ und „pG5“ zu vermeiden, ist es erforderlich Vorgaben 
zur Pflege und Entwicklung dieser Flächen festzusetzen. 

Die Grünflächen sollen einen lichten parkartigen Charakter mit Gras-/Krautfluren oder Ra-
senflächen aufweisen. Mit Ausnahme der einzelnen zum Erhalt festgesetzten Bäume sind 
diese als gehölzfreie Vegetationsflächen zu entwickeln und regelmäßig zu roden, um Säm-
lingsaufwuchs zu vermeiden (vgl. textliche Festsetzung Nummer 8.2): 

„Die privaten Grünflächen mit den Bezeichnungen „pG2“, „pG3“ und „pG5“ sind mit Ausnah-
me der festgesetzten Baumerhaltungsgebote als gehölzfreie Vegetationsflächen zu entwi-
ckeln und dauerhaft zu unterhalten. Zur Sicherung eines lichten parkartigen Charakters sind 
Gras-/Krautfluren ebenso zulässig wie Raseneinsaaten.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zuordnung externer Ausgleichsmaßnahmen 

Im Ergebnis der Eingriffsbilanzierung (vgl. Kap. 6.7) ist ein externer Ausgleich durch Zuord-
nung entsprechender Ökopunkte innerhalb des Ökokontos „Rönnetal 2 (ÖK 027-02)“ im glei-
chen Naturraum Hohe Geest erforderlich. 
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Zur verbindlichen Zuordnung der Ökopunkte enthält der Bebauungsplan folgende textliche 
Festsetzung Nummer 8.7): 

„Zum Ausgleich baulich zulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Ökokonto 
Rönnetal 2 (ÖK027-02) 2.907 Ökopunkte mit dem Ziel zur Durchführung von Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zugeordnet.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1a BauGB) 

5.5 Artenschutzrechtliche Prüfung  

Zur Beurteilung einer möglichen Betroffenheit der Arten, die nach § 7 Abs. 2 Nr. 12 und 14 
BNatSchG besonders oder streng geschützt sind, liegen eine Faunistische Bestandserfas-
sung, Potenzialanalyse und Artenschutzuntersuchung vom Dipl.-Biol. Karsten Lutz vom 
09.12.2021 sowie ein Bericht zur Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Betrach-
tung vom 25.02.2022 vom Dipl.-Biol. Björn Leupolt vor. 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte Plangebiet sowie südlich anschließend wei-
tere Waldflächen. Aufgrund der potenziellen Bedeutung des Untersuchungsgebiets wurden 
folgende artenschutzrechtlich besonders relevanten, weil europarechtlich streng geschütz-
ten, Tiergruppen im Rahmen der Untersuchung betrachtet: 

• Brutvögel (besonderer Status der „europäischen Vogelarten“ [d.h. aller Arten]) 
• Fledermäuse (alle Arten streng geschützt [Anh. IV FFH-Richtl.]) 
• Haselmaus (Anhang IV FFH-Richtlinie) 
• Amphibien (einige Arten im Anhang IV FFH-Richtl.) 
• Weitere Artengruppen (Nachtkerzenschwärmer, Eremit). 

Brutvögel 

Zur Erfassung von Brutvögeln erfolgte eine Revierkartierung mit sieben Terminen im Zeit-
raum April bis Juli 2021, bei denen anhand von Sichtbeobachtungen oder akustischen Hin-
weisen der Brutbestand ermittelt wurde. Im Ergebnis der Brutvogelerfassung konnte das 
Vorkommen von insgesamt 33 Brutvogelarten und weiteren Brutvogelarten, die das Untersu-
chungsgebiet nur zur Nahrungssuche nutzen, festgestellt werden. Bei der Erfassung wurde 
räumlich unterschieden zwischen dem Bereich der geplanten Baugebiete, in dem es durch 
die Baumaßnahme zu stärkeren Eingriffen und Verlusten der Vegetation kommt, und dem 
umliegenden Gehölz- bzw. Waldbereich, in den nur gering oder gar nicht eingegriffen wird. 
Für die im Bereich der Baugebiete vorkommenden Gehölzvögel bedeutet ein Verlust von 
Gehölzen und parkartigen Flächen durch das Vorhaben einen Verlust von Brut- und Nah-
rungsraum und damit der Verlust von Revieren. Betroffen sind 18 Brutvogelarten mit jeweils 
ein bis drei Revieren. Die übrigen Arten, die in den weiteren Gehölz- und Waldbereichen 
vorgefunden wurden, nutzen die von Eingriffen betroffenen Bereiche nicht als Brutrevier, 
sondern nur ausnahmsweise als zusätzlichen Nahrungsraum. Da deren Lebensraum nicht 
vom Vorhaben beeinträchtigt wird, kommt es nicht zu Brutplatzverlusten und es gehen keine 
relevanten Revierflächen verloren. 

Als Ersatzmaßnahme für die eintretenden Quartiersverluste von Brutvogelarten wird die 
Schaffung neuer, bisher für Vögel nicht zur Verfügung stehender, naturnaher Gehölze im 
Umfang von ca. 5.000 m2 erforderlich. Im Zuge des Waldersatzes werden im gleichen Natur-
raum außerhalb des Plangebietes Erstaufforstungen in der Größenordnung von rd. 2,1 ha 
nachzuweisen sein. Der Kompensationsbedarf von ca. 5.000 m2 naturnaher Gehölze kann 
somit im Zusammenhang mit dem Waldersatz erfolgen. Ein planexterner Ausgleich der Brut-
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vogelquartiersverluste ist möglich, weil die betroffenen Arten weit und nahezu flächende-
ckend in Norddeutschland verbreitet sind. Durch die Neuschaffung von Gehölzen werden 
Ausweichmöglichkeiten geschaffen, so dass die Funktionen der Fortpflanzungsstätten wei-
terhin erhalten bleiben und das Eintreten der Verbotstatbestände vermieden wird. 
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europäischen Vogelarten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Entwicklungsformen, Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Der Tatbe-
stand des Tötens, Verletzens oder der Entnahme von Individuen sowie des Störens wird 
durch die Wahl des Rodungszeitpunktes von Gehölzen und der Baufeldfreimachung im Win-
terhalbjahr vermieden. Aus Gründen des Artenschutzes für die Gruppe der Fledermäuse 
wird für den Bereich des Bebauungsplans eine im Vergleich zur allgemeinen Regelung des  
§ 39 Abs. 5 BNatSchG verschärfende Regelung getroffen (vgl. textliche Festsetzung Nr. 8.3), 
wonach eine Rodung von Gehölzen ausschließlich im Zeitraum vom 01.12. – 28.02./29.02. 
zulässig ist (§ 39 BNatschG: 30.09.-01.03.). 

Fledermäuse 

Die Fledermauserfassung wurde im Zeitraum von Ende Mai bis September 2021 mit fünf 
nächtlichen Detektorbegehungen durchgeführt. Zusätzlich wurden nächtliche Netzfänge in 
der Wochenstubenphase vorgenommen, um genaue Aussagen zu den verschiedenen Arten 
und dem Vorkommen von laktierenden Weibchen treffen. 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der durchgeführten Begehungen mit der Zwerg-, 
Mücken-, Rauhaut-, Fransen-, Wasser- und Breitflügelfledermaus sowie dem Großen und 
Kleinen Abendsegler und Braunem Langohr insgesamt neun Fledermausarten beobachtet. 
Von den ermittelten Arten gelten die Rauhaut-, Breitflügelfledermaus und der Große Abend-
segler in Schleswig-Holstein als gefährdet, der Kleine Abendsegler sogar als stark gefährdet. 
Die Mücken-, Fransenfledermaus sowie das Braune Langohr befinden sich auf der Vorwarn-
liste. Des Weiteren wurden Rufe aus der Gruppe der Myotiden (Myotis spec.) aufgezeichnet, 
die nicht bis auf Artniveau bestimmt werden konnten. 

Als häufigste Fledermausart im Untersuchungsgebiet wurde die Zwergfledermaus festge-
stellt. Regelmäßig jedoch mit geringen Aktivitätsdichten kamen der Große Abendsegler so-
wie die Breitflügelfledermaus vor. Das Untersuchungsgebiet wird als überdurchschnittlich 
arten- und individuenreicher Fledermausraum eingeschätzt.  

Während der Begehungen konnten insgesamt drei Jagdhabitate von Zwergfledermaus, Breit-
flügelfledermaus und des Braunen Langohrs festgestellt werden. Aufgrund der Nutzung 
durch drei verschiedene Arten und der hohen Aktivitätsdichte der Zwergfledermaus und dem 
Gefährdungsstatus der Breitflügelfledermaus und des Braunen Langohrs wurde einem Jagd-
habitat im Bereich des nördlichen Teiches und der südwestlich anschließenden Waldflächen 
eine besondere Bedeutung zugesprochen. Den übrigen Jagdhabitaten wurde eine allgemei-
ne Bedeutung zugesprochen. Des Weiteren wurden zwei bedeutende Flugstraßen der 
Zwergfledermaus als Verbindungen der einzelnen Jagdhabitate festgestellt. Die Netzfanger-
gebnisse bestätigen das Vorkommen von Zwergfledermaus, Breitflügelmaus und Braunem 
Langohr. Ein laktierendes Weibchen des Braunen Langohrs wurde festgestellt. Es konnte 
jedoch ausgeschlossen werden, dass sich die Wochenstube im Untersuchungsgebiet oder 
unmittelbar angrenzend befindet. Insgesamt konnten sieben Balzreviere der Zwergfleder-
maus u.a. an den ehemaligen Klinikgebäuden, dem Wohngebäude Eilbergweg 30 und im 
Bereich der Stellplatzanlage südwestlich der Turnhalle sowie im westlichen Abschnitt des 
Klinikweges festgestellt werden. Im Ergebnis der Untersuchung wurden zwei Teillebensräu-
me mittlerer Bedeutung im Untersuchungsgebiet festgestellt. 
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In den im Untersuchungsgebiet befindlichen Gebäuden und Bäumen wurden jedoch keine 
Fledermauswinterquartiere oder größere Fledermaussommerquartiere (z.B. Wochenstuben-
quartiere) ermittelt, die von dem Vorhaben betroffen sein könnten. Obgleich können im Be-
reich der Balzreviere der Zwergfledermaus die dazugehörigen Balzquartiere in Gebäuden 
oder Bäumen durch das Vorhaben betroffen sein. Dies gilt ebenso für Fledermaustagesquar-
tiere. Durch das Vorhaben wird mit einem Verlust von vier Balzquartieren der Zwergfleder-
maus gerechnet. Dieser Verlust ist durch die orts- und zeitnahe Anbringung von mindestens 
acht Fledermauskästen (z.B. Mix aus Fledermaushöhlen und Fledermauskästen) ausrei-
chend auszugleichen. Um dies sicherzustellen, trifft der Bebauungsplan folgende textliche 
Festsetzung Nr. 8.4: 

„Zum Ausgleich von Balzquartiersverlusten für Fledermäuse sind acht künstliche Fleder-
mausquartiere in dem dafür geeigneten Baumbestand innerhalb der privaten Grünfläche mit 
der Bezeichnung „pG1“ sowie der öffentlichen Grünfläche „öG1“ unter artenschutzfachlicher 
Begleitung zu positionieren und anzubringen sowie auf Dauer zu erhalten.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Parkflächen mit altem Baumbestand eigenen sich im besonderen Maße zur Anbringung 
der Ersatzquartiere, sodass eine Verortung auf die beiden Grünflächen sinnvoll ist. Vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Des Weiteren sind Fällungen vom Bäumen und Abbrüche von Gebäuden ausschließlich 
innerhalb der Fledermauswinterquartierszeit (01.12. bis 28.02.) durchzuführen. Im Falle des 
Abrisses oder Fällung außerhalb der Winterquartierszeit ist zuvor ein aktueller Besatz durch 
eine gutachterliche Besatzkontrolle möglicher Bereiche auszuschließen (vgl. textliche Fest-
setzung Nr. 8.3): 

„Aus Gründen des Artenschutzes für die Gruppe der Fledermäuse sind eine Rodung von 
Gehölzen und ein Abriss von Gebäuden auf den Zeitraum vom 01.12. – 28.02./29.02. be-
grenzt. Abbruch oder Fällung außerhalb dieser Zeit sind nur nach vorheriger artenschutz-
fachlicher Besatzkontrolle mit negativem Befund möglich.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Bei Berücksichtigung der genannten Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ist davon 
auszugehen, dass es hinsichtlich der Fledermäuse durch das Vorhaben nicht zu einem Ein-
treten eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG. 

Haselmaus 

Die Bestandserfassung der Haselmaus erfolgte mit Hilfe der Exposition von Nachweisröhren 
(Nesttubes) und durch Nestersuche an fünf Begehungstagen. Im Rahmen der Erfassung mit 
Nesttubes konnten keine Haselmäuse im Gebiet nachgewiesen werden. Des Weiteren wur-
den keine anderen Hinweise auf Haselmausvorkommen gefunden. Haselmäuse kommen 
demnach im Untersuchungsgebiet nicht vor. 

Amphibien 

Der Bestand an Amphibien wurde parallel zu den Vogelbegehungen durch Suche nach Laich 
und adulten Tieren im Zeitraum März bis Juli 2021 erfasst. Dabei wurden Erdkröten, Gras-
frösche sowie Teichmolche gefunden. Laichgesellschaften wurden in den beiden Teichen am 
Südrand des Untersuchungsgebietes festgestellt. Die Laichgewässer werden durch das Vor-
haben nicht beeinträchtigt. Der Landlebensraum der vorkommenden Arten wird durch den 
Gehölzverlust geringfügig eingeschränkt. Es handelt sich dabei aber um einen weniger be-
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deutenden Lebensraum im Untersuchungsgebiet und es liegen keine Hinweise vor, dass der 
Landlebensraum dieser Arten regelmäßig zu den bestandslimitierenden Bereichen gehört. 
Die Funktion des Landlebensraumes bleibt somit erhalten. 

Bei Erdbewegungen sind Tötungen von Amphibien im Tagesversteck oder Winterquartier 
nicht zu vermeiden. In den betroffenen Landlebensräumen sind Verletzungen und Tötungen 
im Zuge der Baumaßnahme daher möglich. Diese Tötungen sind unvermeidbar, da Amphi-
bien sich nicht wirksam vom Baufeld fernhalten lassen und dort nicht auffindbar sind. Ab-
sperr-, Fang- und Umsiedlungsmaßnahmen würden in der übrigen Tierwelt (Mäuse, Spitz-
mäuse, Laufkäfer) mehr Schaden anrichten, als der Nutzen für die betroffenen Amphibien-
populationen angesichts der geringen Bedeutung der betroffenen Geländebereiche wäre. 

Potenzial für Reptilien 

Die Blindschleiche kommt in den mit Gehölzen reich gegliederten Flächen mit hohem 
Saumanteil potenziell vor. Für die Waldeidechse können sich die im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Gehölzsäume und kleinen Magerflächen, die insgesamt einen halboffenen 
Charakter bilden, eignen. Waldeidechse und Blindschleiche sind, wie alle Reptilien, nach 
Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt, jedoch nicht im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführt. Für die weiteren im Raum um Großhansdorf vorkommenden Reptilien-
arten eignet sich das Untersuchungsgebiet aufgrund ungeeigneter Lebensbedingungen nicht 
und es wurden im Rahmen der Begehungen keine Hinweise auf ein Vorkommen dieser ge-
funden. 

Potenzial für Nachtkerzenschwärmer 
Die für das Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers erforderlichen Pflanzenarten Weiden-
röschen und Nachtkerzen kommen im Untersuchungsgebiet nicht oder nur in wenigen Ein-
zelexemplaren vor. Es wurden im Rahmen der Begehungen keine Hinweise auf diese Art 
gefunden. 

Potenzial für Libellen des Anhangs IV 

Für die in kleinen Stillgewässern vorkommende Libellenart Grüne Mosaikjungfer des An-
hangs IV sind im Raum Großhansdorf nur Funde aus der Zeit vor 2004 bekannt. Da in dem 
südwestlichen Teich jedoch die Pflanzenart Krebsschere vorkommt, an die das Vorkommen 
der Libellenart gebunden ist, wird vorsorglich ein Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer 
angenommen. Da der Teich erhalten bleibt, liegt keine Betroffenheit vor. Andere Libellenar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind Arten der Moore und daher für den Untersu-
chungsraum auszuschließen. 

Potenzial für Eremiten 

Die Käferart Eremit kann in mächtigen, alten Laubbäumen vorkommen. Die besonders ge-
eigneten Bäume der großen Baumgruppe in südöstlichen Bereich „Lindenrondell“ und der 
Lindenallee im nordöstlichen Bereich des Untersuchungsgebiets wurden im Rahmen von 
zwei Nachtbegehungen genauer auf ein Vorkommen untersucht. Im Ergebnis konnte jedoch 
kein Individuum festgestellt werden, sodass ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht 
anzunehmen ist. 
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Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs IV 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind auf aufgrund in dem Untersuchungs-
gebiet nicht erfüllter sehr spezieller Lebensraumansprüche nicht zu erwarten. Ebenso die in 
Schleswig-Holstein vorkommenden sehr seltenen Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen 
sehr spezielle Standorte und können daher im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen wer-
den. 

Potenzial für Rastvögel 

Die Flächen im Untersuchungsgebiet entsprechen sämtlich in keiner Weise den Anforderun-
gen an Flächen mit landesweiter Bedeutung für Rastvögel. Signifikante Rastvogelansamm-
lungen und damit Ruhestätten von Rastvögeln sind im Untersuchungsgebiet auszuschließen. 

Lichtemissionen 

Durch das geplante Vorhaben wird es im Plangebiet zu einer Intensivierung der Beleuchtung 
und damit zu Lichtemissionen kommen, die Störungen der Fauna insbesondere in Hinblick 
auf Insekten und Fledermäuse auslösen können. Als Minimierungsmaßnahme in Bezug auf 
störende Lichteffekte für die Fauna werden daher Vorgaben zur nächtlichen Außenbeleuch-
tung getroffen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 8.5): 

„Zur nächtlichen Außenbeleuchtung sind ausschließlich LED-Leuchtmittel mit warmweißem 
Licht (2000-3000 Kelvin) mit einem Licht-Emissionsspektrum im Wellenlängenbereich um 
580 nm zu verwenden. Die Lichtquellen sind geschlossen auszuführen. Die Ausrichtung des 
Lichtes ist nach unten zu orientieren und nach oben sowie zu den angrenzenden Grünflä-
chen und Gehölzstrukturen abzuschirmen oder so zu orientieren, dass direkte Lichteinwir-
kungen auf die umliegenden Grünflächen und Gehölze vermieden werden. Die Lichtquellen 
sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die Beleuchtung notwendige Mindestmaß zu be-
schränken.“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Diese Einschränkung ist zum Schutz sensibler Bereiche, die als Nahrungsgrundlage für Fle-
dermäuse und Insekten von Bedeutung sind, erforderlich. Eine zeitliche Beschränkung kann 
z.B. durch die Verwendung von Bewegungsmeldern erreicht werden. 

Fazit 

Bei Umsetzung geeigneter Kompensationsmaßnahmen, die sicherstellen, dass die ökologi-
sche Funktion der betroffen Fortpflanzungs- und Ruhestäten für Brutvögel kontinuierlich er-
halten bleiben, sowie der Einhaltung der Schutzfristen für die Baufeldfreimachung gemäß 
textlicher Festsetzung Nummer 8.3 und der Umsetzung der oben genannten Ausgleichs- und 
Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse ist im Ergebnis der Artenschutzuntersuchungen 
davon auszugehen, dass durch die Umsetzung der Bauleitplanung keine Verbotstatbestände 
nach § 44 des BNatSchG ausgelöst werden. 

Die Durchführung der erforderlichen artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Vermeidungs-
maßnahmen wird vertraglich zwischen dem Bauherrn und der Gemeinde gesichert. 

5.6 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche (Immissionsschutz) 

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung durch das Büro Lärmkontor GmbH vom 
10.11.2022 wurde der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm des umgebenden Stra-
ßen- und Schienenverkehrs prognostiziert. Zusätzlich wurden die akustischen Auswirkungen 
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der westlich und südlich benachbarten Betriebe (Verbrauchermärkte, Bauhof, Tierheim und 
Sporteinrichtungen (Tennisplätze) auf die Planung untersucht. 

Verkehrs-, Sport- und Gewerbelärm sind dabei aufgrund unterschiedlicher Berechnungsvor-
schriften und Grenzwerte grundsätzlich von einander getrennt zu betrachten. 

5.6.1 Verkehrslärm  

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt eine Beurteilung anhand der Orien-
tierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“. Die 
schalltechnischen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 betragen für allgemeine Wohnge-
biete 55/45 dB(A) tags/nachts. Ergänzend kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf 
öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverord-
nung“) orientieren. Die höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen für ein allge-
meines Wohngebiet bei 59/49 dB(A) tags/nachts. 

Im Rahmen der Untersuchung wurde Straßenverkehrslärm der Bundesautobahn A1 sowie 
der Hoisdorfer Landstraße im Osten des Plangebiets sowie des Eilbergwegs im Norden des 
Plangebiets prognostiziert. Die Verkehrsmengen der BAB A 1, basierend auf Verkehrszäh-
lungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (bast) aus 2015 bzw. des Landes aus 2010 
wurden auf den Prognosehorizont 2035 mit 1% Zuschlag pro Jahr hochgerechnet. Die Belas-
tungsdaten des Eilbergwegs, der Hoisdorfer Landstraße sowie des zusätzlichen Verkehrs 
aus dem B-Plangebiet resultieren aus den Verkehrszählungen sowie Hochrechnungen auf 
den Prognosehorizont 2035 aus der Verkehrstechnischen Stellungnahme von d+p däne-
kamp und partner. Die jeweiligen Oberflächen und zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
wurden gem. der RLS-19 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 2019) be-
rücksichtigt. 

Die Verkehrsdaten zur Prognose 2035 der U-Bahnlinie U1 sowie die dazugehörigen übrigen 
schallemissionsrelevanten Parameter wurden durch die Hamburger Hochbahn AG zur Ver-
fügung gestellt. 

Die aus dem Verkehrsaufkommen der anliegenden Straßen und der U-Bahnlinie U1 resultie-
renden Schallimmissionsraster sind energetisch überlagert worden und der resultierende 
Gesamtverkehr ist als Schallimmissionsplan für den Tag- und Nachtzeitraum im Plangel-
tungsbereich dargestellt worden. 

Auf eine Betrachtung der bestehenden Wohnbebauung am Eilbergweg wurde verzichtet, da 
durch die planinduzierten Mehrverkehre nur eine geringfügige Steigerung der Verkehrsmen-
gen um etwa 6 % erwartet wird. Erhebliche Auswirkungen durch zusätzliche Verkehrslärm-
belastungen der Bestandswohnnutzung durch die Planung sind daher nicht zu erwarten. 

Tagzeitraum 

Für den Tagzeitraum von 6:00-22:00 Uhr sind im Ergebnis der Berechnungen Beurteilungs-
pegel zwischen 47 und 64 dB(A) prognostiziert worden. Die höheren Beurteilungspegel sind 
im Nahbereich des Eilbergwegs und der Hoisdorfer Landstraße zu erwarten. Der Orientie-
rungswert der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag wird nur im 
westlichen Teil des Plangebiets eingehalten. An den nach Süden und Westen ausgerichte-
ten, lärmabgewandten Gebäudeseiten entstehen durch eigene abschirmende Wirkung der 
jeweiligen Gebäude zumindest für den Großteil der geplanten Bebauung Beurteilungspegel, 
die den Orientierungswert von 55 dB(A) einhalten oder unterschreiten. 
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Der orientierungsweise zur Beurteilung der Erheblichkeit der schalltechnischen Belastung 
herangezogene Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 
dB(A) tags wird im Plangebiet außer in den Nahbereichen zum Eilbergweg und der Hoisdor-
fer Landstraße (WA1 und WA5) eingehalten. Dort sind Überschreitungen von 59 dB(A) bis zu 
64 dB(A) zu erwarten, jedoch keine Überschreitungen der Schwellen der Gesundheitsge-
fährdung. In beiden Teilgebieten WA1 und WA5 sind neben den von Überschreitungen be-
troffenen Bereichen auch Grundstücksbereiche und Fassadenabschnitte der geplanten Be-
bauung vorhanden, in denen der Grenzwert von 59 dB(A) eingehalten oder unterschritten 
wird. 

Der Immissionsschutzgrenzwert für Mischgebiete kann orientierungsweise zur Beurteilung 
der Erheblichkeit der schalltechnischen Belastung herangezogen werden. Da in Mischgebie-
ten das Wohnen ausdrücklich regelhaft zugelassen ist, kann der Immissionsgrenzwert für 
Mischgebiete als obere Schwelle für die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse angenommen 
werden. 

Das bestehende (Betriebs)-Wohngebäude Eilbergweg 26 (Teilgebiet WA1) soll planungs-
rechtlich gesichert werden und ist bereits heute aufgrund der direkten Lage am Eilbergweg 
(L91) durch Straßenverkehrslärm belastet. Im Ergebnis der verkehrstechnischen Stellung-
nahme und der Schalltechnischen Untersuchung ist nicht davon auszugehen, dass der plan-
indizierte Mehrverkehr zu einer relevanten Erhöhung der durchschnittlichen Verkehrsbelas-
tung und damit auch der schalltechnischen Situation führen wird. Im Bereich des Teilgebiets 
WA1 soll ein weiteres Wohngebäude im Nahbereich des Eilbergwegs entstehen. Unter Be-
rücksichtigung der Bestandsbebauung und des einzuhaltenden Waldabstands sind die Mög-
lichkeiten der Positionierung des Neubaus beschränkt, sodass ein weiteres Abrücken von 
der L91 nicht möglich ist. 

Im Bereich des Teilgebiets WA5 wird der Orientierungswert nach DIN 18005 von 55 dB(A) 
für allgemeine Wohngebiete zumindest an der lärmabgewandten Westseite des Gebäudes 
eingehalten bzw. unterschritten. Auch in diesem Bereich ist ein weiteres Abrücken des Bau-
fensters von der L91 weg in Richtung Westen nicht möglich, da eine Begrenzung durch an-
grenzende das Flurstück 2731 im Fremdeigentum vorliegt. 

Vor diesem Hintergrund kann die Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 und 
in Teilbereichen der  Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 
59 dB(A) in Abwägung mit dem Ziel der Schaffung von Wohnungsbau in gut angebundener 
zentrumsnaher Lage und Berücksichtigung von Maßnahmen zum passiven Schallschutz als 
vertretbar bewertet werden. 

Nachtzeitraum  

Für den Nachtzeitraum von 22:00-06:00 Uhr werden im Plangebiet Beurteilungspegel zwi-
schen 43 und 54 dB(A) prognostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 für allgemeine 
Wohngebiete von 45 dB(A) wird größtenteils auf den lärmabgewandten West- und Südfas-
saden der geplanten Gebäude eingehalten. 

An dem Bestandsgebäude Eilbergweg 26 und dem daneben geplanten Baukörper ergeben 
sich keine lärmabgewandten Gebäudeseiten mit Beurteilungspegel unter 45 bzw. 49 dB(A). 
An allen Fassaden kann aber der orientierungsweise zur Beurteilung der Erheblichkeit der 
schalltechnischen Belastung herangezogenen Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für 
Mischgebiete von 54 dB(A) eingehalten werden. Da in Mischgebieten das Wohnen ausdrück-
lich regelhaft zugelassen ist, kann der Immissionsgrenzwert für Mischgebiete als obere 
Schwelle für die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse angenommen werden.  
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Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrslärm  

Zum Schutz vor Verkehrslärm werden an den Fassaden mit Überschreitungen der Grenz- 
und orientierungswerte nachfolgende Festsetzungen im Bebauungsplan vorgesehen, um 
gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen. Aktive Schallschutzmaßnahmen, wie Schutz-
wände oder -wälle, scheiden innerhalb des Plangebiets aus städtebaulichen Gründen sowie 
Gründen des Baumschutzes aus. 

Hierbei dienen die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01, die im Rah-
men der Untersuchung ermittelt worden sind, als Grundlage des erforderlichen baulichen 
Schallschutzes. Die maßgeblichen Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume und für die 
Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können werden in einer Nebenkarte 
1 zur Planzeichnung dargestellt (vgl. textliche Festsetzung Nr. 9.3): 

„Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109-1:2018-01 
(Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des Baufrei-
stellungsverfahrens nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel gemäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 für schutzbedürftige  
Räume und für die Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, der Ne-
benzeichnung 1 zu entnehmen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Im Nahbereich des Eilbergwegs und der Hoisdorfer Straße werden tags Beurteilungspegel 
von über 60 dB(A) erreicht, so dass Außenwohnbereiche von Wohnungen (Balkone, Terras-
sen) nur geschlossen als Wintergärten, verglaste Balkon oder Loggien ausgeführt werden 
dürfen. Die betreffenden Fassadenabschnitt sind zeichnerisch festgesetzt und mit „(A)“ ge-
kennzeichnet (vgl. textliche Festsetzung Nr. 9.1): 

„In den Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets mit den Bezeichnungen WA1 und WA5 
sind Außenwohnbereiche von Wohnungen in den mit „(A)“ bezeichneten Fassadenbereichen 
nur geschlossen auszuführen (z.B. als verglaste Balkone oder Loggien). Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Wohnungen, die über einen weiteren lärmabgewandten Außenwohn-
bereich verfügen.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz der Nachtruhe wird festgesetzt, dass zum Schlafen genutzte Räume möglichst 
an den lärmabgewandten Süd- und Westfassaden anzuordnen sind. Ist dies nicht möglich, 
sind an den von Überschreitungen des Beurteilungspegels von 49 dB(A) betroffenen Fassa-
den Schlafräume nur mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen zulässig. Dies gilt nur, 
wenn der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete und dem Stand 
der Technik entsprechenden Weise sichergestellt werden kann. Die Beurteilungspegel zur 
Nachtzeit werden in der Nebenzeichnung 2 dargestellt (vgl. textliche Festsetzung Nr. 9.4):  

„Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm sind überwiegend zum Schlafen genutzte Aufenthalts-
räume von Wohnungen möglichst an den lärmabgewandten Süd- und Westfassaden anzu-
ordnen. Ist die Anordnung an lärmabgewandten Fassaden nicht möglich, sind zum Schutz 
der Nachtruhe für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, ab einem 
in der Nebenzeichnung 2 dargestellten Beurteilungspegel von über 49 dB(A) nachts schall-
gedämmte Lüftungen vorzusehen, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf 
andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sicherge-
stellt werden kann.“  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
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5.6.2 Gewerbelärm  

Die Gewerbelärmimmissionen aus den umliegenden Verbrauchermärkten (ALDI und 
PENNY), dem Bauhof und dem Tierheim sind gemäß TA Lärm ermittelt und beurteilt worden. 
Der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete nach TA beträgt 55/40 dB(A) 
tags/nachts. 

Für den westlich des Plangebiets gelegenen ALDI-Markt am Eilbergweg wurden die Be-
schreibungen der Betriebsabläufe durch den Betreiber zugrunde gelegt. Als relevante 
Schallquellen wurden der Parkplatz, die Einkaufswagen-Sammelbox, Anlieferfahrten mit Lkw 
und Kleintransporter, die Vorgänge in der Anlieferungszone, die Abfallentsorgung und die 
Haustechnische Anlagen berücksichtigt. Der PENNY-Markt liegt ebenso westlich des Plan-
gebiets am Eilbergweg. Auch hier wurden die Beschreibungen der Betriebsabläufe durch 
den Betreiber zugrunde gelegt. Als relevante Schallquellen des Marktes wurden die Ein-
kaufswagen-Sammelbox, Anlieferfahrten mit Lkw, Vorgänge in der Anlieferungszone, die 
Abfallentsorgung sowie Haustechnische Anlagen berücksichtigt. 

Südlich des Plangebiets befindet sich ein Tierheim, das bis zu 15 Hunde beherbergen kann 
und neben Zwingern auch Außenflächen vorweist, auf denen auch zur Nachtzeit Hunde zum 
Schutz vor Einbruch freilaufen. Der Schalldruckpegel des Hundebellens wurde im Rahmen 
einer Ortbesichtigung mit Hilfe eines Schallpegelmessers ermittelt. 

Für den südlich des Plangebiets liegenden Bauhof wurden als relevante Schallquellen die 
Mitarbeiterparkplätze, Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände, die Abfallentsorgung, die 
Nutzung der Salzsilos sowie das Schüttgutlager berücksichtigt. 

Im Ergebnis der Ermittlung und Berechnung der durch die gewerblichen Nutzungen resultie-
renden Schallemissionen sind im Plangebiet am Tag größtenteils Beurteilungspegel unter  
45 dB(A) bis maximal 56 dB(A) durch Gewerbelärm zu erwarten. Die höheren Beurteilungs-
pegel stellen sich im Nahbereich der Verbrauchermärkte sowie des Bauhofs und Tierheims 
ein. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag 
wird an den Wohngebäuden im Plangebiet sicher eingehalten. 

In der lautesten Nachtstunde wurden im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 31 und  
46 dB(A) ermittelt. Die höheren Beurteilungspegel stellen sich im Teilgebiet des allgemeinen 
Wohngebiets mit der Bezeichnung WA4 an den beiden geplanten Villen 4 und 5 im Nahbe-
reich zum Tierheim ein. Hier wird der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine 
Wohngebiete von 40 dB(A) bei Beurteilungspegeln bis zu 43 dB(A) an den Südfassaden um 
bis zu 3 dB überschritten. An allen übrigen Gebäuden und Fassaden wird der Immissions-
richtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) eingehalten. Das Spitzen-
pegel-Kriterium der TA-Lärm wird im Tagzeitraum und in der lautesten Nachtstunde an allen 
Plangebäuden eingehalten. 

Festsetzungen zum Schutz vor Gewerbelärm 

Zum Schutz vor nächtliche Geräuschimmissionen durch das Tierheim wird empfohlen an den 
betroffenen Südfassaden der geplanten Baukörper im Teilgebiet WA4 keine Schlafräume 
anzuordnen. Die betroffenen Fassadenbereichen werden zeichnerisch festgesetzt und mit 
„(B)“ bezeichnet. Sofern in diesen Bereichen Schlafräume angeordnet werden, sind vor den 
zu öffnenden Fenstern verglaste Vorbauten wie z.B. Prallscheiben oder Wintergärten herzu-
stellen, die einen Beurteilteilungspegel von maximal 40 dB(A) nachts in einem Abstand von 
einem halben Meter vor den betreffenden Fenstern sicherstellt (vgl. textliche Festsetzung Nr. 
9.2): 
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„In dem Teilgebiet des allgemeinen Wohngebiets mit der Bezeichnung WA4 sind überwie-
gend zum Schlafen genutzte Aufenthaltsräume von Wohnungen in den mit „(B)“ bezeichne-
ten Fassadenbereichen nur zulässig, wenn durch mindestens 0,55 Meter tiefe verglaste Vor-
bauten vor den zu öffnenden Fenstern ein Schutz vor nächtlichem Lärm durch das Tierheim 
hergestellt wird, durch den ein Beurteilungspegel von maximal 40 dB(A) nachts 0,5 m vor 
den zu öffnenden Fenstern sichergestellt werden kann.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

5.6.3 Sportlärm 

Die Geräuscheinwirkungen der südwestlich des Plangebiets gelegenen Tennisanlage wur-
den gemäß DIN 18005 nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV be-
rechnet und beurteilt. Die Beurteilungszeiten unterscheiden sich nach regulären Werktagen 
sowie in Sonn- und Feiertagen. Für diese Tage sind gesonderte Ruhezeiten aufgeführt, um 
das Ruhebedürfnis der Wohnbevölkerung an Sonn- und Feiertagen zu berücksichtigen. Der 
Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete nach der 18. BImSchV beträgt am Tag in-
nerhalb der Ruhezeit am Morgen zwischen 06:00 Uhr und 8:00 Uhr 50 dB(A) und ansonsten 
55 dB(A). Zur Nachtzeit beträgt der Immissionsrichtwert für die ungünstigste Stunde nachts 
40 dB(A). 

Im Ergebnis kommt es durch die resultierenden Schallemissionen werktags und sonntags 
innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten zu keinen Überschreitungen der Immissionsricht-
werte nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV, die Beurteilungspegel im 
Plangeltungsbereich betragen weniger als 45 dB(A). 

5.6.4 Öffnungsklausel 
Für die vorgenannten Festsetzungen zum Immissionsschutz wird eine Öffnungsklausel er-
gänzt, um ein Abweichen von den Festsetzungen mit einem objektbezogenen schalltechni-
schen Nachweis im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu ermöglichen (vgl. textliche 
Festsetzung Nr. 9.5):  
 
„Von den vorgenannten Festsetzungen zum Lärmschutz kann abgewichen werden, sofern im 
Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung 
geringere Anforderungen an den baulichen Schallschutz resultieren.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

5.7 Hinweise 

5.7.1 Höhenbezug (Hinweis A)  

Die festgesetzten Höhen beziehen sich auf Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN). 

5.7.2 Externe Ersatzaufforstung (Hinweis B) 

Als Ausgleich für die mit der Planung verbundene Inanspruchnahme von Wald werden Er-
satzwaldflächen durch Erstaufforstung in einer Flächengröße von 21.144 m2 auf geeigneten 
Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum Hohe Geest in der Gemein-
de Elmenhorst auf dem Flurstück 103/1, Flur 5 nachgewiesen. 
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5.7.3 Archäologischer Denkmalschutz (Hinweis C) 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind gemäß § 15 Denkmalschutzge-
setz der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. Das Teilgebiet des allgemeinen 
Wohngebiets mit der Bezeichnung WA4 liegt innerhalb eines archäologischen Interessenge-
biets. Der Beginn der Bauarbeiten im Bereich des archäologischen Interessengebiets ist dem 
Archäologischen Landesamt rechtzeitig mindestens 14 Tage vorher mitzuteilen. 

5.7.4 Pflanzenauswahlliste für heimische, standortgerechte Bäume (Hinweis D) 

Acer platanoides   Spitzahorn  

Acer pseudoplatanus   Bergahorn  

Acer campestre ***   Feldahorn  

Betula pendula  Sandbirke  

Carpinus betulus   Hainbuche  

Crataegus monogyna ***   Eingriffliger Weißdorn  

Fagus sylvatica   Rotbuche  

Fraxinus excelsior   Esche  

Ilex aquifolia ***   Stechpalme  

Malus sylvestris ***   Holzapfel  

Prunus padus ***   Trauben-Kirsche  

Populus tremula   Espe  

Pyrus pyraster ***   Wildbirne  

Quercus petraea   Trauben-Eiche  

Quercus robur     Stieleiche 

Sorbus aria   Echte Mehlbeere  

Sorbus aucuparia ***  Vogelbeere  

Taxus baccata ***    Eibe  

Tilia cordata   Winter-Linde 

5.7.5 DIN-Normen (Hinweis E) 

In den textlichen Festsetzungen wird auf die DIN-Norm DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, 
Teil 1 und 2 (Ausgabe 01/2018) Bezug genommen. Die Normen gelten in der angegebenen 
Fassung. Die verwendeten Normen liegen zusammen mit diesem Bebauungsplan in den 
Räumen, in denen in die Bebauungspläne Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht 
bereit. 
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5.7.6 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungspflichten (Hinweis F) 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Kulturdenkmale. Es wird auf folgende Genehmi-
gungspflichten gemäß Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein (DSchG SH) hingewiesen: 

§12 Absatz 1 Nr. 1 DSchG SH: Die Instandsetzung, Veränderung und die Vernichtung eines 
unbeweglichen Kulturdenkmals bedarf, neben einer möglichen Genehmigung anderen 
Rechts, einer denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. 

§12 Absatz 1 Nr. 3 DSchG SH: Die Veränderung der Umgebung eines unbeweglichen Kul-
turdenkmals, wenn sie geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen bedarf 
der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. 

5.7.7 Im Zuge der Waldumwandlung zu erhaltender Einzelbaumbestand (Hinweis G) 

Die auf den privaten Grünflächen mit den Bezeichnungen „pG3“ und „pG5“ zum Erhalt fest-
gesetzten Einzelbäume sollen im Zuge der Waldumwandlung als Baumgruppen freigestellt 
und erhalten werden. Diese Bäume können im Zusammenhang mit dem notwendigen Nach-
weis von nach der Baumschutzsatzung geforderten Ersatzbaumpflanzungen als anrechen-
barer Ersatzbaum nach Maßgabe der in der Tabelle 4 im Umweltbericht aufgezeigten Ersatz-
Wertung herangezogen werden. 

5.8 Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 

Die nach § 8 Abs. 2 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. 
Januar 2009, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 06.12.2021 (GVOBl. S. 
1422) notwendigen Spielflächen werden im Zuge der weiteren Genehmigungsplanung ge-
plant und realisiert. 

6 Umweltbericht  

6.1 Einleitung 
Der Bebauungsplan Nr. 48 – Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte) wird 
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) im Normalverfahren mit Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB und Umweltbericht nach § 2a BauGB aufgestellt. Der geltende Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Großhansdorf soll gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB parallel 
zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans geändert werden. Das Änderungsverfahren 
wird als 25. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt. Sowohl die Umsetzung der 
Bauvorhaben als auch der Gebäudesanierungen der Gebäudedenkmäler sowie die Revitali-
sierung des denkmalgeschützten Parkensembles werden zusätzlich durch einen städtebauli-
chen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde Großhansdorf verbindlich 
gesichert. 

Für den Bebauungsplan Nr. 48 wird entsprechend § 2a Abs. 1 BauGB ein Umweltbericht 
erstellt. Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung 
des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten 
und Untersuchungen. Der Umweltbericht konzentriert sich vorrangig auf die für den jeweili-
gen Bebauungsplan abwägungsrelevanten Inhalte, d. h. auf die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen des Plans. 

Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 3199 der Flur 1 der Gemarkung 
Großhansdorf, ein Grundstück der ehemaligen Lungenheilanstalt. Teile der Gebäude und 
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Freianlagen stehen unter Denkmalschutz. Große Flächenanteile im Plangebiet sind mit 
Wald, überwiegend historischem Wald unterschiedlicher Ausprägung, bestockt. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass die Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des 
Artenschutzes ausreichend berücksichtigt werden. 

Abwägungsrelevante Kenntnislücken bestehen nicht. 

6.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan verfolgt die Zielsetzung, auf ursprünglich als Lungenheilanstalt  und bis 
2014 teilweise als Pflegeheim genutzten Flächen Wohnungsbau zu entwickeln. Mit dieser 
Entwicklung kann ein Beitrag zur Deckung des gemeindeweiten Wohnraumbedarfs geleistet 
werden. Insgesamt sollen durch den Wohnungsbau hier ca. 80 zusätzliche Wohneinheiten 
realisiert werden. Die verkehrliche Anbindung soll im Norden über den Eilbergweg mit einer 
Ringerschließung des Kernbereiches erfolgen. Die Erschließungsstraße wird erstmalig öf-
fentlich gewidmet. Der ruhende Verkehr wird weitgehend in Tiefgaragen untergebracht. Im 
Verlauf der neuen Erschließungsstraße sind 45 öffentliche Parkplätze vorgesehen. 

Das Bebauungskonzept folgt dem favorisierten Entwurf des Büros Czerner Göttsch Architek-
ten aus dem vorausgegangenen städtebaulich-freiraumplanerischen Gutachtenverfahren mit 
fünf Wettbewerbsbeiträgen. Das Konzept sieht sechs winkelförmige Wohnvillen mit zwei 
Vollgeschossen und zusätzlichem Staffelgeschoss vor, die auf einer warftartigen Erhöhung 
aufgelockert in der Parklandschaft stehen. Zudem wird ein Wohngrundstück am Eilbergweg 
mit einem Bestandsgebäude sowie einer zusätzlichen Neubauoption gesichert. 

Große Teile der im Geltungsbereich liegenden Waldflächen werden erhalten. Durch einen 
nach Landesforstrecht einzuhaltenden Sicherheitsabstand vom Waldrand mit 30 m zur ge-
planten Bebauung sind Teilumwandlungen von Waldflächen zwingend erforderlich. Umzu-
wandelnde Waldflächen werden außerhalb des Plangebiets ersetzt.  

Das Gartendenkmal und die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werden erhalten, 
saniert und umgenutzt. Die gartenhistorische Anlage soll in Teilen als öffentliche und in Tei-
len als private Grünfläche planungsrechtlich gesichert und für eine öffentliche Nutzung im 
Kontext des Naherholungsraums eingebunden werden. Bestehende Wegeverbindungen für 
den Fuß- und Radverkehr mit überörtlichen Anbindungen sollen für die Öffentlichkeit gesi-
chert werden. 

 
Die Flächenausweisungen sind wie folgt verteilt: 

Allgemeines Wohngebiet ca. 2,97 ha 

Verkehrsflächen ca. 0,43 ha 

Versorgungsflächen ca. 0,03 ha 

Grünflächen ca. 2,92 ha 

Waldflächen ca. 4,22 ha 

In der Summe  ca. 10,57 ha 
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6.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang 

Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von rd. 10,57 ha. Der Bebauungsplan setzt 
für das Bestandsgebäude und die zusätzliche Neubauoption zulässige Grundflächen von 
jeweils 350 m2 fest. Für die sechs Neubau-Villen und die unter Denkmalschutz stehende 
Villa wird eine zulässige Grundfläche von jeweils 850 m2 festgesetzt. Für die denkmalge-
schützte und zu erhaltende ehemalige Turnhalle wird eine zulässige Grundfläche von 650 m2 
festgesetzt. 

Eine neue Straßenanbindung erfolgt im Norden an den Eilbergweg. Im Zentrum des Plange-
biets wird eine Ringstraße als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung entwickelt. In 
Richtung Osten wird die bestehende Erschließung ausgebaut. Öffentliche Parkplätze sind 
entlang der Fahrbahn angeordnet. 

Ein Großteil des erhaltenswerten Baumbestandes im Plangebiet wird durch punktuelle oder 
flächenhafte Erhaltungsgebote, über die Bestimmungen der gemeindlichen Baumschutzsat-
zung hinaus, planungsrechtlich gesichert. 

Der Bebauungsplan trifft weitere Festsetzungen zum wasserdurchlässigen Aufbau von Stell-
platzflächen und zu Tiefgaragen- und Dachbegrünungen. 

Die unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird größtenteils als Grünfläche / Parkanlage 
festgesetzt. Das vorhandene Wegenetz bleibt erhalten. 

Große Flächenanteile in den Randzonen werden im Sinne von § 2 LWaldG bestandsgemäß 
als Wald ausgewiesen. Zur Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes werden 
Waldflächen nach Maßgabe der im Landeswaldgesetz geltenden Abstandsflächenregelun-
gen in Anspruch genommen und müssen ersatzpflichtig umgewandelt werden. Es erfolgt 
zudem eine polygonale Anpassung und Neuausweisung der Waldgrenzen. Die Höhe der 
Waldumwandlungsflächen beläuft sich auf rd. 9.073 m2. Der Waldflächenverlust betrifft Wald 
unterschiedlicher Waldqualitäten. Der Waldverlust ist je nach Waldqualität im Verhältnis 1 : 2  
bis 1 : 3 auszugleichen. Die Waldqualitäten werden durch die Untere Landesforstbehörde 
bestimmt. Der Waldverlust wird durch die Festlegung externen Waldersatzes im gleichen 
Naturraum kompensiert. 

Zum Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft enthält der 
Bebauungsplan nach Maßgabe des bilanzierten Eingriffs in das Schutzgut Boden zugeord-
nete Ausgleichsflächen in einem Ökokonto. 

Der Bebauungsplan enthält weiterhin Regelungen zu Ausgleichs- und Vermeidungsmaß-
nahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach  
§ 44 BNatSchG. 

6.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Mit der Planung werden heute bereits baulich genutzte und teilversiegelte Flächen überplant. 
Insgesamt beläuft sich die Bestandsversiegelung durch Gebäude, Wege, Straßen und Ne-
benanlagen auf rund 1,26 ha. 

Durch die Ausweisung der warftartigen Villenstandorte für die neuen Wohnbauflächen und 
die Bestandssicherungen wird insgesamt eine Versiegelung von ca. 1,69 ha ermöglicht. Die 
neu ausgewiesenen Straßenverkehrsflächen sind hierin mit einem Flächenanteil von rund 
0,2 ha enthalten. Im Ergebnis der Festsetzungen von Baugrenzen und zulässigen Grundflä-
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chen für bauliche Anlagen für die einzelnen Baugebiete ist die mit Gebäuden überbaubare 
Grundfläche zukünftig erhöht und der Anteil versiegelbarer Nebenflächen erhöht. Der Ver-
siegelungsgrad der vorliegenden Bestandsversiegelung durch den Gebäudebestand der 
ehemaligen Lungenheilanstalt und den versiegelten Nebenflächen erhöht sich insgesamt um 
ca. 30 %. 

Auf dem Grundstück Eilbergweg 26 wird neben dem Bestandsgebäude eine zusätzliche 
Baumöglichkeit ausgewiesen. 

6.1.4 Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des  
Umweltschutzes 

Fachgesetz / Fach-
plan 

Ziel des Umweltschutzes Berücksichtigung im Plan 

§ 1 Abs. 5 Baugesetz-
buch (BauGB) 

Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die 
umweltschützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander 
in Einklang bringt, und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende 
Bodennutzung gewährleisten. Sie 
sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln so-
wie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung zu fördern, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukultu-
rell zu erhalten und zu entwickeln. 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 
bereits bisher als Lungenheilan-
stalt genutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumög-
lichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebun-
dener Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten 
städtebaulichen Gestalt unter be-
sonderer Berücksichtigung des 
teilweise denkmalgeschützten 
Gebäudebestands und Sicherung 
einer Grünfläche / Parkanlage im 
Denkmalbereich. 

§ 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) („Boden-
schutzklausel“) 

Mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung 
der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen sowie Bodenversiegelun-
gen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 
bereits bisher als Lungenheilan-
stalt genutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumög-
lichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebun-
dener Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten 
städtebaulichen Gestalt unter be-
sonderer Berücksichtigung des 
teilweise denkmalgeschützten 
Gebäudebestands und Sicherung 
einer Grünfläche / Parkanlage im 
Denkmalbereich. 

§ 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) („Um-
widmungssperrklausel“) 

Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen 
sollen nur im notwendigen Umfang 

Ermöglichung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung auf 
bereits bisher als Lungenheilan-
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umgenutzt werden. Die Notwendig-
keit der Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flächen 
soll begründet werden; dabei sollen 
Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbeson-
dere Brachflächen, Gebäudeleer-
stand, Baulücken und andere Nach-
verdichtungsmöglichkeiten zählen 
können. 

stalt genutzten Flächen. 
Schaffung von Wohnungsbaumög-
lichkeiten in zentrumsnaher und 
sehr gut an den ÖPNV angebun-
dener Lage. 
Entwicklung einer dem Ort ange-
passten, maßvoll verdichteten 
städtebaulichen Gestalt unter be-
sonderer Berücksichtigung des 
teilweise denkmalgeschützten 
Gebäudebestands und Sicherung 
einer Grünfläche / Parkanlage im 
Denkmalbereich. 
Teilentlassung von Waldflächen 
(Waldumwandlung) im Einverneh-
men mit der Forstbehörde unter 
Nachweis erforderlicher Ersatz-
Waldflächen; Sicherung von Wald-
flächen 

§ 1a Abs. 5 Baugesetz-
buch (BauGB) („Klima-
schutzklausel“) 

Den Erfordernissen des Klimaschut-
zes soll sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 

Festsetzungen zum Erhalt von 
Baum- und Grünbestand sowie zu 
Neuanpflanzungen und zur Dach-
begrünung. 
Berücksichtigung einer zentralen 
Regenwasserrückhaltung über-
schüssigen Oberflächenwassers 
durch Nutzung des vorhandenen 
Rückhalteteiches außerhalb des 
Plangebiets. 
Verkehrsvermeidung durch Inan-
spruchnahme zentrumsnaher Sied-
lungsflächen 

Gemeinsamer Erlass 
zum Verhältnis der na-
turschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum 
Baurecht des Ministeri-
ums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt 
und Ländliche Räume 
und des Innenministeri-
ums vom 09.12.2013 

Vorgaben zur Abarbeitung der 
grünordnerischen Belange und der 
zu erwartenden Eingriffe im Bauleit-
planverfahren 

Vorgaben zur Abarbeitung der 
grünordnerischen Belange und der 
zu erwartenden Eingriffe im Bau-
leitplanverfahren 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Schutz von Natur und Landschaft 
auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich. 

Minderung und Ausgleich der Be-
einträchtigung von Natur und 
Landschaft (Eingriffsregelung) 
Berücksichtigung der Vorschriften 
für besonders geschützte Tier- und 
Pflanzenarten (Artenschutzprü-
fung) 
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Landschaftsplan (LP) Darstellung der Ziele und Grundsät-
ze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für das Gemein-
degebiet  

Darstellung im LP: Sonderbauflä-
che „LVA Heilstäte“ und „Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft“. Kenn-
zeichnung: LSG; im südlichen 
Bereich: Waldstreifen ökologisch 
aufwerten 

Bundesimmissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere 
und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Immis-
sionen) sowie Vorbeugung hinsicht-
lich des Entstehens von Immissio-
nen (Gefahren, erhebliche Nachteile 
und Belästigungen durch Luftverun-
reinigung, Geräusche, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Erscheinungen) 

Siehe bei 16. BImSchV 

Sechzehnte Verordnung 
zur Durchführung des 
Bundes-
Immissionsschutz-
gesetzes -  
(16. BImSchV) + Orien-
tierungswerte gem. 
Beiblatt 1 zur DIN 
18005, Teil 1 „Schall-
schutz im Städtebau“ 

Schutz des Menschen vor Verkehrs-
lärm (Straße und Schiene) 

Im Ergebnis einer schalltechni-
schen Untersuchung des auf das 
Plangebiet einwirkenden Verkehrs-
lärms des umgebenden Straßen- 
und Schienenverkehrs werden 
Festsetzungen zum Schutz vor 
Verkehrslärm im Bebauungsplan 
getroffen. 

Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) 

Schutz des Menschen vor Gewerbe-
lärm (Verbrauchermärkte, Bauhof, 
Tierheim) 

Im Ergebnis der schalltechnischen 
Untersuchung wird für Teilbereiche 
des allgemeinen Wohngebiets eine 
Festsetzung zum Schutz vor 
nächtlichem Lärm des Tierheims 
vorgesehen. 

Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 
 

Schutz der Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushalts, als Lebens-
grundlage des Menschen, als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen 
sowie als nutzbares Gut durch eine 
nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung 

Berücksichtigung einer zentralen 
Regenwasserrückhaltung über-
schüssigen Oberflächenwassers 
durch Nutzung des vorhandenen 
Rückhalteteiches außerhalb des 
Plangebiets. 
Im Sinne eines naturnahen Was-
serhaushalts ist eine ortsnahe und 
dezentrale Bewirtschaftung des 
anfallenden Oberflächenwassers 
auf den privaten Grundstücken 
vorgesehen (Dachbegrünung, 
Flächen und Mulden zur Rückhal-
tung, Verdunstung, Versickerung 
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und Ableitung in den Teich). 

Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Schutz der Waldflächen Teilentlassung von Waldflächen 
(Waldumwandlung) unter Nach-
weis erforderlicher Ersatz-
Waldflächen außerhalb des B-
Plans aufgrund der 30 m Waldab-
standsregelung; Sicherung von 
Waldflächen 

Baumschutzverordnung Schutz bestimmter Bäume und 
Gehölzbestände 

Bestandsaufnahme und Festle-
gung möglicher Baumerhaltungs-
gebote. Baumersatz für zu ent-
nehmende Bäume nach Maßgabe 
der Baumschutzsatzung  

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 

Schutz des Gartenensembles und 
Teilen des historischen Gebäu-
deensembles als Einzel- und Ge-
samtanlage 

Nachrichtliche Übernahme durch 
Kennzeichnung „Denkmalschutz 
von Einzel- und Gesamtanlagen 
(Ensembles)“; Berücksichtigung 
archäologischer Interessensgebie-
te (Kulturdenkmalschutz) 

LSG-Verordnung Landschaftsschutzgebiete dienen 
dem großflächigen Schutz von Kul-
turlandschaften mit ihren regionalty-
pischen Besonderheiten, Land-
schaftsbilden und Funktionen für 
den Naturhaushalt 

Entlassung der Baugebiete aus 
dem Landschaftsschutz durch 
eigene Änderungsverordnung 

 Tab. 1: Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

6.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 

Folgende Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen dienen als Grundlage für die 
Umweltprüfung: 

• Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende 
Ingenieure VBI, Pinneberg 29.10.2021, aktualisiert 21.06.2023 

• Verkehrskonzept Vorplanung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Dänekamp und Partner, Beratende In-
genieure VBI, Pinneberg 13.01.2023,  

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf (Gewerbe, Straßen- und Schienen-
verkehrslärm), Lärmkontor GmbH, Hamburg 10.11.2022, 

• Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse und Artenschutzuntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Großhansdorf, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg 09.12.2021, 

• Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Betrachtung zum Bebauungsplan Nr. 48 
und der 25. Änderung des Flächennutzungsplans, Dipl-Biol. Björn Leupolt, Heidmühlen 
25.02.2022, 
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• Baumgutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Großhansdorf, Gartenbau-Ingenieur U. 
Thomsen, Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld, Pinneberg 11.03.2022, 

• Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung einschließlich orientierende Schadstof-
funtersuchung zum Bebauungsplan Nr. 48 und der 25. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Großhansdorf, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beraten-
de Ingenieure mbG, Hamburg 09.12.2021, 

• Baumliste mit Darstellung der zu erhaltenden und entfallenen Bäume zum Bebauungs-
plan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schenefeld 06.04.2023, 

• Bodenversiegelungsplan (Bestand) zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Land-
schaftsarchitekt, Schenefeld 25.03.2023, 

• Biotoptypenplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, Schene-
feld 25.03.2023, 

• Baumzuordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 48, Dirk Matzen Landschaftsarchitekt, 
Schenefeld 25.03.2023, 

• Entwässerungskonzept, Dänekamp und Partner, Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg 
17.03.2022, 

• Freiflächenfunktionsplan, Gesamtplan, Lichtenstein Landschaftsarchitekten, April 2023. 

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.2.1 Schutzgut Fläche  

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Die Fläche der ehemaligen Lungenheilanstalt ist formal als Außenbereich zu beurteilen, liegt 
jedoch zentrumsnah und ist insbesondere im Kernbereich deutlich baulich vorgeprägt. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Die vorhandenen baulichen Anlagen der ehemaligen Lungenheilanstalt werden bis auf drei 
Gebäude abgerissen und das Areal städtebaulich für Wohnnutzungen umgenutzt. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Dies ist vorliegend der Fall: Es werden Großteils bereits überbaute Flächen für das Vorha-
ben in Anspruch genommen. Die Planung entspricht dem Ziel eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden und leistet einen nennenswerten Beitrag zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum an einem zentrumsnahen Standort bei geringer Flächenneuinanspruch-
nahme. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Es ist eine dem Standort angemessen verdichtete, kompakte Neubebauung vorgesehen, die 
zudem auf die zentralen, bereits in der Vergangenheit bebauten Bereiche des Plangebiets 
begrenzt wird. Die in den Randbereichen verbleibenden Waldflächen und Grünflächen wer-
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den erhalten und über die Ausweisung im Bebauungsplan gesichert. Erforderliche Waldum-
wandlungen werden nach Landeswaldgesetz durch planexterne Ersatzaufforstungen ausge-
glichen. 

Ein im Rahmen der Eingriffsbilanzierung zusätzlicher bilanzierter Ausgleichsbedarf wird mit-
tels der Zuordnung plangebietsexterner Ausgleichflächen in einem Ökokonto vollständig 
kompensiert (vgl. auch Kap. 6.2.9 zum Schutzgut Boden). 

Bewertung 

Mit Umsetzung der Planung entstehen für das Schutzgut Fläche keine als erheblich zu wer-
tenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen sind nicht gege-
ben. 

6.2.2 Schutzgut Landschaft und Stadtbild 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Gebiet ist durch in den Waldbestand eingebettete ehemalige Klinikbauten, ein Mehrfa-
milienhaus und Einfamilienhäuser städtebaulich vorgeprägt. Es wird zweiseitig von Straßen 
gefasst, im Westen vom Bahndamm begrenzt und läuft im Süden auf der gesamten Breite 
zum Naturraum aus. 

Der nördliche Teil des Plangebiets am Eilbergweg wird durch eine im Wald eingebettete 
Streubebauung geprägt. 

Das Gebäudeensemble der ehemaligen Lungenheilanstalt ist im Freiraum durch eine lockere 
Anordnung von Stellplätzen sowie Geh- und Fahrflächen unterschiedlicher Oberflächenmate-
rialien verbunden. Alter Baumbestand, z.T. in denkmalpflegerisch bedeutsamen Baumgrup-
pierungen, überprägt das Parkensemble. Der historische Park geht mit seinem verzweigten 
Wegenetz im Süden nahtlos in den Waldbestand der Mühlenbach-Niederung über. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Der im Zuge eines Architektenwettbewerbs gewählte Entwurf sieht eine lockere, in den 
Landschaftspark und den Waldmantel eingebettete Villenbebauung unter Erhalt einzelnen, 
denkmalgeschützten Gebäudebestands vor. 

Der aktuell weitgehend baulich überprägte Kernbereich wird durch den geplanten Ge-
schosswohnungsbau mit auf warftartig freistehenden Villen neu gestaltet. Dadurch kommt es 
zu einem Wandel des Landschaftsbildes in der Binnenwahrnehmung. Der städtebauliche 
Entwurf berücksichtigt eine dem Umfeld angemessene Ausformung der Bebauung. 

Das Stadtbild im Bereich des Grundstücks am Eilbergweg 26 wird durch den möglichen 
Neubau nicht wesentlich verändert. Die Festsetzungen zur Gebäudehöhe, die überbaubare 
Grundstücksfläche sowie zur Dachform stellen sicher, dass sich der Neubau städtebaulich 
harmonisch einfügt. 

Das historische Parkensemble mit seinem Wegenetz wird erhalten und teils als öffentliche 
und teils als private Grünfläche festgesetzt. Die wesentlichen Wegebeziehungen im Plange-
biet werden erhalten und für eine Nutzung durch die Öffentlichkeit gesichert. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. 
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Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Die Höhenentwicklung der Wohngebäude wird durch die Festsetzung der Zahl der zulässi-
gen Vollgeschosse und der maximalen Gebäudehöhen begrenzt. Mit maximal zwei Vollge-
schossen zuzüglich eines Staffelgeschosses orientiert sich die geplante Bebauung am Be-
stand. Die privaten Stellplätze werden sämtlich in Tiefgaragen untergebracht und damit eine 
Überprägung des Freiraums mit Parkständen vermieden. 

Das denkmalgeschützte Gartenensemble mit seinem Baumbestand und Wegenetz bleibt 
erhalten. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der Neubebauung und der damit einhergehenden Neugestaltung der Frei-
flächen verbleiben für das Schutzgut Landschaft und Stadtbild keine als erheblich zu werten-
den umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern bestehen nicht. 

6.2.3 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Teile des Plangebiets sind Bestandteil der denkmalgeschützten Sachgesamtheit ehemalige 
Kinderheilstätte. Die ehemalige Turnhalle steht als Einzeldenkmal (Objektnr. 28768) unter 
Denkmalschutz. Das ehemalige Schulkinderhaus (Objektnr. 28823, Villa 7) ist kein Einzel-
denkmal jedoch Bestandteil der Sachgesamtheit. Der Schutzumfang erstreckt sich auf das 
gesamte äußere Erscheinungsbild (insbesondere die Süd- und Ostfassade sowie die histori-
sche Substanz des Treppenhauses). Neben den beiden Gebäuden sind Teile der Parkflä-
chen als gartenhistorischer Bereich (Objektnr. 29052) ebenfalls Bestandteil der denkmalge-
schützten Sachgesamtheit (vgl. auch Kap. 4.5). 

Die südlichen Bereiche des Teilgebiets liegen in dem archäologischen Interessensgebiet Nr. 
6, dass sich südlich, westlich und östlich großflächig weiter erstreckt. Die Grenze verläuft 
etwa auf Höhe des Klinkerwegs bzw. des südlichen Abschnitts der geplanten Ringstraße, so 
dass das allgemeine Wohngebiet „WA4“ innerhalb des Interessengebiets liegt (vgl. auch 
Kap. 4.5). 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Mit dem Bebauungsplan wird eine nachhaltige Sicherung der denkmalgeschützten Gesamt-
anlage angestrebt. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sollen die Turnhalle und das Schulkinderhaus (beide 
derzeit leerstehend) in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde denkmalgerecht 
umgebaut, saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

Die im Teilgebiet „WA4“ geplanten Neubauten liegen zum Teil im Bereich der denkmalge-
schützten Sachgesamtheit (Park). Die Flächen sind in diesem Bereich jedoch bereits durch 
Gebäude und großflächige Stellplatzanlagen überformt. Im Zuge der Umsetzung der Pla-
nung und des erforderlichen Ausbaus einer neuen öffentlichen Erschließung und privater 
Stellplätze werden Teilflächen der denkmalgeschützten Sachgesamtheit in Anspruch ge-
nommen werden müssen. 

Das Erdreich ist in den innerhalb des archäologischen Interessengebiets liegenden allge-
meinen Wohngebiets „WA4“ höchstwahrscheinlich bereits durch die bestehende Bebauung 
tiefgreifend gestört. Daher werden die Bodeneingriffe innerhalb des Interessengebiets in 
noch ungestörten Boden vergleichsweise gering ausfallen. In den übrigen Bereichen werden 
nur bestandsgemäß Grün- und Waldflächen ausgewiesen. 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase 
auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Im Rahmen der Vorplanung wurden verschiedene Varianten der Erschließung geprüft, um 
u.a. den Eingriff in den Baumbestand und das Gartendenkmal zu minimieren. 

Durch die Beschränkung der Fahrbahnbreite auf das für den Begegnungsverkehr erforderli-
che Mindestmaß konnte die Flächeninanspruchnahme insgesamt gering gehalten werden. 
Im östlichen Abschnitt der Ringerschließung kann die in der Parkanlage bereits bestehende, 
insgesamt etwa 4,5 m breite Pflasterstraße mit begleitendem Baumbestand nach Ertüchti-
gung erhalten werden. Ebenso führt die Reduzierung der Fahrbahnbreite im nördlichen Ab-
schnitt, südlich des ehem. Schulkinderhauses auf das Mindestmaß dazu, dass der Eingriff in 
den Baumbestand an dieser Stelle minimiert werden kann. Da der Baumbestand in diesen 
beiden Bereichen besonders prägend und Teil des gartenhistorischen Bereichs ist, trägt die 
im Zuge der Variantenprüfung entwickelte Erschließungskonzeption zur Verringerung und 
Vermeidung der erschließungsbedingten Eingriffe in den gartenhistorischen Bereich bei. 

Des Weiteren wurden die Parktaschen entlang der Erschließungsstraße möglichst in baum-
freien Bereichen angeordnet. 

Die Festsetzungen zur Gebäudehöhe sowie der überbaubaren Grundstücksfläche stellen 
sicher, dass die beiden vom Einzeldenkmalschutz (Turnhalle) bzw. der denkmalgeschützten 
Sachgesamtheit (ehem. Schulkinderhaus) erfassten Gebäude ausreichend freigestellt sind 
und durch die Neubauten nicht überprägt werden. Für die Instandsetzungs- und Umbau-
maßnahmen ist eine denkmalrechtliche Genehmigung einzuholen. Die unter Denkmalschutz 
stehenden Bereiche werden nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt. 

Der Beginn der Bauarbeiten im Bereich des archäologischen Interessengebiets ist dem Ar-
chäologischen Landesamt rechtzeitig mindestens 14 Tage vorher mitzuteilen. 
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Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der Neubebauung und der damit einhergehenden Neugestaltung der Frei-
flächen verbleiben für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter keine als erheblich zu wertenden 
umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern bestehen 
nicht. 

6.2.4 Schutzgut Mensch 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Plangebiet liegt am Rande eines westlich der Bahntrasse städtisch geprägten Umfeldes 
im Übergang zum Naturraum der südlich angrenzenden Mühlenbachniederung. Zahlreiche 
private aber öffentlich nutzbare Wegeverbindungen führen durch das Plangebiet in den Nah-
erholungsraum. Dem privaten Parkgelände kommt eine hohe Naherholungsfunktion zu. 

Im Zuge einer schalltechnischen Untersuchung wurden nachfolgende Fragestellungen nach 
Maßgabe der jeweiligen Orientierungswerte beurteilt: 

• Schutz des Planbereichs vor Straßenverkehrslärm (Eilbergweg, Hoisdorfer Landstra-
ße, BAB A 1) 

• Schienenverkehrslärm (U-Bahn Trasse) 
• Angrenzende Lärmquellen im Süden und Westen (Sport, Tierheim, Bauhof, Verbrau-

chermärkte) 
Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt eine Beurteilung der Schallimmissio-
nen anhand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im 
Städtebau“. Ergänzend kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms an den Kriterien der 16. 
BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) orientieren. Im Rahmen der Untersuchung wird 
die Entwicklung der Verkehrsmengen und des daraus resultierenden Straßenverkehrslärms 
und des Schienenlärms auf das Jahr 2035 prognostiziert. 

Die Gewerbelärmimmissionen aus den umliegenden Verbrauchermärkten, dem Bauhof und 
dem Tierheim sind unter Berücksichtigung der relevanten Schallquellen gemäß TA Lärm 
ermittelt und beurteilt worden. 

Die Schallimmissionen der südwestlich des Plangebiets liegenden Sportanlage (Tennisanla-
ge) wurden gemäß DIN 18005 nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV 
berechnet und beurteilt. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Für Belastungen aus dem Verkehrslärm werden nachfolgende Ergebnisse erzielt:  

Die aus dem Verkehrsaufkommen der anliegenden Straßen (Hoisdorfer Landstraße,  Eil-
bergweg und BAB A 1) auftretenden Immissionen werden energetisch überlagert und der 
daraus resultierende Gesamtverkehr ist als Schallimmissionsplan für den Tag- und Nacht-
zeitraum im Plangebiet dargestellt. Im Nahbereich des Eilbergwegs und der Hoisdorfer 
Landstraße sind die höheren Beurteilungspegel zu erwarten. Die Orientierungswerte nach 
der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete werden für den Tagzeitraum nur teilweise im 
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westlichen Teil des Plangebiets eingehalten sowie für den Nachzeitraum auf den lärmabge-
wandten West- und Südfassaden der geplanten Gebäude eingehalten. Es sind für den Tag- 
und Nachtzeitraum keine Überschreitungen der Schwellen der Gesundheitsgefährdung zu 
erwarten. 

Im Ergebnis resultieren aus den umliegenden gewerblichen Nutzungen keine Gewerbelärm-
beeinträchtigungen am Tag auf die geplanten Wohngebäude im Plangebiet. Gleiches gilt für 
die südlichen Lärmquellen des Bauhofs und des Tierheims. Der Immissionsrichtwert der TA 
Lärm für allgemeine Wohngebiete wird sicher eingehalten. Auch der Nachtwert wird mit Aus-
nahme der Südfassaden an den geplanten Villen 4 und 5 im allgemeinen Wohngebiet WA 7 
eingehalten. Das Spitzenpegel-Kriterium der TA-Lärm wird auch in der lautesten Nachtstun-
de an allen Plangebäuden eingehalten. 

Als Untersuchungsergebnis für den Sportlärm, ausgehend von der Tennisanlage und dem 
dazugehörigen Parkplatz, betragen die Beurteilungspegel weniger als 45 dB(A) und es 
kommt somit zu keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. In 
der Bauphase kann es zu Baulärm kommen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
Zum Schutz der geplanten Wohnnutzungen vor dem einwirkenden Straßenverkehrslärm sind 
einzelne besondere Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um gesunde Wohnverhältnisse 
sicherzustellen. Der Bebauungsplan trifft hierzu entsprechende Festsetzungen. So sind 
schutzbedürftige Räume und Schlafräume durch Maßnahmen der Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen zu schützen. Für Gebäude im Nahbereich des Eilbergwegs und der Hoisdor-
fer Landstraße wird festgesetzt, dass Außenwohnbereiche von Wohnungen (Terrassen, Bal-
kone) nur geschlossen als Wintergärten, verglaste Balkone oder Loggien ausgeführt werden 
dürfen. Aktive Schallschutzmaßnahmen, wie Lärmschutzwände oder -wälle, scheiden inner-
halb des Plangebiets aus städtebaulichen sowie Baumschutzgründen aus. 

Zum Schutz vor nächtlichen Lärmimmissionen durch das Tierheim wird empfohlen, an den 
betroffenen Südfassaden der geplanten Baukörper im Teilgebiet „WA4“ keine Schlafräume 
anzuordnen. Im Bebauungsplan wird hierzu eine entsprechende Festsetzung getroffen. 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der Neubebauung und der baulichen Maßnahmen zum Schallschutz ver-
bleiben für das Schutzgut Mensch keine als erheblich zu wertenden umweltrelevanten Beein-
trächtigungen. 

Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern bestehen 
nicht. 
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6.2.5 Schutzgut Wasser 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Hydrologie/Grundwasser 

Es ist niederschlagsabhängig mit hoch anstehenden Grund- und Stauwasserständen zu 
rechnen. Der erste Grundwasserleiter befindet sich gemäß der aktuellen Bohraufschlüsse im 
nördlichen Planbereich oberhalb der stauenden Schicht in einer Tiefe von ca. 1,90 m unter 
Geländeoberkante und im südlichen Planbereich mit ca. 4,40 m unter der Geländeoberflä-
che. 

Die Böden setzen sich überwiegend aus Geschiebemergel und Geschiebelehm zusammen. 
Es sind aber auch Mittelsande vorzufinden. Nach starken Niederschlägen können sich auf 
den weitgehend wasserundurchlässigen Geschiebeböden temporäre Stauwasserstände 
ansteigend einstellen. Die Böden sind für eine gezielte Oberflächenwasserversickerung nur 
bedingt geeignet. 

Oberflächengewässer 

Das nächstgelegene natürliche Fließgewässer ist der Mühlenbach, ein Gewässer 2. Ord-
nung. Das Nebengewässer GUB2, zu dem die beiden Teiche gehören, fließt durch diese und 
mündet in den südlich verlaufenden Mühlenbach. Die Teiche sind gewässertechnisch als 
Gewässer untergeordneter Bedeutung (GUB 9) deklariert. Der Mühlenbach bildet die natürli-
che Vorflut im Einzugsgebiet des Plangebietes. Das private Oberflächenwasser aus dem 
Plangebiet wird hauptsächlich in den südlich angrenzenden Teich abgeführt. Für beide Tei-
che liegt eine Wasserrechtliche Erlaubnis zum Anstau aus dem Jahr 1992 vor. Antragsge-
mäß sind hydraulisch bedingte betriebliche Störungen für den Mühlenbach und die Teiche in 
der Vergangenheit nicht bekannt gewesen. Es gibt hierfür aber auch keine aktuellen Hinwei-
se und es sind auch keine hydraulischen Störungen zu erwarten. In den Sommermonaten 
sind der Mühlenbach und die Teiche erfahrungsgemäß von Trockenheit bzw. niedrigen Was-
serständen betroffen. Die Aufnahmekapazitäten für zusätzliches Oberflächenwasser sind 
gegeben. 

Der südöstliche Teich ist im Plangebiet erfasst. Der tieferliegende südwestliche Teich befin-
det sich außerhalb des Plangebiets. Beide im Verbund stehenden Teiche münden in den 
Mühlenbach. Beide Teiche führen einen niedrigen Wasserstand. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Hydrologie/Grundwasser 

Beim Bau von Tiefgaragen und tieferliegenden Gebäudeteilen können diese im Grund-/ 
Stauwasser liegen. Ein Erfordernis von temporären Grund-/Stauwasserhaltungen ist nicht 
auszuschließen. 

Oberflächenentwässerung 

Eine Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz wurde in Abstimmung mit der unteren Wasser-
behörde in dem vorliegenden Fall für nicht erforderlich gehalten. Mit der Änderung des Be-
bauungsplans wird eine städtebauliche Neuordnung in einem bereits erschlossenen und 
überwiegend bereits versiegelten Gebiet vorbereitet. Für Bestandsgebiete, wie im hiesigen 
Fall, die lediglich mit anderen Festsetzungen überplant werden, ist gemäß Erlass vom 
10.10.2019 das Arbeitsblatt A-RW 1 nur dann anzuwenden, wenn Anhaltspunkte für beste-
hende hydraulische Probleme in der Vorflut vorliegen. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Eine 
detaillierte Berechnung wird daher nicht für erforderlich erachtet.  
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Stattdessen wurde ein Entwässerungskonzept ausgearbeitet. Obgleich sich die Böden im 
Plangebiet nur bedingt für eine Versickerung eignen, sollen im Sinne eines naturnahen Was-
serhaushalts Maßnahmen einer ortsnahen und dezentralen Bewirtschaftung des anfallenden 
Oberflächenwassers auf den privaten Grundstücken realisiert werden. Die dauerhafte Be-
grünung der Dachflächen verringert den Abfluss von Niederschlägen durch Zwischenspei-
cherung im Substrat, Abflussverzögerung und Erhöhung der Verdunstung durch die Vegeta-
tion. Gleiches gilt in stärkerem Maße für die Tiefgaragenbegrünungen, die mit einem höhe-
ren Bodensubstrataufbau hergestellt werden. Zur weiteren Reduzierung sollen Abflüsse von 
Terrassen- und Wegeflächen möglichst auf den jeweiligen Grundstücken über Flächen und 
Mulden zurückgehalten, der Vegetation zur Verfügung gestellt und zur Verdunstung bzw. 
soweit möglich zur Versickerung gebracht werden. 

Für die privaten Baugrundstücke wird eine dezentrale Rückhaltung in Verbindung mit einer 
Ableitung in den südlichen Teich über die öffentliche Kanalisation vorgesehen. 

Nur überschüssiges Oberflächenwasser soll von den Grundstücken in die neue öffentliche 
Kanalisation abgeleitet werden. Hierzu erhalten die einzelnen Grundstücke entsprechende 
Anschlüsse an die neue öffentliche Regenwasserkanalisation innerhalb der Planstraße. 

Gemäß den „Technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwas-
serbehandlung bei Trennkanalisation“ wird die Beschaffenheit des in allgemeinen Wohnge-
bieten anfallenden Oberflächenwassers als gering verschmutzt eingestuft. Gering ver-
schmutztes Niederschlagswasser kann ohne Behandlung in Teichanlagen eingeleitet wer-
den. Merkliche Verunreinigungen des anfallenden Oberflächenwassers von den Verkehrsflä-
chen durch Leichtflüssigkeiten sind nicht zu erwarten. Die mit der Bebauung verbundenen 
Bodenversiegelungen erfordern, wie im Bestand, geregelte Abflussmöglichkeiten für das 
Oberflächenwasser. Die Konzeption für die Neuplanung sieht vor, das Oberflächenwasser 
von den privaten Grundstücken des geplanten Wohngebiets sowie von den öffentlichen 
Planstraßen über neue öffentliche Regenwasserkanäle zu sammeln. Netzbetreiberin der 
vorgesehenen Regenwasserkanäle im öffentlichen Raum ist die HSE. Das öffentlich ge-
sammelte Oberflächenwasser soll anschließend über eine auf dem privaten Grundstück neu 
zu verlegende Leitung, die abschnittsweise als offener Graben ausgestaltet wird, in den süd-
lichen privaten Teich abgeleitet werden, um von dort über die vorhandene Staueinrichtung 
am Ablauf des Teichs gedrosselt in den Mühlenbach eingeleitet zu werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. In 
der Bauphase sind ggf. Maßnahmen zur Wasserhaltung zu berücksichtigen. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Im Zuge der Bautätigkeit gegebenenfalls notwendige Stauwasserhaltungen für den Bau der 
Tiefgaragen sollen nur temporär erfolgen. Wasserhaltungen sind vor Ort festzulegen. Dauer-
hafte Grund- und Stauwasserabsenkungen sind insbesondere zum Schutz des Waldes und 
des Altbaumbestands zu vermeiden. Tiefgaragen und Kellergeschosse sind in wasserdichter 
Betonbauweise als sogenannte „Weiße Wannen“ auszuführen. Zum Ausschluss von dauer-
haften Grund- und Stauwasserabsenkungen enthält der Bebauungsplan eine entsprechende 
textliche Festsetzung. 

Durch die festgesetzten Extensivdachbegrünungen für die Villen und die Intensivdachbegrü-
nungen auf den Tiefgaragen werden die dezentralen Speichervolumen im Boden erhöht und 
mögliche negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt wesentlich gemindert. Die dauer-
hafte Begrünung der Dachflächen verringert den Abfluss von Niederschlägen durch Zwi-
schenspeicherung im Substrat, Abflussverzögerung und Erhöhung der Verdunstung durch 
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die Vegetation. Gleiches gilt in stärkerem Maße für die Tiefgaragenbegrünungen, die mit 
einem höheren Bodensubstrataufbau hergestellt werden. 

Weiterhin mindert die weitere Festsetzung zur Herstellung von privaten Wegeflächen und 
offenen Stellplätzen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau potenziell entstehende Beein-
trächtigungen. 

Der Nachweis der Funktionsfähigkeit der Oberflächenentwässerung mit konkreten Volumen-
berechnungen erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung und im Zusammenhang mit der 
Entwurfsplanung zur qualifizierten Freianlagenplanung. Verfolgt wird hier eine dezentrale 
Rückhaltung auf den privaten Bauflächen in Verbindung mit einer Ableitung in den südlich 
außerhalb des Plangebiets angrenzenden Teich. Die Ableitung erfolgt über neue Regenwas-
serkanäle sowie im letzten Abschnitt über einen offenen Graben durch den Wald mit einer 
Länge von rd. 37 m und einer Sohltiefe von rd. 1,20 m ohne das Erfordernis von Baumfällun-
gen. Abflussreduzierungen und Abflussverzögerungen sowie Verdunstungseffekte wirken 
sich auf den begrünten Dächern und oberhalb der begrünten Tiefgaragen positiv auf die 
dezentrale Oberflächenwasserbewirtschaftung aus. 

Der Teich muss in seiner Form nicht umgestaltet werden. Es sind keine Vertiefungen oder 
Änderungen an den Uferböschungen vorgesehen. Über den Bestand hinausgehend neue 
oder zusätzliche Oberflächenwassereinleitungen in den Teich sind nicht vorgesehen. Natur-
schutzfachliche Belange sind insoweit absehbar nicht berührt. 

Zur Umsetzung der Planung müssen zahlreiche Bäume entnommen und Waldflächen gero-
det werden. Dies hat mittelbar auch Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, da sich das 
verlorengegangene Grünvolumen auf die Rückhaltefunktionen des Bodens negativ auswirkt. 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

Bewertung 

Festsetzungen zur Tiefgaragenbegrünung und zur Dachbegrünung wirken sich durch ihre 
Rückhalte- und Verdunstungseigenschaften positiv auf den Wasserhaushalt aus. 

Nach Umsetzung des geplanten Entwässerungskonzeptes sowie der Maßnahmen zur Dach- 
begrünung verbleiben für das Schutzgut Wasser keine als erheblich zu wertenden umweltre-
levanten Beeinträchtigungen.  

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

6.2.6 Schutzgut Klima 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Der Landschafts-/Stadtraum ist mit seiner naturräumlichen Ausstattung und der unmittelba-
ren Nähe zur Mühlenau positiv vorgeprägt. Die bebauten Areale nehmen sich zurück und 
wirken nicht als städtische Wärmeinseln. Die Wald gesäumten Freiflächen der Randzonen 
können klimaanalytisch als „Grün- und Vegetationsflächen (Ausgleichsraum) mit mittlerer bis 
hoher klimaökologischer Bedeutung“ eingestuft werden. Die Siedlungsstrukturen können als 
„Bioklimatisch günstiger Bereich mit geringer bis mäßiger bioklimatischer Belastung“ einge-
stuft werden. 
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Die stadtklimatische Bestandsaufnahme im Rahmen des Landschaftsplans weist den Berei-
chen des Plangebiets eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivie-
rungen zu. Gleichzeitig beschreibt es den östlich angrenzenden waldgeprägten Naturraum 
als Ausgleichsraum mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Durch die Errichtung und Nutzung des geplanten Vorhabens entstehen Treibhausgasemissi-
onen. Diese werden insbesondere durch Erschließungsverkehre sowie durch den Bau und 
den Betrieb der Gebäude hervorgerufen. Diese werden jedoch keine oder höchstens margi-
nale Auswirkungen auf den globalen Klimaschutz haben. Die zentrumsnahe Lage wirkt ver-
kehrsmindernd und –vermeidend. 

Die vorgesehene Bebauung erweist sich mit ihrer inselartigen Ausdehnung, Gebäudehöhen, 
solitären Gebäudestellungen und Kubaturen als nicht wesentlich beeinträchtigend für die 
stadtklimatischen Zusammenhänge. Wesentliche Anteile der gehölzbestandenen Wald- und 
Grünflächen mit stadtklimatisch positiver Bedeutung werden erhalten. Zur Umsetzung der 
Planung müssen zahlreiche Bäume entnommen und Waldflächen gerodet werden. Dies hat 
mittelbar auch Auswirkungen auf das Schutzgut Klima, da sich das verlorengegangene 
Grünvolumen kleinklimatisch negativ auswirkt. 

Eine wesentliche zusätzliche Belastung der umgebenden Siedlungsbereiche ist damit nicht 
verbunden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind anlagenbedingt und treten in der Betriebsphase auf. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Festsetzungen zur Tiefgaragenbegrünung und zur Dachbegrünung wirken sich durch ihre 
erhöhte Verdunstungsleistung und Temperaturausgleich positiv auf das Mikroklima aus. 

Voraussichtlich werden die Dachflächen der Neubau-Villen mit Photovoltaik ausgestattet und 
Möglichkeiten der Wärmeversorgung durch Geothermie werden geprüft. Aufgrund der guten 
ÖPNV Anbindung und der zentrumsnahen Lage, z.B. zur Besorgung von Gütern des tägli-
chen Bedarfs, bestehen Anreize zur Fortbewegung mit dem nichtmotorisierten Verkehr. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung und entsprechender Ent-
wicklungszeit der Vegetation verbleiben für das Schutzgut Klima keine als erheblich zu wer-
tenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 
bestehen nicht. 

6.2.7 Schutzgut Luft 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Eine nennenswerte Vorbelastung der Luft mit Schadstoffen ist nicht gegeben. Emittenten 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die östlich in einem Abstand von rd. 600 m verlaufende 
Bundesautobahn A1 wirkt sich aufgrund der Entfernung nicht auf das Plangebiet aus. Ein 
regelmäßiger Luftaustausch ist durch die dichte Bewaldung und den Windreichtum der nord-
deutschen Tiefebene klimatisch gewährleistet. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten in der Betriebsphase auf. Emissionen aus dem zu-
sätzlichen motorisierten Kraftfahrzeugverkehr verursachen indes keine erheblichen Beein-
trächtigungen. Zur Umsetzung der Planung müssen zahlreiche Bäume entnommen und 
Waldflächen gerodet werden. Dies hat mittelbar auch Auswirkungen auf das Schutzgut Luft, 
da sich das verlorengegangene Grünvolumen kleinklimatisch negativ auswirkt. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Festsetzungen zur Tiefgaragenbegrünung und zur Dachbegrünung wirken sich durch ihre 
erhöhte Verdunstungsleistung und Temperaturausgleich positiv auf das Mikroklima aus. 

Bewertung 

Nach Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung und entsprechender Ent-
wicklungszeit der Vegetation verbleiben für das Schutzgut Luft keine als erheblich zu wer-
tenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 
bestehen nicht. 

6.2.8  Schutzgut Pflanzen 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Das Vorhaben ist verbunden mit der weitgehenden Inanspruchnahme baulich vorgeprägter 
Flächen. Betroffen sind eine ehemalige Lungenheilanstalt und ihre Freiflächen mit entspre-
chend geringer biotoptypischer Ausprägung der Tier- und Pflanzenwelt. Diese vorhandenen 
Baustrukturen sind in einen alten, zum Teil historischen Waldbestand eingebettet. 

Nachstehende Biotoptypen sind im Plangebiet vorzufinden: 

• Wald unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichen Alters: Laubwald, Laub-
mischwald (WL), Pionierwald (WPa), Nadelwald (WF) 

• Urbanes Ziergehölz und -staudenbeet (SGs) / urbaner Gehölzbestand aus vorwie-
gend heimischen Arten (SGy) 

• Garten strukturreich (SGb) 
• Einzelbaum und Baumgruppe (HE) 
• Baumreihe aus heimischen Gehölzen (HRy) 
• Öffentliche Parkanlage mit altem Baumbestand (Gartendenkmalensemble) (SPp) 
• Rasen arten- und strukturarm (SGr) 
• Ruderale Grasflur (RHg) und Nitrophytenflur (RHn) 
• Kleingewässer FK (mit Regenrückhaltefunktion), zum Zeitpunkt der Begehung im No-

vember 2021 mit geringem Wasserstand Zierteich FXz 
• Asphalt und Betondecken (YFV) 
• Wassergebundene Flächen (B) 
• Sonstige Bebauung (BS). 
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Abb. 7: Biotop- und Nutzungstypenkartierung 

Nachfolgend werden die im Plangebiet erfassten Biotoptypen und ihre Ausstattung näher 
beschrieben: 

Grünflächen im besiedelten Bereich 
SGb - Garten strukturreich 
Das Grundstück Eilbergweg 26 liegt dreiseitig von Wald umschlossen und ist mit zahlrei-
chem Baumbestand bewachsen. Im westlichen Bereich befand sich ein Hühnerstall mit Aus-
lauf. Im Terrassenbereich sind Ziergehölze und Stauden angepflanzt. Gemähter Scherrasen 
geht zum Waldrand in eine seltener gemähte Gras-/Staudenflur über. 
SGr – Rasen arten- und strukturarm 
Die strukturarmen Rasenflächen der öffentlichen Parkanlage und diverser Kleinflächen unter-
liegen einer regelmäßigen Mahd. 
SGs – urbanes Ziergehölz und -staudenbeet 
Um die aufgelassenen Gebäude der ehemaligen Lungenheilanstalt sind zahlreiche Zierge-
hölz- und Staudenbeete unterschiedlicher Größe ausgebildet. Es dominieren Ziergehölze der 
Arten: Rhododendron, Eibe, Haselnuss, Schneebeere, Efeu und Rosen. Die Rabatten unter-
liegen seit längerem keiner Pflege. 
SGy – urbanes Gehölz mit heimischen Baumarten 
Südlich der Sammelstellplatzanlage befindet sich ein Areal mit dichtem Ahornaufwuchs 
(Berg-Ahorn). Der überwiegende Anteil der Ahorne weist Stammdurchmesser von 25 – 
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40 cm auf und fällt damit unter die Baumschutzsatzung. Der Bestand hat sich aus Sämlings-
aufwuchs entwickelt und steht im Kronenverbund. Ein Pflegezustand ist nicht erkennbar. 
SPp – öffentliche Parkanlage mit altem Baumbestand 
Die Flächen SPp (1) und SPp (2) bilden die Kernfläche des denkmalgeschützten Gartenen-
sembles. In die regelmäßig gepflegten Rasenflächen ist zahlreicher alter Gehölzbestand 
eingebettet. In die östliche Rasenfläche ist ein Linden-Rondell platziert. Eine freistehende 
„Hof-Linde“ im südlichen Gebäudeensemble ist ebenfalls Bestandteil des Gartenensembles. 
Eine geschnittene Buchenhecke schließt die Grünfläche östlich der Turnhalle zur Straße ab. 
RH / RHn – ruderale Gras-/Staudenflur / Nitrophytenflur 
Die südliche Teilfläche des Grundstücks Eilbergweg 26 ist als ruderale Gras-/Staudenflur 
anzusprechen. In der dominanten Grasflur kommen eingestreut Brombeere und Hochstau-
den vor. Teilflächen sind mit Brennesseln in Richtung Nitrophytenflur bewachsen. 
RHg – ruderale Grasflur 
Die Fläche RHg (1) im Norden ist im Betrieb der Lungenheilanstalt mutmaßlich in Teilen für 
den Nahrungsmittelanbau genutzt worden. Einzelne Obstbäume stehen in der Fläche. Die 
aufgelassenen Flächen mit flächiger Graseinsaat werden regelmäßig gepflegt. Zu den Wald-
randflächen gehen die geschnittenen Rasen in ruderale Grasflur über. 
Die Fläche RHg (2) im Südwesten ist als artenarme Grasflur geprägt. Vereinzelt sind zum 
Waldrand hin Binsenhorste (Juncus effusus) eingestreut. Sämlingsaufwuchs von Weiden, 
Sand-Birken und Ahorn stellt sich ein. Ein Pflegestatus ist nicht erkennbar. Die Wiese wurde 
in der Vergangenheit mutmaßlich als Spielwiese genutzt.  
Die Fläche RHg (3) westlich des Teiches weist neben einer dominanten Grasflur einzelne 
Binsenhorste und Farnvorkommen auf. Neben älterem Baumbestand stellt sich zunehmend 
Sämlingsaufwuchs von Gehölzen ein. Die Fläche ist stark verschattet.  
HE – Einzelgehölz und Gehölzgruppen 
Einzelgehölze und Gehölzgruppen außerhalb der Waldflächen und der Parkanlage verteilen 
sich innerhalb des bebauten Areals. Dominierende Art ist die Rot-Buche. Vereinzelt kommen 
Stiel-Eiche, Rosskastanie, Linde und Ahorn vor. 
HRy – Baumreihe aus heimischen Gehölzen 
HRy (1) Baumreihe aus Rot-Buchen. 
HRy (2) Doppelbaumreihe in Waldrandlage aus Laubgehölzen und aus Rot-Fichten. 
HRy (3) Baumreihe aus Ahornen mit unterständiger Buchenhecke. 
HRy (4) Im Süden wächst eine durchgewachsene Hainbuchen-Hecke. Aufgrund der starken 
Verschattung ist mit Ausnahme vereinzelter Brombeeren keine Bodenvegetation vorhanden. 
HRy (5) Gehölzreihe aus Eiben zwischen Stellplatzsammelanlage und Straße. 
 

Waldbiotope 
Wald unterschiedlicher Prägung ist der flächenmäßig dominierende Biotoptyp. Der ehemali-
ge Klinikbereich und der denkmalgeschützte Parkbereich sind vollständig von Waldflächen 
umschlossen (vgl. auch Kap. 4.5). 

Es handelt sich um Laubwald, Laubmischwald und Nadelwald unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Qualität, die nachfolgend beschrieben werden: 

WL – Laubwälder auf bodensauren Standorten 
Die Waldausprägung im Plangebiet ist sehr heterogener Natur. Alter historischer Waldbe-
stand wechselt mit jungem Pionierbaumbestand, reine Laubholzbestände wechseln kleinflä-
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chig mit Nadelholzstrukturen. Im Altbaumbestand dominiert die Rot-Buche, beim jüngeren 
Waldbestand die Ahorne. Die Bewertung der Waldqualitäten im Zusammenhang mit der er-
forderlichen Teilumwandlung von Waldflächen erfolgt durch die untere Forstbehörde. 
WF – Nadelholzforste und Mischwälder auf frischen Standorten 
Die mittige Waldachse zum Eilbergweg ist mit einem höheren Anteil an Nadelhölzern ge-
prägt. Es dominieren Waldkiefern (Pinus sylvestris). Der Waldrand des nordwestlichen 
Waldareals ist durch einen dichten Rot-Fichtenbestand geprägt. 
WPa – Pionierwald mit Ahorn 
Der Waldrand nördlich des Gebäudes der Neuen Lübecker Baugenossenschaft ist von Berg-
Ahorn dominiert. Vereinzeltes Vorkommen von Douglasien. 
 

Gewässerbiotope 
FK (RHB) – Kleingewässer (Regenrückhaltebecken) 
Bei dem Teich als Teil des Gartendenkmals handelt es sich um ein naturnah ausgebautes 
Regenrückhaltebecken zum Rückstau von Oberflächenwasser mit Zuleitung in das Gewäs-
sersystem des Mühlenbachs. Das Gewässer ist nahezu vollständig von Bäumen umsäumt, 
liegt in Schattenlage und weist starke laubbedingte Verlandungsanzeichen auf. Röhrichte 
sind nicht vorhanden. Der Wasserstand wechselt stark. Zum Zeitpunkt der Begehung im 
Oktober 2021 führte der Teich einen geringen Wasserstand. 
FXz - Zierteich 
Ein kleiner Zierteich im fortgeschrittenen Verlandungsprozess liegt östlich der Turnhalle im 
Gartendenkmalbereich. Zum Zeitpunkt der Begehung führte der Zierteich nur wenig Wasser. 
Vereinzeltes, kleinflächiges Vorkommen von Schilfröhricht. 
 
Auf weitergehende Differenzierungen zu den abiotischen Biotoptypen, d.h. zu den Biotop-
komplexen der Siedlungsflächen bzw. der Baustrukturen und der Verkehrsflächen wird ver-
zichtet. Sie sind unter den Kategorien „Gebäude“ und „Erschließung und Nebenflächen“ als 
versiegelte Flächen erfasst. 

Geschützte Biotope 
Gesetzlich geschützte Biotope kommen im Plangebiet nicht vor. 

Auch der südwestlich an das Plangebiet angrenzende Teich ist nicht als „geschützter Biotop“ 
nach § 30 BNatSchG anzusprechen. Dieser Teich übernimmt zugleich eine Oberflächenent-
wässerungsfunktion. Ein Aus- oder Umbau ist in diesem Zusammenhang mit der Neupla-
nung der Oberflächenentwässerung nicht vorgesehen. 

Bewertung der Biotopqualitäten gemäß Baurechtserlass 
Wald kommt in den Ausprägungen Laubwald, Laubmischwald, Pionierwald und Nadelwald in 
unterschiedlichen Altersstrukturen vor. Wälder sind als „Flächen mit besonderer Bedeutung 
für den Naturschutz“ anzusprechen. Bei den übrigen Flächen handelt es sich um Grünflä-
chen mit altem Baumbestand und ehem. Gartenflächen mit Ruderalfluren, die gemäß Bau-
rechtserlass ebenfalls als „Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ einzustu-
fen sind (grüne Darstellung in Abb. 8). 
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Die großflächig baulich und erschließungstechnisch geprägten Bereiche der ehemaligen 
Lungenheilanstalt sind aufgrund ihrer abiotischen Vorprägung und gartennutzungsbedingten 
Siedlungs-Biotopstrukturen als „Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz“ 
anzusprechen. Es handelt sich nach gutachterlicher Einschätzung um ursprünglich intensiv 
gepflegte private Grünflächen ohne wertvollen Baumbestand (weiße Darstellung in Abb. 8). 

 Abb. 8: Bewertung der Bedeutung der Biotoptypen für den Naturschutz gemäß Baurechtserlass 

(Einzel)baumbestand 

Im Plangebiet ist ein umfangreicher Baumbestand in Form von Einzelbäumen, Baumgrup-
pen, Parkbäumen (d.h. Bäumen im gartenhistorischen Bereich) sowie Waldbäumen vorhan-
den. Es liegt eine Baumgutachterliche Stellungnahme vom Ingenieurbüro Baumpflege Uwe 
Thomsen e.K. von März 2022 vor, in der 586 Bäume erfasst und nach Art, Zustand und Ver-
kehrssicherheit beurteilt worden sind. Erfasst wurden dabei alle Bäume in den zentralen Be-
reichen des Plangebiets, von dem tlw. in das Plangebiet mit einbezogenen Waldflächen wur-
den nur prägende Einzelbäume und Baumgruppen an den Waldrändern erfasst und beurteilt. 
Da sich der Plangeltungsbereich im Laufe des Verfahrens verkleinert hat (vgl. Kap. 1.1), 
liegen von den in dieser Baumgutachterlichen Stellungnahme erfassten Bäumen nur noch 
535 im aktuellen Plangeltungsbereich.  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine weitere Baumliste erstellt, die darstellt, inwieweit 
die in der Baumgutachterlichen Stellungnahme erfassten und beurteilten Bäume unter Be-

Flächen mit besonderer  
Bedeutung 
Flächen mit allgemeiner  
Bedeutung 
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rücksichtigung der aktuellen Vorhabenplanung erhalten werden können oder bau- bzw. zu-
standsbedingt gefällt werden müssen. In dieser Liste wurden die 535 bewerteten Bäume in 
vier verschiedene Kategorien eingeteilt: 

- Waldbäume / Waldbestandsbildende Bäume (205 Bäume), 
- Parkbäume / Bäume im Zusammenhang mit dem gartenhistorischen Bereich (teilwei-

se nach Baumschutzverordnung geschützt, teilweise nicht geschützt, 155 Bäume), 
- nach der gemeindlichen Baumschutzsatzung geschützte Bäume, sofern nicht schon 

bei den Parkbäumen erfasst (110 Bäume), 
- sonstige Bäume, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer Art nicht nach der gemeindli-

chen Baumschutzsatzung geschützt sind (65 Bäume). 
 

Gemäß gemeindlicher Baumschutzsatzung sind Bäume mit einem Stammumfang von mehr 
als 80 cm, gemessen in einer Höhe von 1,0 m über dem Erdboden, geschützt. Nicht ge-
schützt sind: Obstbäume (ausgenommen Nussbäume und Esskastanien), Nadelbäume, Bir-
ken, Pappeln, Weiden und Erlen. 

Der Baumbestand im Plangebiet wird dominiert von Laubgehölzen. An den Grenzen zu den 
Waldflächen finden sich in größerem Maße auch Nadelbäume. Der Großteil der Bäume wird 
auf ein mittleres Alter von ca. 70 Jahren geschätzt, wobei sich einzelne Bäume und Baum-
gruppen auch auf ein Alter von deutlich über 100 Jahren schätzen lassen. Zum Teil sind 
auch Verjüngungen und Sämlingsaufwuchs mit geringerem Alter vorhanden. Der Gesamtzu-
stand der Bäume ist gut. Wesentliche Pflegedefizite lassen sich nicht erkennen. Zur Herstel-
lung der Verkehrssicherheit besteht dennoch das Erfordernis baumpflegerischer Maßnah-
men. Mehrere Bäume, überwiegend Fichten und Birken, sind u.a. aufgrund von Pilzbefall, 
Stockfäule oder starken Vitalitätsmängeln als abgängig zu bezeichnen und zustandsbedingt 
zu fällen. Ebenfalls wird gutachterlich empfohlen, einige nicht entwicklungsfähige Gehölze 
zur Bestandspflege zu entnehmen. 

Der Baumbestand in den zentralen, parkartig ausgebildeten Bereichen des Geländes ist im 
Ergebnis der Zustandsbewertung überwiegend als erhaltungswürdig zu beschreiben. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei die älteren Laubbäume, angeführt von einer ringartigen Lin-
dengruppe („Lindenrondell“), inmitten der größeren Freifläche im südöstlichen Bereich. Meh-
rere Baumgruppen sind darüber hinaus prägend für den parkartigen Charakter des Gelän-
des. 

Der Flächenanteil, der baulich überprägt ist und die in diesem Kontext funktional ausgestalte-
ten Freiflächen mit dem engmaschigen Wegenetz und den gärtnerisch intensiver unterhalte-
nen Vegetationsflächen ohne wertvollen Baumbestand sind als „Flächen von allgemeiner 
Bedeutung für den Naturschutz“ zu bewerten. Es sind dies die sich um das ehemalige 
Klinikgebäude arrondierenden Flächen mit der der Turnhalle vorgelagerten intensiver ge-
pflegten Rasenfläche sowie die Sammelstellplatzanlage im Süden. Auf diesen Flächen statt-
findende erhebliche und ausgleichspflichtige Eingriffe auf die beeinträchtigten Funktionen 
und Werte der Schutzgüter Wasser und Landschaftsbild sowie insbesondere für das Schutz-
gut Boden, werden in der Eingriffsbilanzierung unter Berücksichtigung von Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen bilanziert. Bewertungsmaßstab für das Schutzgut Boden ist 
hierbei der Grad der zukünftig zulässigen Bodenversiegelung unter Berücksichtigung der 
Bestandsversiegelung. 
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Wald 

Die Waldareale sind als „Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ an-
zusprechen. Je nach Alter und baumartenbezogenen Zusammensetzung der Waldflächen 
ergeben sich bei Waldverlust unterschiedliche Ausgleichsverhältnisse zur Wiederherstellung 
ihrer besonderen Funktionen und Werte. Die mit ihrem alten Baumbestand als „Flächen mit 
besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ eingestuften gartenhistorischen Bereiche sind 
von der Planung nicht wesentlich betroffen und bleiben in ihrer Gesamtheit erhalten. Flä-
chen, auf denen sich seit der Schließung des Klinikbetriebs aufgrund der Einstellung der 
regelmäßigen Unterhaltungspflege Ruderalfluren angesiedelt haben, werden ebenfalls als 
„Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ angesprochen. Für diese Flächen 
sind die Funktionen und Werte kurzfristig wiederherstellbar, für sie ist bei Verlust daher ein 
geringes Ausgleichsverhältnis anzusetzen. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten in der Bau- und Betriebsphase auf. In der Bauphase 
sind Maßnahmen zum Baum- und Wurzelschutz zu berücksichtigen. 

Beim Baumbestand wird im Hinblick auf den Schutzstatus und möglichen Ersatz im Fall einer 
Entnahme grundsätzlich unterschieden nach Gehölzen, die waldbestandsbildend sind und 
Bäumen, die nicht waldbestandsbildend sind. Waldbestandsbildende Bäume werden nach 
dem LWaldG beurteilt und nach den dortigen Vorschriften zu Waldumwandlung und Walder-
satz, nicht-waldbestandsbildende Bäume werden nach der Baumschutzsatzung beurteilt, 
sofern sie von dieser erfasst sind. 

(Einzel)baumverluste 

Durch das bauliche Konzept und die Erschließung werden Baumstandorte überplant. Zur 
Umsetzung der Bebauungsplanung müssen 120 Einzelbäume außerhalb des Waldes gefällt 
werden. Davon müssen 103 Fällungen baubedingt erfolgen, die weiteren 17 zustandsbe-
dingt. 

Nach der gemeindlichen Baumschutzsatzung geschützt sind Bäume mit einem Stammum-
fang von mehr als 80 cm, das entspricht einem Stammdurchmesser von mehr als 25,5 cm 
gemessen in 100 cm über dem Erdboden. Nicht unter die Satzung fallen: Obstbäume, Na-
delbäume, Birken, Pappeln, Weiden und Erlen sowie Bäume in Baumschulen und Gärtnerei-
en. Nicht unter die Baumschutzsatzung fallen zudem Bäume, die dem Wald zuzuordnen 
sind. 

Von den 120 zur Umsetzung der Planung außerhalb des Waldes voraussichtlich zu fällenden 
Bäumen unterliegen 71 Bäume der gemeindlichen Baumschutzsatzung und sind entspre-
chend ersatzpflichtig, sofern nicht zustandsbedingt eine Fällung baumgutachterlich empfoh-
len wurde. Nach § 9 Abs. 4 Baumschutzsatzung sind „… je angefangene 30 cm Stammum-
fang des geschützten Baumes Ersatzpflanzungen  … vorzunehmen“. 

In der nachstehenden Tabelle werden die Baumverluste geschützten Baumbestands erfasst 
und die Ersatzbaumäquivalente dargestellt. Die Baumbestandsdaten sind der Baumgut-
achterlichen Stellungnahme (U. Thomsen, 11.3.2022) entnommen. 
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Baum-Nr. Art Kategorie 
gem. 

Baumiste 

Stammdurch-
messer in cm 

Wertigkeit Ersatzbaum 

64 Berg-Ulme Parkbaum, 
geschützt 

53 o ! 0 

100 Spitz-Ahorn Geschützt 79 + 6 
101 Spitz-Ahorn Geschützt 80 o ! 0 
109 Rosskastanie Geschützt 66 + 5 
120 Rot-Buche Geschützt 72 + 5 
121 Rot-Buche Geschützt 82 + 6 
122 Rot-Buche Geschützt 36 + 2 
124 Rot-Buche Geschützt 51 + 3 
125 Rot-Buche Geschützt 67 + 5 
223 Hainbuche Geschützt 36 + 2 
237 Linde Geschützt 97 ++ 6 
245 jap. Zierkir-

sche 
Geschützt 25 o/+ 1 

248 Berg-Ahorn Geschützt 47 o/+ 3 
249 Berg-Ahorn Geschützt 27 o/- 1 
250 Berg-Ahorn Geschützt 29 o/+ 1 
251 Berg-Ahorn Geschützt 40 o/+ 2 
252 Berg-Ahorn Geschützt 44 o/+ 2 
253 Berg-Ahorn Geschützt 39 o/+ 2 
254 Berg-Ahorn Geschützt 25 o/+ 1 
255 Berg-Ahorn Geschützt 30 o/+ 1 
257 Berg-Ahorn Geschützt 37 o/+ 2 
258 Berg-Ahorn Geschützt 29 o/+ 1 
259 Berg-Ahorn Geschützt 34 o/+ 1 
260 Berg-Ahorn Geschützt 31 o/+ 1 
261 Berg-Ahorn Geschützt 25 o/+ 1 
262 Berg-Ahorn Geschützt 25 o/+ 1 
263 Berg-Ahorn Geschützt 31 o/+ 1 
264 Berg-Ahorn Geschützt 25 o 1 
265 Berg-Ahorn Geschützt 30 0/+ 1 
266 Berg-Ahorn Geschützt 35 o/+ 1 
267 Berg-Ahorn Geschützt 37 o/+ 2 
268 Berg-Ahorn Geschützt 26 0 1 
269 Berg-Ahorn Geschützt 34 0 1 
270 Berg-Ahorn Geschützt 39 o/+ 2 
271 Berg-Ahorn Geschützt 40 o/+ 2 
272 Berg-Ahorn Geschützt 38 o/+ 2 
274 Berg-Ahorn Geschützt 34 o! 0 
275 Berg-Ahorn Geschützt 30 o 1 
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Baum-Nr. Art Kategorie 
gem. 

Baumliste 

Stammdurch-
messer in cm 

Wertigkeit Ersatzbaum 

276 Berg-Ahorn Geschützt 26 o/+ 1 
277 Berg-Ahorn Geschützt 30 o/+ 1 
278 Berg-Ahorn Geschützt 27 o/+ 1 
280 Berg-Ahorn Geschützt 25 o/+ 1 
281 Berg-Ahorn Geschützt 35 o/+ 1 
282 Berg-Ahorn Geschützt 45 o/+ 2 
283 

 

 

Berg-Ahorn Geschützt 43 o/+ 2 
284 Berg-Ahorn Geschützt 40 o/+ 2 
285 Berg-Ahorn Geschützt 29 o/+ 1 
286 Berg-Ahorn Geschützt 33 o/+ 1 
287 Berg-Ahorn Geschützt 32 o/+ 1 
288 Berg-Ahorn Geschützt 26 o/+ 1 
289 Berg-Ahorn Geschützt 34 o/+ 1 
290  Berg-Ahorn  Geschützt 39 o/+ 2 
291 Berg-Ahorn Geschützt 25 o 1 
292 Berg-Ahorn Geschützt 39 o/+ 2 
293 Berg-Ahorn Geschützt 27 o/+ 1 
294 Berg-Ahorn Geschützt 37 o/+ 2 
295 Berg-Ahorn Geschützt 25 o/+ 1 
297 Berg-Ahorn Geschützt 48 o/+ 3 
298 Berg-Ahorn Geschützt 62 o/+ 4 
299 Berg-Ahorn Geschützt 56 o/+ 4 
300 Berg-Ahorn Geschützt 52 o/+ 3 
301 Berg-Ahorn Geschützt 54 o/+ 3 
302 Berg-Ahorn Geschützt 39 o/+ 2 
303 Berg-Ahorn Geschützt 48 o/+ 3 
304 Berg-Ahorn Geschützt 45 + 2 
305 Berg-Ahorn Geschützt 35 o! 0 
320 Berg-Ahorn Geschützt 26 o 1 
562 Rot-Buche Geschützt 44 o/+ 2 
563 Rot-Buche Geschützt 32 o/+ 1 
564 Rot-Buche Geschützt 32 o/+ 1 
565 Rot-Buche Geschützt 40 o/+ 2 

Summe  (71)   132 
 Tab. 2: Gegenüberstellung Verlust nach Baumschutzsatzung geschützter Bäume / Ersatzbäume 

Wertigkeit / Erhaltungswürdigkeit: 
+++   besonders erhaltungswürdig 
++  sehr erhaltungswürdig 
+  erhaltungswürdig 
o  bedingt erhaltungswürdig  (o! = baumpflegerisch empfohlene Entnahme)  
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In vorstehender Tabelle sind nur die 71 nach der Baumschutzsatzung geschützten Bäume 
erfasst, die innerhalb der ausgewiesenen Wohnbauflächen sowie im Bereich der Straßen-
verkehrsflächen nicht erhalten werden können. Dies sind unter anderem eine prägende 
Baumgruppe aus sieben Rotbuchen, die unter Einhaltung eines ausreichenden Achtungsab-
stand zur denkmalgeschützten Ostfassade des ehem. Schulkinderhauses (WA3, Villa 7) und 
einer erforderlichen Breite von 6,00 m für die Planstraße inkl. neuer Leitungstrassen nicht 
erhalten werden kann. Da die einzelnen Bäume im Kronenverbund stehen, ist davon auszu-
gehen, dass bei einem Eingriff die gesamte Gruppe entfallen wird, da die Einzelbäume nicht 
alleine standfähig sein werden. Eine größere Fläche mit weniger erhaltungswürdigem 
Ahornaufwuchs (ca. 50 Bäume) muss für das südliche Baufeld gefällt werden. 

Es müssen weitere 49 Bäume, die nicht nach der Baumschutzsatzung geschützt sind, bau- 
oder zustandsbedingt gefällt werden. Für 26 weitere Bäume trifft der Bebauungsplan keine 
explizite Erhaltungsfestsetzung. Zwar bestehen unter Berücksichtigung der aktuellen Vorha-
benplanung keine Anhaltspunkte, dass diese Bäume bau- oder  zustandsbedingt gefällt wer-
den müssen, gleichwohl kann ein späterer Verlust nicht ausgeschlossen werden. 

Insgesamt könnten also, außerhalb der umzuwandelnden Waldflächen, rund 146 Bäume / 
Gehölze durch die Umsetzung der Planung entfallen, wobei für 71 dieser Bäume eine Er-
satzpflanzverpflichtung nach gemeindlicher Baumschutzverordnung besteht und für 75 Bäu-
me keine Ersatzpflanzverpflichtung. Ein Großteil des entfallenden geschützten Baumbe-
stands ist auf die Inanspruchnahme des südlich der Sammelstellplatzanlage liegenden Are-
als, mit einem durch Ahorn-Sämlinge entstandenen Pioniergehölz, zurückzuführen. 

Auswirkungen auf das Schutzgut treten in der Bau- und Betriebsphase auf. In der Bauphase 
sind ggf. Maßnahmen zum Baum- und Wurzelschutz zu berücksichtigen. 

 

Waldverluste 

Durch die Planung sind rund 9.073 m2 Waldflächen betroffen. Es handelt sich vornehmlich 
um Waldrandflächen, die zur Herstellung des 30 m-Waldabstands umzuwandeln sind. Hier-
bei sind unterschiedliche Waldqualitäten betroffen. So können geringwertigere Nadelwaldflä-
chen als auch alte Laubmischwaldbestände (historischer Wald) von hoher Wertigkeit betrof-
fen sein. Es ergeben sich je nach Wertigkeit der aufzugebenden Waldflächen, die sämtlich 
als „Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ anzusprechen sind, Aus-
gleichsverhältnisse von 1 : 2 bis 1 : 3. Diese Festlegung erfolgt durch die untere Forstbehör-
de. 
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Teil-
fläche 

Wald-
verlust 
Fläche 
in qm 

Spezifikation Baumarten/-qualitäten redu-
zierter 
Wald-
abstand 

Wald-
Aus-
gleichs-
verhältnis 

Ersatz-
wald  
in qm 

1 4.953 Laubmischwald 
mit hohem Na-
delholzanteil 

Ahorn, Eiche, Rot-Buche, 
Erle, Rot-Fichte, Dougla-
sie, Waldkiefer; 
Dominanz: Ahorn 
Stammdurchmesser: 0,24 
– 0,74 m, im Mittel: 0,30 – 
0,40 m 
 
 

  
1 : 2 

 
9.906 

2 2.378 Laubmischwald 
mit geringem 
Nadelholzanteil 

Rot-Buche, Ahorn, Rot-
Fichte 
Dominanz: westliche 
Hälfte Ahorn, östliche 
Hälfte Rot-Buche; 
Stammdurchmesser: 0,30 
– 0,81 m; Im Mittel: 0,40 – 
0,60 m 

  
1 : 3 

 
7.134 

3 87 Laubmischwald Kein direkter Baumverlust 
(!) 

rd. 27 m -- - 

4 198 Laubwald 4 x Ahorn 
Stammdurchmesser: 0,38 
– 0,58 m 

  
1 : 2 

 
396 

5 450 Laubmischwald 
mit Nadelholz-
anteil 

Ahorn, Eiche, Linde, Rot-
Fichte, Douglasie 
Dominanz: Ahorn 
Stammdurchmesser: 0,26 
– 0,72 m 
Im Mittel: 0,40 – 0,60 m 

  
1 : 3 

 
1.350 

6 411 Laubmischwald Rot-Buche, Eiche, Birke, 
Ahorn 
Dominanz: Ahorn 
Stammdurchmesser: 0,20 
– 0,80 m 
Im Mittel: 0,40 – 0,50 m 

  
1 : 2 

 
822 

7 596 Nadelwald reiner Rot-Fichtenbestand 
Stammdurchmesser: 0,23 
– 0,53 m 

 1 : 2 1.192 

Summe 9.073     20.800 
 Tab. 3: Bilanzierung der Waldumwandlung 

Das erhöhte Ausgleichsverhältnis von 1 : 3 begründet sich durch den überwiegenden Alt-
baumbestand sowie der anteiligen Waldkartierung als historischer Wald-Lebensraumtyp. 

Die verbleibenden Waldflächen werden durch Festsetzung im Bebauungsplan gesichert. 
Gemäß den Bestimmungen des § 24 LWaldG unterliegen die an die Waldflächen angren-
zenden Grundstücksflächen im Hinblick auf eine potenzielle Bebauung Einschränkungen 
durch einen einzuhaltenden Waldschutzstreifen. In der Regel ist ein Abstand von 30 m zum 
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Waldrand einzuhalten. Durch die Umwandlung des baumbestandenen Waldrandstreifens 
wird Wald mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz, mit Ausnahme der Areale einer 
vorgesehenen Erhaltung des Altbaumbestands, in weitgehend gehölzfreie Gras-/ Krautstrei-
fen transformiert. Die hier entstehenden Folgebiotope mit einem reduzierten Arteninventar 
und einem höheren, nutzungsbedingten Pflegegrad, sind dann als Flächen mit allgemeiner 
Bedeutung für den Naturschutz anzusprechen. 

 

Sonstige Biotope 

Neben den mit altem Baumbestand ausgestatteten Flächen und den Waldflächen, die als 
„Flächen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ anzusprechen sind, werden 
des Weiteren „Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz“ überplant und 
erstmalig z.T. versiegelt. Dies stellt einen erheblichen Eingriff dar. Der Eingriff in diese Flä-
chen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und in die Flächen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz durch z.T. erstmalige Versiegelung, wird im Kapitel 4.6.9, 
Schutzgut Boden, quantifiziert. 

 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Baumerhalt 

Im Bebauungsplan werden 74 einzelbaumbezogene Erhaltungsgebote festgesetzt. Sie be-
treffen besonders erhaltenswerte, da ortsbildprägende Einzelbäume und Baumgruppen, ins-
besondere im zentralen Bereich des Plangebiets sowie die nach Baumschutzsatzung ge-
schützten Bäume und Baumgruppen, die von der Überplanung unberührt sind und erhalten 
werden können, insbesondere in den Randbereichen des Plangebiets. 

Darüber hinaus werden an den Rändern der Teilgebiete WA1 und WA4 flächige Gehölzbe-
stände, die zwar z.T. örtlich aufgemessen wurden, aber in der Baumbestandsaufnahme teil-
weise nicht erfasst sind, durch eine flächige, zeichnerische Erhaltungsbindung planerisch 
gesichert. Gleiches gilt für den Baumbestand im gartenhistorischen Bereich, mittels eines 
flächenhaften Erhaltungsgebots für Bäume und Sträucher vollständig gesichert wird. 

Von den 74 einzelbaumbezogenen Erhaltungsgeboten entfallen 34 auf freigestellte ehemali-
ge Waldbäume im neu herzustellenden Waldabstandsstreifen. In diesem Bereich können die 
baumpflegerisch zu erhaltenden Baumgruppen aus Rot-Buchen u.a. vom neuen Waldrand 
durch einen Pflegeweg klar separiert, freigestellt und verkehrssicher gehalten werden. 

Im Zusammenhang mit der Reduzierung von Waldflächen ist innerhalb des Waldschutzstrei-
fens zahlreicher Altbaumbestand betroffen, der im Zuge der Waldumwandlung gerodet wer-
den müsste. Ziel einer Ortsbegehung mit der unteren Forstbehörde im Juni 2022 war die 
Prüfung eines möglichen Baumerhalts innerhalb dieses 30 m Waldumwandlungsstreifens 
unter Beachtung forstlicher Vorgaben. In der nachstehenden Tabelle werden die Bäume 
gelistet, die unter Beachtung der folgenden forstlichen Rahmenbedingungen erhalten werden 
können. 

1. Klare Trennung zwischen dem neuen Waldrand (gem. B-Planausweisung) und mög-
lichen Erhaltungs-Bäumen / Baumgruppen. 

2. Ein Kronenschluss zwischen Wald und Bestandsbäumen ist zu vermeiden (klare 
Schneise). 
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3. Der 30 m Waldumwandlungsstreifen ist, mit Ausnahme der zu erhaltenden Bäume, 
konsequent zu roden. Die zu erhaltenden Bäume sind quasi freizustellen. Der Wald-
boden ist für eine Regel-Einsaat von Rasen mit regelmäßiger Unterhaltungspflege 
entsprechend bodenmechanisch aufzubereiten. Gräser-/ Staudenpflanzungen sind 
ebenfalls denkbar. 
Ziel ist die Entwicklung eines parkartigen, lichten Charakters mit klarer Abgrenzung 
zu den Waldflächen! 

4. Kleinere Bäume sind innerhalb der Baumgruppen zu entnehmen, um die Pflege des 
Rasens/der Bodenflora zu vereinfachen. 

5. Es erfolgt eine Festsetzung dieser Bäume mit einem Erhaltungsgebot im Bebau-
ungsplan. Im Zusammenhang mit der Freiflächenplanung sind die zu erhaltenden 
Bäume nebst Unterpflanzung darzustellen. 
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Baum-Nr. Art Stammdurchmesser  Wertigkeit Ersatz-Wertung 
102 Linde 71 cm ++ 3 
329 Berg-Ahorn 43 cm + 2 
330 Berg-Ahorn 38 cm + 2 
331 Berg-Ahorn 42 cm + 2 
345 Stiel-Eiche 59 cm + 3 
356 Berg-Ahorn 37 cm o/+ 2 
357 Berg-Ahorn 72 cm ++ 3 
372 Stiel-Eiche 80 cm ++ 3 
374 Berg-Ahorn 57 cm + 3 
375 Berg-Ahorn 44 cm + 2 
376 Berg-Ahorn 48 cm + 2 
377 Berg-Ahorn 49 cm + 3 
502 Stiel-Eiche 74 cm ++ 3 
514 Rot-Buche 81 cm ++ 3 
515 Rot-Buche 36 cm + 2 
517 Rot-Buche 62 cm ++ 3 
518 Spitz-Ahorn 46 cm + 2 
520 Rot-Buche 74 cm ++ 3 
521 Rot-Buche 46 cm + 2 
522 Rot-Buche 59 cm ++ 3 
523 Rot-Buche 46 cm + 2 
524 Rot-Buche 53 cm ++ 3 
525 Rot-Buche 66 cm ++ 3 
526 Berg-Ahorn 53 cm + 3 
527 Rot-Buche 51 cm ++ 3 
531 Rot-Buche 53 cm + 3 
532 Rot-Buche 53 cm + 3 
533 Rot-Buche 74 cm + 3 
540 Stiel-Eiche 68 cm + 3 
541 Linde 59 cm + 3 
542 Linde 56 cm + 3 
545 Berg-Ahorn 48 cm + 2 
546 Linde 62 cm + 3 
547 Berg-Ahorn 42 cm + 2 

Summe  (34)  90 
   Tab. 4  Baumerhalt innerhalb des 30 m Waldschutzstreifens 

Wertigkeit / Erhaltungswürdigkeit: 
+++   besonders erhaltungswürdig 
++  sehr erhaltungswürdig 
+  erhaltungswürdig 
o  bedingt erhaltungswürdig  (o! = baumpflegerisch empfohlene Entnahme) 
- nicht erhaltungswürdig 
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Die Ersatzbaum-Anrechnung für einen jeden Erhaltungsbaum im Waldumwandlungsstreifen 
wird nach folgender Skalierung vorgenommen: 

- bis 25 cm Stammdurchmesser:  1 Ersatzbaum 
- von 26 – 50 cm Stammdurchmesser: 2 Ersatzbäume 
- größer 51 cm Stammdurchmesser:  3 Ersatzbäume 

 
In der Summe kann so durch den Erhalt des alten, ökologisch wertvollen Baumbestands ein 
Äquivalent von 90 Ersatzbäumen nachgewiesen werden. 

Der durch den Verlust von 71 nach der Baumschutzsatzung geschützten Bäumen ausgelös-
te Ersatzbedarf in Höhe von 132 Bäumen (siehe Tab. 2), kann somit zum Großteil durch den 
zu erhaltenden Altbaumbestand ausgeglichen werden. Sämtliche vorgenannten Erhaltungs-
bäume im Waldumwandlungsstreifen werden im Bebauungsplan einzeln zum Erhalt festge-
setzt. Die Bäume stehen gemäß Darstellung des Bebauungsplans auf den privaten Grünflä-
chen pG3 und pG5 und fallen nach der Waldumwandlung zukünftig zusätzlich unter den 
Schutz der Baumschutzsatzung. 

Darüber hinaus werden im qualifizierten Freiflächenplan, der Anlage zum städtebaulichen 
Vertrag wird, rd. 33 Standorte für neue Baumanpflanzungen im Bereich der öffentlichen 
Parkplätze sowie innerhalb der sechs neuen Bauquartiere ausgewiesen. Verbleibende Er-
satzbaumdefizite (9 Bäume) können durch eine Ablösung gegenüber der Gemeinde, die 
damit zweckgebunden Baumanpflanzungen im öffentlichen Raum finanziert, abgegolten 
werden. 

Baumart Summe Erhalt Fällung Ersatz 

Waldbaum (W) 205 92 113 planexterne 
Aufforstung 

Parkbaum (P) 155 142 13 (davon 1 
geschützter 
Baum) 

0 

sonstiger nach 
BaumSchV 
geschützter 
Baum (G) 

110 40 70 132 Äquivalente, 
davon 90 durch 
Erhalt ehem. 
Waldbäume im 
Plangebiet, 33 
Neupflanzungen, 
9 abzulösen 

sonstiger, nicht 
nach Baum-
SchV ge-
schützter 
Baum (S) 

65 2 63 (davon 37 
Fällungen, 26 
potenzielle Ve-
luste, da ohne 
Festsetzung) 

0 

 535 276 259  

   Tab. 5  Übersicht Baumverluste / Ersatz 
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Wald / Waldersatz 

Ein Nachweis der erforderlichen Ersatzwaldflächen (von der unteren Forstbehörde und der 
unteren Naturschutzbehörde anerkannte Erstaufwaldungen) erfolgt über Flächen der Forst-
betriebsgemeinschaft Stormarn im Naturraum Hohe Geest. Es handelt sich hierbei um das 
Flurstück 103/1, Flur 5 in der Gemarkung Elmenhorst im Kreis Stormarn mit einer Gesamt-
größe von rd. 2,1 ha. Die Fläche befindet sich im privaten Grundeigentum. Die forstbehördli-
che Genehmigung zur Erstaufforstung nach § 10 Waldgesetz für das Land Schleswig-
Holstein ist bereits erteilt. 

Bewertung 

Die Inanspruchnahme bzw. Umwandlung von Waldflächen in der Größenordnung von  
9.000 m2 im Plangebiet wird durch plangebietsexterne Ersatzwaldflächen in der Größenord-
nung von 20.800 m2 ausgeglichen. Durch die Waldumwandlung im Plangebiet verlorenge-
hende Biotopstrukturen werden im Zusammenhang einer Neuaufwaldung mit Verdoppelung 
der Flächengröße kompensiert. Zudem wird im Plangebiet ein neuer Waldrandstreifen auf 
den bisherigen Waldflächen entwickelt. Dabei bleiben offene Bodenstrukturen erhalten, die 
Flächen werden als weitgehend gehölzfreie Flächen mit Gras-/Krautfluren gestaltet und neu 
entwickelt. In mehreren Teilbereichen werden die alten Großbäume als Baumgruppen erhal-
ten, diese Bereiche behalten ihre durch den Erhalt der alten Waldbäume wertbestimmende 
Biotopwertigkeit. Es verbleiben bei Durchführung der geplanten Maßnahmen für das Schutz-
gut Pflanze keine Defizite. 

Die Überplanung bisher nicht versiegelter Flächen stellt einen erheblichen Eingriff dar. Maß-
nahmen zur Kompensation sind im Schutzgut Boden beschrieben. 

Bei Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zum Baumerhalt (im Plangebiet), der Schaf-
fung von neuen Waldflächen auf planexternen Aufforstungsflächen und Berücksichtigung der 
von Baumschutzmaßnahmen in der Bauphase verbleiben für das Schutzgut Pflanzen (Bäu-
me) keine als erheblich zu wertenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

6.2.9 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

Die Geländetopografie ist als eben anzusprechen. Das Gelände fällt von Norden nach Süden 
gleichmäßig ab. Das Straßenniveau des Eilbergwegs liegt im Norden auf rd. 49,50 m üNN 
(über Normalnull) und fällt nach Süden um rd. 2,50 m auf 47,0 m üNN ab. 

Im Rahmen einer Baugrundbeurteilung sind im Plangebiet 23 Kleinbohrungen bis zu einer 
Tiefe von 8,0 m unter Geländeoberkante (GOK) abgeteuft worden. Im Bereich des südlichen 
Teiches wurden zwei Spatenschürfe entnommen. Die Böden des Plangebietes sind unter-
halb der nutzungsbedingten Auffüllungen und Oberflächenbefestigungen in Tiefen von 0,30 – 
2,60 muGOK durch Oberboden und sandige Auffüllungen mit humosen und anthropogenen 
Beimengungen gekennzeichnet. In unversiegelten Bereichen werden in Tiefen von 1,50 – 
4,0 muGOK gewachsene Sande aus vorwiegend Fein- und Mittelsanden sowie örtlichen 
Geschiebesanden angetroffen. Unterhalb der Auffüllungen und Sande finden sich bis zur 
Bohrendetiefe Geschiebelehme und -mergel. Grund- bzw. Stauwasserstände werden 1,90 – 
4,0 muGOK gemessen. Niederschlagsbedingt können sich Stauwasserstände auf den bindi-
gen Geschiebeböden bis nahe unter Geländeoberkante einstellen. 
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Es handelt sich um Böden mit einem mittleren Verdunstungspotenzial aufgrund hoher Spei-
cherfähigkeit für Niederschlagswasser sowie Stauwasserbildung nach Starkregenereignis-
sen. Es kommen keine seltenen Böden, wie beispielsweise Moorböden, oder auch schutz-
würdige Böden im Sinne von Archivböden im Plangebiet vor. 

Das vormals als Lungenheilanstalt genutzte Gelände und das Grundstück am Eilbergweg 26 
weisen durch den vorhandenen Gebäudebestand und versiegelte Nebenflächen in der 
Summe eine Versiegelung von rund 1,3 ha auf. In diesen Bereichen sind die natürlichen 
Bodenfunktionen nachhaltig gestört.  

Die orientierende Schadstoffuntersuchung weist in den Mischproben Schadstoffkonzentrati-
onen oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 der LAGA-TR Boden auf. So sind die sandigen 
Auffüllungen aufgrund eines leicht erhöhten TOC-Gehalts dem Zuordnungswert Z 1, auf-
grund erhöhter PAK- und Benzo(a)pyren-Gehalte dem Zuordnungswert Z 2 zuzuordnen. 
Mischproben der Geschiebeböden weisen keine Schadstoffgehalte oberhalb des Zuord-
nungswertes Z 0 auf. Im Bereich der Sandproben aus der Teichböschung werden wegen 
eines nicht messbaren pH-Wertes weitergehende Untersuchungen nach Deponieverordnung 
empfohlen. Es liegen keine Eintragungen bzw. Hinweise zu Altstandorten, Altablagerungen 
oder schädlichen Bodenverunreinigungen vor. Es gibt somit diesbezüglich keine Bedenken. 

Abb. 9: Bodenversiegelung im Bestand (rot: Gebäude; orange: Verkehrsflächen, Wege und  
sonstige Versiegelungen) 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Die Entwicklung der neuen Bauflächen konzentriert sich vorwiegend auf die im Bestand be-
reits durch Gebäude, Nebengebäude und Wegeflächen versiegelten Bereiche. Im Plangebiet 
wird das Gelände im Bereich der zukünftigen Bauflächen und Straßenverkehrsflächen abge-
tragen. Die Tiefgaragen sollen integriert in begrünte Warften eingebunden werden, d.h. diese 
ragen aus dem umliegenden Geländerelief heraus. Es werden in diesen Bereichen der 
Warftgrundflächen somit zunächst Oberbodenmengen abgetragen, die dann im Zuge der 
Warft-Neugestaltung wieder angedeckt werden. 

Im Plangebiet wird die neue Erschließung auf zum Großteil bereits bestandsgemäße versie-
gelte Verkehrsflächen geplant. Die neue Straßenanbindung an den Eilbergweg führt zur 
Neuversiegelung. Die Anbindung der Planstraße an die Hoisdorfer Landstraße soll aus-
schließlich für die Müllabfuhr und Einsatzfahrzeuge nutzbar sein, so dass im Bereich der 
Einmündung eine Schranke oder Poller als auch Verkehrszeichen die Zufahrt zum Quartier 
für den Normalverkehr versperren. Eine Passierbarkeit für Fußgänger und Fahrradfahrer soll 
dennoch möglich sein. Der funktionsgerechte Umbau dieser eingeschränkten Anbindung an 
die Hoisdorfer Landstraße führt zu keiner Mehrversiegelung. 

In der Summe führt die städtebauliche Neuordnung gegenüber dem Bestand zu einer höhe-
ren Bodenversiegelung und damit zu Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen. 

Versiegelungen und Überbauungen führen grundsätzlich zur Zerstörung des natürlichen 
Bodengefüges und zum Verlust der natürlichen Bodenfunktionen sowie zu einem erhöhten 
Oberflächenabfluss und damit zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Be-
troffen sind hier voraussichtlich überwiegend bindige Geschiebeböden. 

Die ausschlaggebenden Wirkfaktoren mit den wesentlichsten Auswirkungen auf den Boden 
sind nachfolgend zusammengestellt: 

• Der erforderliche Oberbodenabtrag zur Baufeldfreimachung bedeutet eine tiefgreifende 
Zerstörung von Bodenfunktionen und bei Bodenversiegelung gehen Bodenfunktionen 
verloren. 

• Meist besteht Auftrag/Überdeckung aus einem Material, das andere Eigenschaften hat 
als der gewachsene Boden. 

• Die Verdichtung führt ebenfalls dazu, dass die Bodenfunktionen beeinträchtigt werden. 
Der Wirkfaktor tritt oft baubedingt, d. h. durch Verwendung der Böden für Bauwege, La-
gerplätze etc. auf. 

• Unter Umständen kann es zu Stoffeinträgen kommen, wobei Schadstoffeinträge Beein-
trächtigungen verschiedener Bodenfunktionen zur Folge haben können.  

Durch Bodenauf- und –abtrag, Verdichtungen, Umlagerungen, Überschüttungen und Versie-
gelungen kommt es also bereichsweise zu erheblichen Veränderungen des Bodengefüges 
sowie zu Veränderungen des Wasserhaushaltes. Insgesamt sind die Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden als erheblich zu bewerten. 

 

Eingriffsbilanzierung des Vorhabens nach dem Baurechtserlass 

Mit den geplanten Bauvorhaben werden Eingriffe in Natur und Landschaft impliziert. Ob mit 
dem Bebauungsplan ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet wird, wird 
anhand der Eingriffsquantifizierung überprüft. 
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Die nachführenden Ausführungen zur Bilanzierung stellen dazu die Grundlage: 

• Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht (Gemeinsamer 
Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. Dezember 2013) 

• Bebauungsplanentwurf vom März 2023 in der aktuellen Fassung 
• Bestandserfassung der Bodenversiegelung vom Oktober 2021. 

 
Als „Eingriffsbereiche“ werden die Teilbereiche des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
deklariert, die einer Bebauung zugeführt werden. Dies betrifft die Ausweisungen der allge-
meinen Wohngebietsflächen WA1 – WA6 sowie die Straßenverkehrsflächen. 

Wegeflächen für Fußgänger und Radfahrer im Wald und der Parkanlage, die bestandsge-
mäß übernommen werden, werden nicht mit bilanziert. 

Mit dem neuen Planrecht, der Festsetzung von Baugrenzen und bauflächenbezogenen 
Grundflächen in der Planzeichnung als Höchstmaß in Verbindung mit der textlichen Festset-
zung zur Überschreitung der zulässigen Grundflächen für Nebenanlagen mit einer absoluten 
Flächenangabe für die GR II, wird die insgesamt überbaubare Grundfläche und damit zuläs-
sige Versiegelung der allgemeinen Wohngebietsflächen definiert. 

Die Nebenflächen sind im Bestand bereits in einem hohen Maße vielgestaltig versiegelt (sie-
he Abb. 9).  

In einem ersten Schritt wird die Bestandsversiegelung mit der geplanten Versiegelung abge-
glichen, um die durch das neue Baurecht ermöglichte Mehrversiegelung zu ermitteln. 

Es werden hierzu die durch Gebäude und Nebenanlagen versiegelten Flächen im Bestand 
erfasst (siehe Abb. 9). Diese beläuft sich für Gebäude auf 4.279 m2 und für Erschließungs- 
und Nebenflächen auf 8.495 m2. Somit ergeben sich in der Summe 4.279 m2 + 8.495 m2 = 
12.774 m2 im Bestand versiegelte Fläche. 

Demgegenüber entwickeln sich in der Planung Gebäudeflächen mit 7.300 m2 und zusätzlich 
überbaubare bzw. versiegelbare Nebenflächen mit 5.025 m2. Die Neuversiegelung der Stra-
ßenverkehrsflächen und Versorgungsflächen beläuft sich auf 4.324 m2 + 279 m2 =  4.603 m2. 
Somit ergeben sich in der Summe für die Planung: 7.300 m2 + 5.025 m2 + 4.603 m2 =  16.928 
m2 versiegelter Fläche. 

Absolut ergibt sich in der Bilanzierung von Bestand und Planung eine Mehrversiegelung von 
12.774 m2 auf 16.928 m2. 
Dies entspricht einer Mehrversiegelung von 4.154 m2. 
Die Mehrversiegelung als Maßstab für den Eingriff in die Schutzgüter vollzieht sich auf Flä-
chen mit allgemeiner Bedeutung und Flächen mit besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz. Beispielhaft genannt sei hier die Wohnbaufläche WA 1. Das gesamte Grundstück mit 
der vorhandenen Bebauung wird als „Fläche mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz“ 
eingestuft. Diese Einstufung bleibt auch bei der Ausweisung eines neuen Baufeldes beste-
hen. Die durch die Neuausweisung mögliche Mehrversiegelung auf dem Grundstück wird in 
der Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. Die Übergänge sind nicht parzellenscharf abzugren-
zen. Die Betroffenheit wird im Flächenverhältnis 60 % auf Flächen mit besonderer Bedeu-
tung und 40 % auf Flächen mit allgemeiner Bedeutung umgelegt. 
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Flächenversiegelung 
Abgleich  
Bestand - Planung 

Bestand in m2 Planung in m2 Differenz Planung – 
Bestand = in m2 

Gebäude 4.279 7.300 3.021 
Nebenanlagen    

WA 1  (600)*  
WA 2  (1.950)*  
WA 3  (450)*  
WA 4  (1.300)*  
WA 5  (650)*  
WA 6  (75)*  

Summe Nebenanlagen 
(WA1 – WA6) inkl. 
Straße und Versor-
gungsfläche 

8.495 9.628 1.133 

Zwischensumme 12.774 16.928 4.154 
davon flächenanteilig zugeordnet:   

Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 60 % 2.492 
Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 40 % 1.661 

* Nebenanlagen Planung berechnen sich aus der zulässigen GRZ II abzüglich GR I 

   Tab. 6  Bilanzierung der Versiegelung 

Ausgleichsberechnung für Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

Von der zukünftigen baulichen Entwicklung der Eingriffsbereiche WA1, WA2, WA4, WA5 und 
Neubau der Straßenanbindung an den Eilbergweg, sind flächenanteilig rd. 40 % Flächen mit 
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz betroffen, d.h. 1.661 m2 . 

Sind Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz betroffen, ist gemäß Erlass ein 
Ausgleich im Verhältnis 1 : 0,5 anzusetzen. Es ergibt sich mithin ein Ausgleichbedarf von 
830 m2. 

 

Minderung für Eingriffe in das Schutzgut Boden 

Bei Extensivdachbegrünungen können die Hälfte der begrünten Dachflächen in Anrechnung 
gebracht werden. Die Reduktion sollte nicht mehr als 50 % des ermittelten Ausgleichsbe-
darfs betragen. Aufgrund der hohen Qualität der mit 12 cm Substrat für die Extensivdachbe-
grünungen und mindestens 50 cm Bodenüberdeckung im Bereich der Tiefgaragen festge-
setzten Begrünungsstandards werden die Minderungsmaßnahmen bei der Ermittlung des 
Ausgleichsbedarfs berücksichtigt und einbilanziert. 

Nach detaillierter Durchplanung der Dachflächen für die sechs neuen Villen können unter 
Berücksichtigung der technischen Aufbauten und Dachterrassenausbildungen bei Annahme 
eines 55 %igen Begrünungsanteils mit Extensivdachbegrünung auf den abschließenden 
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Dachflächen des obersten Geschosses rd. 1.560 m2 zu Grunde gelegt werden. Hiervon wer-
den die Hälfte mit 780 m2 als Minderungsmaßnahme in Anrechnung gebracht. 

Der nicht mit Gebäuden überbaute Anteil der Tiefgaragenflächen beläuft sich auf rd. 
1.630 m2. Hier wird bei Festsetzung eines mindestens 70 %igen Begrünungsanteils ein Flä-
chenanteil von rd. 1.140 m2 mit einer Intensivbegrünung zu Grunde gelegt. Es werden somit 
die Hälfte der Flächen mit 570 m2 in Anrechnung gebracht werden können. 

Da jedoch die Minderung nicht mehr als die Hälfte des ermittelten Ausgleichsbedarfs (hier: 
830 m2) betragen soll, werden insgesamt nur 415 m2 in Anrechnung gebracht: 

 
Fläche in 

m2 
angesetzter Aus-

gleichsfaktor 
Ausgleichsbedarf in 

m2 
Versiegelung von Flächen mit 
allgemeiner Bedeutung für den 
Naturschutz 1.661 1 : 0,5 830 
    
Extensivdachbegrünung 1.560 1 : 0,5 -780 
Tiefgaragenbegrünung 1.140 1 : 0,5 -570 
aber nicht mehr als die Hälfte 
des Ausgleichsbedarfs 
(415 m2)   415 
Gesamt Ausgleichsbedarf   415 
    

   Tab. 7:  Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für Flächen mit allgemeiner Bedeutung 

 

Ausgleichsberechnung für Flächen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz 

Sind Flächen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz betroffen, ist gemäß den „Hin-
weisen zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen 
Bauleitplanung“ Maßnahmen zur Wiederherstellung der gestörten Funktionen und Werte 
vorzusehen. Bei kurzfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten (beispielhaft ge-
nannt: „Trockenrasen-Pionierstadien, Ruderalfluren, Forstkulturen“) mindestens im Verhält-
nis 1 : 1, bei mittelfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten beispielhaft genannt: 
„Obststreuwiesen, Jungwaldbestände“) mindestens im Verhältnis 1 : 2, und bei nur langfristig 
wiederherstellbaren Funktionen und Werten beispielhaft genannt: „Altwaldbestände“) min-
destens im Verhältnis 1 : 3. 

Die durch die Überplanung betroffenen Waldflächen werden planextern im Verhältnis 1 : 2 
ersetzt und die potenziell gestörten Funktionen und Werte damit mittelfristig wiederherge-
stellt. Da nur verhältnismäßig geringe Teile des Waldes im Plangebiet, an den Waldrändern, 
in Grünflächen umgewandelt werden und der Großteil des Waldes bestehen bleibt, ist nicht 
von einer wesentlichen Beeinträchtigung der Biotopfunktionen, insbesondere der Lebens-
raumfunktionen, auszugehen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass innerhalb des 
umzuwandelnden Waldstreifens ein Großteil der prägenden und aufgrund ihres Alters wert-
vollen Großbäume als Einzelbäume innerhalb der neu herzustellenden Grünfläche durch 
Festsetzung gesichert werden und ihre Funktionen (Lebensraum für Vögel, Fledermäuse, 
Kleinsäuger; Luftreinigung; Wasserspeicher, Landschaftsbild) aufrecht erhalten. Die Grünflä-
chen im neu herzustellenden Waldrandstreifen werden extensiv begrünt. Es entstehen neue 
Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz; die Altbaumbestände als die wert-
vollsten Bestandteile der Waldumwandlungsfläche bleiben erhalten. Im Ergebnis wird über 
diese Maßnahmen hinaus (Waldersatz planextern im Verhältnis 1:2, Erhalt der wertvollsten 
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Großbäume, Neuentwicklung von Grünflächen) kein zusätzlicher Ausgleich für erforderlich 
erachtet. 

Für die Ruderalfluren der ehemaligen Gärten in den anthropogen geprägten Bereichen des 
Plangebiets, die nicht versiegelt oder überbaut werden, ergeben sich durch die Umsetzung 
der Planung keine wesentlichen Beeinträchtigungen. Anpflanzgebote stellen sicher, dass 
eine naturnahe Ausstattung dieser Bereiche weiterhin gewährleistet bleibt. Es kommt daher 
nicht zu Funktionsverlusten, die auszugleichen wären. 

Die innerhalb der Flächen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz erstmalig zu ver-
siegelnden bzw. zu bebauenden Teilflächen betreffen aufgrund ihrer Biotopausstattung Be-
reiche, deren Funktionen und Werte kurzfristig wiederhergestellt werden können. Daher wird 
ein Ausgleichsfaktor von 1 : 1 umgesetzt. Der Ausgleich ist allerdings nicht innerhalb des 
Plangebiets umsetzbar, weshalb ein planexterner Ausgleich in einem Ökokonto erfolgen 
muss. 

Von der zukünftigen baulichen Entwicklung der Eingriffsbereiche WA1, WA2, WA4, WA5 und 
Neubau der Straßenanbindung an den Eilbergweg, sind flächenanteilig rd. 60 % Flächen mit 
besonderer Bedeutung für den Naturschutz betroffen. Insoweit ergibt sich die Ausgleichsbe-
rechnung wie folgt:  

 
Fläche in 

m2 
angesetzter Aus-

gleichsfaktor 
Ausgleichsfläche in 

m2 
Versiegelung von Flächen mit 
besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz 2.492 1 : 1 2.492 
Gesamt Ausgleichsbedarf   2.492 

   Tab. 8:  Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für Flächen mit besonderer Bedeutung 

 

   
Ausgleichsfläche in 

m2 
Ausgleichsbedarf für Versiege-
lung von Flächen mit allgemei-
ner Bedeutung für den Natur-
schutz (nach Minderung)   415 
Ausgleichsbedarf für Versiege-
lung von Flächen mit besonde-
rer Bedeutung für den Natur-
schutz   2.492 
Gesamt Ausgleichsbedarf   2.907 

   Tab. 9:  Ermittlung des gesamten Ausgleichsflächenbedarfs 

In der Summe ergibt sich somit ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 415 m2 + 2.492 m2 = 
2.907 m2. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Im Zuge der Neubebauung werden nicht überbaubare Flächen mit Oberboden angedeckt 
und begrünt. Die nicht überbauten Flächen der Tiefgaragen im allgemeinen Wohngebiet 
werden zu mindestens 70 vom Hundert mit einem Bodensubstrataufbau in einer Stärke von 
mindestens 50 cm hergestellt und dauerhaft begrünt. 
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Die abschließenden Dachflächen des obersten Dachgeschosses der neuen Wohngebäude 
sollen, mit Ausnahme des Neubaus auf dem Grundstück am Eilbergweg, als Flachdächer 
oder flach geneigte Dächer hergestellt und mit einem Substrataufbau von mindestens 12 cm 
dauerhaft extensiv begrünt werden. Durch diese Gebäudebegrünungsmaßnahmen können 
ersatzweise Bodenfunktionen teilweise wieder hergestellt werden. 

Über die Festsetzung, dass private Wegeflächen und offene Stellplätze in wasser- und luft-
durchlässiger Bauweise hergestellt werden sollen, werden Bodenfunktionen teilweise wieder 
hergestellt. 

Dem besonderen Schutz des Mutterbodens ist Rechnung zu tragen, dies bedeutet: Abtrag 
im notwendigen Umfang vor Beginn der Geländeaufschüttungen, fachgerechte Zwischenla-
gerung für die weitmögliche Wiederverwendung vor Ort als Andeckung auf Vegetationsflä-
chen und Abfuhr des überschüssigen Mutterbodens zur gebotenen Wiederverwertung. Hier-
zu bestehen gesetzliche Grundlagen (§ 202 BauGB – Schutz des Mutterbodens, Vorgaben 
der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung) und entsprechende Regelwerke, die im 
Rahmen des Baubetriebs zu beachten sind. 

 

Externer Ausgleich über ein Ökokonto 

Ein Ausgleich nicht im Plangebiet ausgleichbarer Beeinträchtigungen des Schutzgutes Bo-
den erfolgt extern durch Zuordnung entsprechender Ökopunkte innerhalb des Ökokontos 
„Rönnetal 2 (ÖK 027-02)“ im gleichen Naturraum Hohe Geest. Die Flächen befinden sich im 
Grundeigentum der Stiftung Naturschutz. Die Übernahme der Kompensationsverpflichtungen 
durch die Stiftung Naturschutz wird im Rahmen eines Gestattungsvertrags zwischen der 
Stiftung Naturschutz und dem Vorhabenträger Erste Projekt Großhansdorf GmbH geregelt. 
Die Zuordnung des Ausgleichs innerhalb des Ökokontos „Rönnetal 2“ wird als Festsetzung in 
die Verordnung zum B-Plan aufgenommen. Hierbei entspricht ein Ökopunkt gleich einem 
Quadratmeter. Es werden demgemäß 2.907 Ökopunkte zugeordnet. 

Zur verbindlichen Zuordnung der Ökopunkte enthält der Bebauungsplan folgende textliche 
Festsetzung: „Zum Ausgleich baulich zulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft werden im 
Ökokonto Rönnetal 2 (ÖK027-02) 2.907 Ökopunkte mit dem Ziel zur Durchführung von 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
zugeordnet.“ 
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Abb. 10   Ökokonto Rönnetal 2 (ÖK 027 – 02) mit Teilflächenzuordnung von 2.907 Ökopunkten  
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Bewertung 

Nach Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung und entsprechender Ent-
wicklungszeit der Vegetation sowie der festgesetzten planexternen Kompensationsmaßnah-
men verbleiben für das Schutzgut Boden keine als erheblich zu wertenden umweltrelevanten 
Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

6.2.10 Schutzgut Tiere / Arten und Lebensgemeinschaften 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Aspekte der Planung wurde in 2021 eine Be-
standsaufnahme für die Artengruppen der Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, der Hasel-
maus und weiterer Arten durchgeführt. Danach ist der Untersuchungsraum, der das Plange-
biet und südlich angrenzende Waldflächen umfasst, für 33 Brutvogelarten von Bedeutung.  
Weitere Vogelarten nutzen das Untersuchungsgebiet als Nahrungsraum. Es wurde räumlich 
unterschieden in Bereiche der geplanten Bauflächen und den umliegenden Waldflächen. 

 Alle hier vorkommenden Arten sind ubiquitär verbreitet und haben im Plangebiet nur einen 
Teillebensraum ihres jeweiligen Reviers, z.B. zur Nahrungssuche. Jede Art muss weitere 
Gebiete in der Umgebung nutzen. 

Gebäudebrüter wie z.B. Haussperlinge, Schwalben oder Mauersegler kommen mangels 
geeigneter Gebäudestrukturen nicht vor. Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als euro-
päische Vogelarten besonders geschützt. Es können einzelne gefährdete Arten, Arten der 
Vorwarnliste sowie Greifvögel und Eulen vorkommen. Allen vorgenannten Vogelarten ist 
gemein, dass das Plangebiet nur einen relativ unbedeutenden bzw. kleinen Teil des jeweili-
gen Reviers darstellt. 

Die Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet entsprechen sämtlich in keiner Weise 
den Flächen mit landesweiter Bedeutung für Rastvögel. Signifikante Rastvogelsammlungen 
und Ruhestätten von Rastvögeln sind im Untersuchungsgebiet auszuschließen. 

Für die Artengruppe der Fledermäuse sind Untersuchungen von Mai bis September durchge-
führt worden. Es werden neun Fledermausarten erfasst: Zwerg-, Mücken-, Rauhaut-, Fran-
sen-, Wasser- und Breitflügelfledermaus sowie dem Großen und kleinen Abendsegler und 
Braunem Langohr. Das Untersuchungsgebiet wird als überdurchschnittlich arten- und indivi-
duenreicher Fledermausraum eingeschätzt. Einem Jagdhabitat nördlich des Teiches wurde 
aufgrund der hohen Aktivitätsdichte und Nutzung durch drei Arten eine besondere Bedeu-
tung zugesprochen. Die übrigen Jagdhabitate sind von allgemeiner Bedeutung. Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten sind ihre Quartiere. Wochenstuben können ausgeschlossen werden. 
Insgesamt konnten vier Balzreviere der Zwergfledermaus an Gebäuden und Bäumen festge-
stellt werden. Der Baumbestand weist aufgrund der Stammdurchmesser nur einzelne Höh-
lungen und Rindenstrukturen auf, die als potenzielle Winter- oder Sommerquartiere in Be-
tracht kommen können. Kleinere Spaltenquartiere können in den Kronen einiger nicht ein-
sehbarer Bäume nicht ausgeschlossen werden. Der Gebäudebestand ergibt nach eingehen-
der Untersuchung keine Hinweise auf Fledermausquartiere. Quartiere für spaltenbewohnen-
de Arten können potenziell vorhanden sein. Potenzielle Jagdgebiete entlang der Gehölz-
strukturen haben eine mittlere Bedeutung. 
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Amphibien kommen mit den nachgewiesenen Arten: Teichmolch, Erdkröte und Grasfrosch in 
dem südlichen Teich drei Amphibienarten, der dauerhaft Wasser führt, als Reproduktionsbio-
top vor. Im Park sowie in den Waldarealen im Untersuchungsgebiet sind weniger bedeutsa-
me Sommerlebensräume vorhanden. 

Die für die geschützte Käferart Eremit erforderlichen Altbäume mit Mulm gefüllten Baumhöh-
lungen sind im Plangebiet nicht vorhanden, ein Vorkommen daher ausgeschlossen. 

Ein Vorkommen von Haselmäusen kann nach der Bestandserfassung ausgeschlossen wer-
den. 

Für den Nachtkerzenschwärmer erforderliche Pflanzenarten kommen im Untersuchungsge-
biet nicht oder nur in wenige Einzelexemplaren vor. Ein Vorkommen ist auszuschließen. 

Ein Vorkommen der Libellenart ‚Grüne Mosaikjunger‘ des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist 
aus der Zeit vor 2004 bekannt. Aufgrund des Vorkommens der Pflanzenart Krebsschere im 
südwestlich außerhalb des Plangebietes liegenden Teich wird ein Vorkommen angenom-
men. Auswirkungen aus dem Planungsvorhaben sind nicht zu erwarten. 

Im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Reptilienarten sind im Plangebiet nicht vorzufin-
den. 

Für alle weiteren Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind aufgrund 
ihrer jeweiligen spezifischen Lebensraumansprüche keine potenziellen Lebensraumstruktu-
ren vorhanden, so dass diese Arten hier nicht vorkommen. 

Die städtebaulichen Veränderungen betreffen Flächen von allgemeiner und Flächen von 
besonderer Bedeutung für den Naturschutz. Von den Flächen mit besonderer Bedeutung für 
den Naturschutz sind insbesondere die Waldumwandlungsflächen betroffen. Weiterhin be-
trifft es Ruderalfluren in Bereichen ehemalig intensiver genutzter Freiflächen des aufgegebe-
nen Klinikbetriebs. 

Gebäudebestand auf „Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz“ ist allein in 
Bezug auf den potenziellen Verlust von Fledermaus-Balzquartieren zu berücksichtigen.  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die Gebäudeabrisse gehen keine Sommer- oder Winterquartiere (z.B. Wochenstu-
benquartiere) für Fledermäuse verloren, aber es muss mit dem Verlust von vier Balzquartie-
ren der Zwergfledermaus zu rechnen sein. Die Umnutzung der zu erhaltenden und für eine 
Umnutzung vorgesehenen Gebäude (Turnhalle, Villa 7) führt zu keinerlei Quartiersverlusten. 

Die im Plangebiet unter Artenschutzgesichtspunkten erfassten strukturreichen Bäume blei-
ben weitgehend erhalten. 

Für 18 Brutvogelarten kommt es im Bereich der zukünftigen Bauflächenausweisungen zum 
Verlust von Brut- und Nahrungsraum und damit zum Verlust von Revieren. Auch der Verlust 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Baubereich kann kompensiert werden. Die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten. Für alle betroffenen Vogelarten wird festgestellt, dass bei Einhaltung 
der gesetzlichen Schutzfristen für Baumfällungen und weiterer Kompensationsmaßnahmen 
kein Verbotstatbestand eintritt, der eine artenschutzrechtliche Ausnahme der zuständigen 
Behörde erfordern würde. 

Das Arteninventar wird sich nicht spürbar verändern. Die biologische Vielfalt im Sinne der 
Biodiversitäts-Konvention wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 



Bebauungsplan Nr. 48 – Waldquartier am Eilbergweg (ehemalige Lungenheilstätte) Begründung 

 97 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere / Arten und Lebensgemeinschaften treten in der Bau- 
und Betriebsphase auf. In der Bauphase sind Maßnahmen zum Artenschutz zu berücksichti-
gen. 

Innerhalb der Waldumwandlungsstreifen werden Gehölze gerodet und durch Gras- und 
Krautvegetation ersetzt. Eine Ausnahme bilden zwei Areale, wo der vorhandene für den Bio-
topschutz wertgebende Altbaumbestand erhalten und freigestellt wird. Flächen von besonde-
rer Bedeutung für den Naturschutz werden somit in Flächen mit allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz transformiert. Die Umwandlung von Ruderalfluren in gärtnerisch anzule-
gende Freiflächen führt beim Schutzgut Tiere zu keinen nachhaltigen Veränderungen. Grün-
anlagen mit altem Baumbestand sind von baulichen Veränderungen nicht unmittelbar betrof-
fen. 

Gebäudebestand auf „Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz“ ist in Bezug 
auf den Abriss allein in Bezug auf den potentiellen Verlust von Fledermaus-Balzquartieren zu 
berücksichtigen.  

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Es sind Ersatzmaßnahmen für eintretende Quartiersverluste von Brutvogelarten und Balzre-
vieren von Fledermäusen erforderlich. 

So ist der Verlust von vier Balzquartieren der Zwergfledermaus durch die orts- und zeitnahe 
Anbringung von mindestens acht Fledermauskästen (Mix aus Fledermaushöhlen und -
flachkästen der Bauart 2F und 1FF der Firma Schwegler oder FLH14 und FSPK der Firma 
Hasselfeldt) an Gebäuden und/oder Bäumen auszugleichen. Des Weiteren sind Fällungen 
von Bäumen und Abbrüche von Gebäuden ausschließlich innerhalb der Fledermauswinter-
quartierszeit vom 1.12. bis zum 28.2 durchzuführen. Ein Gebäudeabbruch oder eine Baum-
fällung außerhalb des vorgenannten Zeitfensters ist nur möglich nach vorheriger gutachterli-
cher Besatzkontrolle mit negativem Befund. 

Bei Durchführung der genannten Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ist davon aus-
zugehen, dass es durch das Vorhaben nicht zum Eintreten eines Verbotstatbestands nach  
§ 44 BNatSchG kommt. 

Folgende Kompensationsmaßnahmen zum Ausschluss des Eintretens von Verboten nach 
§ 44 BNatSchG sind für die Verwirklichung des Vorhabens erforderlich: 

- Keine Rodung von Gehölzen in der Zeit vom 1.3. – 30. 9. (allgemeingültige Regelung 
des § 39 BNatSchG), Verkürzung dieses Zeitfensters aus Gründen des Artenschut-
zes auf den Zeitraum vom 1.12. – 28.2. 

- Schaffung neuer, bisher für Vögel nicht zur Verfügung stehender, naturnaher Gehöl-
ze im Umfang von ca. 5.000 m2 für die Brutvogelquartiersverluste des Vorhabenge-
bietes, z.B. Waldneubildung, Schaffung eines gestuften Waldrandes oder Anlage ei-
ner Streuobstwiese. 

Im Bebauungsplan sind zum Artenschutz folgende Festsetzungen enthalten: 

„Aus Gründen des Artenschutzes für die Gruppe der Fledermäuse ist eine Rodung von Ge-
hölzen und ein Abriss von Gebäuden auf den Zeitraum vom 1.12 – 28.2./29.2. begrenzt. 
Abbruch oder Fällung außerhalb dieser Zeit sind nur nach vorheriger Besatzkontrolle mit 
negativem Befund möglich.“ 
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„Zum Ausgleich von Balzquartiersverlusten für Fledermäuse sind acht künstliche Fleder-
mausquartiere in dem dafür geeigneten Baumbestand innerhalb der privaten Grünfläche mit 
der Bezeichnung „pG1“ sowie der öffentlichen Grünfläche „öG1“ anzubringen und auf Dauer 
zu erhalten.“ 

Es sind keine zeitlich vorgezogenen CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Im Zuge des Waldersatzes werden im gleichen Naturraum außerhalb des Plangebietes Erst-
aufforstungen in der Größenordnung von rd. 2,1 ha nachzuweisen sein. Der Kompensati-
onsbedarf von ca. 5.000 m2 naturnaher Gehölze als Ersatzlebensraum für Brutvögel kann im 
Zusammenhang mit diesem Waldersatz erfolgen. Ein planexterner Ausgleich der Brutvogel-
quartiersverluste ist damit möglich, weil die betroffenen Arten weit und nahezu flächende-
ckend in Norddeutschland verbreitet sind. 

Mit der externen Erstaufforstung aktueller Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Natur-
schutz werden neue Waldqualitäten geschaffen und zukünftige Flächen mit besonderer Be-
deutung für den Naturschutz entwickelt. Dem zeitlichen Reifeprozess in eine höhere Bio-
topwertigkeit wird durch eine annähernde Verdoppelung des Flächenansatzes Rechnung 
getragen. 

Bewertung 

Bei Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen zu Ersatzquartieren für Fledermäuse (im 
Plangebiet), der Schaffung von Ersatzlebensräumen für Brutvögel (auf den planexternen 
Aufforstungsflächen) und Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen 
verbleiben für das Schutzgut Tiere / Arten und Lebensgemeinschaften keine als erheblich zu 
wertenden umweltrelevanten Beeinträchtigungen. 

Negative Auswirkungen auf das Umfeld sowie negative Wechselwirkungen zu anderen 
Schutzgütern werden durch die getroffenen Festsetzungen vermieden. 

6.3 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

6.3.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die 
Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

6.3.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwendung 

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können 
keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Ver-
wertung werden durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt. 

6.3.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vor-
haben verwendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der Plan-
ebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 
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6.3.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 

Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Kata-
strophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete oder Anla-
gen von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ausgeht. 

6.4 Planungsalternativen und Nullvariante 

6.4.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Umfang der Wohnbebauung 
Der Umfang der für eine Bebauung in Anspruch genommenen Fläche ist insbesondere aus 
Gründen des Waldschutzes begrenzt. Mit Festschreibung der städtebaulich favorisierten 
Variante werden ca. 80 neue Wohneinheiten zu verwirklichen sein. 

Städtebauliche Varianten 
Eine Prüfung von Planungsalternativen am gewählten Standort hat im Rahmen eines im Jahr 
2016 durchgeführten Gutachterverfahrens bzw. Städtebaulichen Ideenwettbewerbs zur 
Überplanung der ehemaligen Lungenheilstätte stattgefunden. Der Bauleitplanung zugrunde-
liegende Städtebauliche Entwurf wurde in diesem Rahmen als Vorzugsvariante ausgewählt 
und in enger Abstimmung mit der Gemeinde weiterentwickelt und optimiert. Die kompakte 
Bebauung entspricht dem Grundsatz einer Flächensparenden und energieeffizienten Bebau-
ung. Die Neubauten orientieren sich an den Proportionen der Bestandgebäude und fügen 
sich durch eine aufgelockerte Positionierung in das Gebiet ein. Die Standorte der Neubauten 
berücksichtigen dabei bereits bestehende Versiegelungen durch zukünftig entfallende Be-
standsbebauung und Erschließungsanlagen, um die Neuversiegelung zu minimieren. Auch 
die Erschließungsplanung ist möglichst flächeneffizient, abschnittsweise als Ringstraße kon-
zipiert und greift bestehende Erschließungsanlagen auf. Zusammen mit der geplanten Un-
terbringung der privaten Stellplätze in begrünten Tiefgaragen wird dem Grundsatz eines flä-
chensparenden Bauens Rechnung getragen. 

6.4.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung  

Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
(Nullvariante) unterscheidet sich nicht wesentlich vom Basisszenario, das in den vorherigen 
Kapiteln für die einzelnen Umweltschutzgüter beschrieben und bewertet wurde (vgl. „Be-
standsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands“). 

Die private unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird im Zusammenhang mit der Pla-
nung eine Revitalisierung und Belebung erfahren, die ansonsten ausbleiben würde. Eine 
weiterhin öffentliche Nutzung der vorhandenen Wegeflächen erfordert eine regelmäßige 
Kontrolle und Pflege des Baumbestands im Hinblick auf die Verkehrssicherheit. Gleiches gilt 
für die unter Denkmalschutz stehenden Einzelgebäude (Turnhalle und Villa7), die eine auf-
wendige denkmalgerechte Sanierung und Umnutzung u.a. zu Wohnzwecken erfahren wer-
den, die ansonsten ausbliebe. Ein fortschreitender Zerfall der Gebäude auf dem Areal, auch 
der denkmalgeschützten Teile, wäre die Folge. 

Angesichts der Wohnraumnachfrage und dem Erfordernis der Schaffung attraktiver Wohn-
bauflächen würde die Nichtdurchführung der mit diesem Bebauungsplan verfolgten Innen-
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entwicklung im Sinne einer Konversion zu einer Inanspruchnahme von Freiflächen außerhalb 
des Siedlungsgefüges auf neuen, bisher landwirtschaftlich genutzten Freiflächen führen. 

Es wären keine wesentlichen Veränderungen der Schutzgüter gegenüber der Bestandssitua-
tion zu erwarten. 

6.5 Zusätzliche Angaben 

6.5.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung  

Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen Ver-
fahren werden in den jeweiligen Fachgutachten beschrieben. Sie entsprechen dem gegen-
wärtigen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden. Die für die Umweltprü-
fung auf der Ebene des Bebauungsplans erforderlichen Erkenntnisse liegen vor, soweit sie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplans in angemessener Weise verlangt 
werden können. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufge-
treten, insbesondere liegen keine Kenntnislücken vor. 

6.5.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Eine Überwachung bzw. ein Monitoring erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflich-
tungen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luft-
qualität, Lärm), Bundesbodenschutz-, Bundesnaturschutzgesetz, Denkmalschutz, Lan-
deswaldgesetz sowie ggf. weiterer Regelungen im Umfang der Regelaufgaben der Verwal-
tung. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infol-
ge der Planrealisierung auftreten, erkannt werden. Besondere Überwachungsmaßnahmen 
sind derzeit nicht vorgesehen. 

6.5.3 Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Maßgeblich ist die dauerhafte Umwandlung bzw. Inanspruchnahme von ca. 1,3 ha aufgelas-
senem Klinikgebäude- und Infrastrukturbestand für den Wohnungsbau und die zugehörigen 
Erschließungsflächen sowie die streckenweise Inanspruchnahme eines schmalen Grund-
stücksstreifens zur Ermöglichung einer zukünftigen Anbindung der nördlichen  Erschließung 
an den Eilbergweg. Das Landschaftsbild ist aufgrund der baulichen Vorprägung nicht we-
sentlich betroffen, im allgemeinen Wohngebiet wird es auch zukünftig baulich geprägt sein. 

Der Lärm ist das für das Schutzgut „Mensch“ das maßgebliche Prüfkriterium. Es kommt 
durch verkehrsbedingte Schallimmissionen zu teilräumlichen Überschreitungen der einschlä-
gigen Orientierungswerte. Diesen wird durch Festsetzungen des Bebauungsplans zur Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse begegnet. Es sind keine Überschreitungen der Schwellen 
der Gesundheitsgefährdung zu erwarten. In Bezug auf den nächtlichen Gewerbelärm (Tier-
heim) werden im Bebauungsplan im Bereich des südlichen Baufeldes „WA4“ bauliche 
Schutzmaßnahmen an den südgerichteten Gebäudefassaden getroffen. In Bezug auf den 
Sportlärm wird der Beurteilungspegel unterschritten und es ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

Für das Schutzgut Landschaft und Stadtbild werden negative Auswirkungen durch die ge-
troffenen städtebaulichen und grünordnerischen Festsetzungen weitmöglich vermieden und 
das Landschaftsbild neu gestaltet. Der Waldmantel bleibt erhalten. Die bauliche Neugestal-
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tung des Landschaftsbildes durch Ausbildung warftartiger Überhöhungen ist nur in der ge-
bietsinternen Binnenwahrnehmung erfahrbar. Durch Unterbringung der privaten Stellplätze in 
Tiefgaragen wird eine Überprägung des Freiraums mit Parkständen vermieden. Für den As-
pekt der Erholungs- und Freiraumverbundfunktion sind durch die Sicherung der wesentlichen 
Wegeverbindungen mit der Möglichkeit einer öffentlichen Durchquerung des Quartiers positi-
ve Auswirkungen für das Quartier insgesamt und für das weitere Naherholungs-Umfeld zu 
erwarten. 

In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden negative Auswirkungen 
auf das denkmalgeschützte Gesamtensemble des Parks sowie durch Erhalt zweier denk-
malgeschützten Gebäude durch entsprechende Festsetzungen des Bebauungsplans wirk-
sam vermieden. 

Aufgrund bereits vorhandener Bodenversiegelungen ergeben sich für das Schutzgut Boden 
in Bezug auf das städtebauliche Entwicklungsvorhaben nur geringfügige Beeinträchtigungen. 
Unter Berücksichtigung der Festsetzungen zur Vermeidung und Minderung und zum Aus-
gleich von Bodenbeeinträchtigungen, hier insbesondere der Tiefgaragen- und Dachbegrü-
nungen, verbleibt gegenüber der Bestandssituation ein Kompensationsbedarf, der außerhalb 
des Plangebiets auszugleichen ist. Der Ausgleich erfolgt durch die Zuordnung geeigneter 
Flächen eines Ökokontos im gleichen Naturraum.  

Hinsichtlich des Schutzgutes Fläche entspricht die Planung im Sinne eines Flächenrecyc-
lings den Zielen zum schonenden Umgang mit der begrenzten Ressource Grund und Boden 
und zur Minderung der landes- und bundesweit täglich zunehmenden Bodenversiegelung. 

In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima wird keine bioklimatische Verschlechterung im 
Plangebiet sowie dem angrenzenden Gemeindegebiet durch das Vorhaben ausgelöst. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird auf den zukünftig versiegelten Flächen des allge-
meinen Wohngebiets das anfallende Regenwasser dezentral gesammelt, zurückgehalten, 
teilweise verdunstet und gedrosselt in den südlichen, außerhalb des Plangeltungsbereichs 
liegenden Teich abgeleitet.  

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten. Es werden  
anthropogen überformte Siedlungsbiotope von allgemeiner Bedeutung und aus bioökologi-
scher Sicht höherwertige Biotoptypen von besonderer Bedeutung für den Naturschutz über-
baut. Die bauliche Inanspruchnahme von Flächen mit besondere Bedeutung für den Natur-
schutz führt in der Eingriffsbilanzierung zu einem höheren Ausgleichsbedarf. Der Ausgleich 
erfolgt durch die Zuordnung geeigneter Flächen eines Ökokontos im gleichen Naturraum. 
Biotopvernetzungsfunktionen sind nicht berührt. Es entstehen im allgemeinen Wohngebiet 
begrünte Tiefgaragen und Extensivdachbegrünungen mit Funktionen als Trittstein-Biotope. 
Waldrandzonen werden umgewandelt und durch Ersatz-Erstaufforstungsflächen außerhalb 
des Bebauungsplans ersetzt. 

Der Verlust einzelner ökologischer Baumfunktionen wird durch den gezielten Erhalt von alten 
Bäumen innerhalb des Waldschutzstreifens, die normalerweise entnommen werden müss-
ten, im Plangebiet teilweise ausgeglichen. Ein Baumersatz für nach der Baumschutzverord-
nung geschützten, aber abgängigen Bäume erfolgt für die Wohnbauflächen und Straßenver-
kehrsflächen nach den einschlägigen Bestimmungen der örtlichen Baumschutzsatzung unter 
Berücksichtigung des vorgenannten Baumerhalts. Eine Kompensation des Baumverlustes 
geschützten Baumbestands erfolgt zum einen durch den Erhalt von Altbaumbestand im 
Waldumwandlungsstreifen, zum anderen durch Neuanpflanzungen im Plangebiet und durch 
monetäre Ablösung verbleibender Ersatzbaumdefizite gegenüber der Gemeinde. 
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Hinsichtlich des besonderen Artenschutzes können nach Naturschutzrecht streng geschützte 
Arten vom Vorhaben betroffen sein. Nach der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 
BNatSchG sind mit Ausnahme der nachfolgenden Regelungen keine weiteren Maßnahmen 
notwendig: 

• Neuanlage von 5.000 m2 naturnaher Gehölzpflanzung (kann im Zusammenhang mit 
dem Waldersatz planextern nachgewiesen werden) 

• Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Zeit vom 1. März bis 
30. November eines Jahres. Diese Regelung geht über die allgemein gültige Rege-
lung nach § 39 BNatSchG hinaus! 

• Kein Abriss der Gebäude in der Zeit von 1. März bis 30. November, es sei denn es 
werden nach vorheriger Prüfung Fledermauswinterquartiere ausgeschlossen. 

 
Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgütern bestehen vielschichtige Wechselbezie-
hungen, die hier nur exemplarisch bzw. allgemein angedeutet werden sollen. 

Solange Böden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weitgehend natürlich 
gelagert sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen Pflanzen als Standort und Tieren 
als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Versiegelung bzw. Überbauung 
sinkt dieses Angebot. Möglichkeiten der Versickerung von Niederschlägen und damit auch 
der Anreicherung des Grundwassers sinken. Überbauungen und Versiegelungen reduzieren 
außerdem geländeklimatische Ausgleichswirkungen auf das Kleinklima wie Verdunstung und 
Abkühlung. Dauerhafte vegetative Bodenbedeckungen fördern langfristige eine ungestörte 
Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschläge mit 
ihre Stofftransporten mit. Ein vielfältiges Angebot an flächigen und vertikalen Vegetations-
strukturen erhöht die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt. Raumwirksame 
Gehölzbestände können darüber hinaus eine wirksame Eingrünung und Einbindung von 
Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung und Gestaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes beitragen. 

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar, dass die Auswirkungen auf Wechselbeziehun-
gen eine gegenüber der Einzelbetrachtung der Schutzgüter erhöhte Bedeutung aufweisen. 
Auch ist eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wech-
selwirkungen nicht zu erwarten. 

6.6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

In der Gesamtbeurteilung wird der Umweltzustand im Plangebiet und Umfeld mit Durchfüh-
rung der Planung bei den gegebenen Vorbelastungen und unter Berücksichtigung der im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sowie weiterer verbindlicher Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag insgesamt nicht erheblich negativ beeinträchtigt. Für die Erholungs- 
und Freiraumverbundfunktion ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen. Durch die In-
anspruchnahme eines bereits teilbebauten und teilversiegelten Flächenareals der ehemali-
gen Lungenheilanstalt wird in besonderem Maße der Zielsetzung des BauGB zum sparsa-
men Umgang mit der begrenzten Ressource Grund und Boden entsprochen. Innerhalb des 
Plangebiets verbleiben nur geringfügige Eingriffe in Natur und Landschaft, die nicht durch 
Minderungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Diese 
werden durch die Festsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 
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Die nach BauGB und BNatSchG zu prüfenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Pflanzen- 
und Tierwelt, Bodenfunktion) werden durch grünordnungsplanerische Festsetzungen im Be-
bauungsplan gemindert und durch die Zuordnung externer Ausgleichsflächen in einem Öko-
konto vollständig ausgeglichen. 

7 Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplans 

Für die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden Maßnahmen nach dem 
Baugesetzbuch erforderlich. 

8 Ausgaben (Kosten und Finanzierung) 

Der Gemeinde Großhansdorf entstehen durch die Planung keine Kosten. 

9 Flächenbilanz 

Bebauungsplangebiet   ca. 105.652 m² 

   davon: 

    Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO ca. 29.712 m² 

    Öffentliche Grünflächen  ca. 3.891 m² 

    Private Grünflächen ca. 25.269 m² 

    Waldflächen ca. 42.177 m² 

    Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:  
    Verkehrsberuhigter Bereich  

ca. 1.482 m² 

   Straßenverkehrsfläche ca. 2.842 m² 

   Versorgungsflächen  ca.  279 m² 
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in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros 
claussen-seggelke stadtplaner 
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